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Statistik <ler kommunalen Anstaltsfiirsorge
(Nelist einem Vergleich der gemeinnügigen Anstalten anderer Träger in 

Deutschland.)
Bearbeitet vom Archiv für Wohlfahrtspflege. 

Sachbearbeiter: Max Reutti und Sofie Götze.

Die immer weitere Ausdehnung der Wohlfahrtspflege, insbesondere auch 
der kommunalen Wohlfahrtspflege, das Anerkenntnis der Wohlfahrtspflege als 
eines für die Entwicklung des deutschen Volkes wesentlichen Faktors hat es 
in immer stärkerem Maße notwendig erscheinen lassen, die Grundlagen dieser 
Wohlfahrtsarbcit in ihrer Ausdehnung, ihrer finanziellen Auswirkung sowie in 
ihrem sachlichen Wirkungsgrad zu erfassen.

Eine Erfassung der Grundlagen der Wohlfahrtsarbeit in statistischer Hin
sicht ist nur in bezug auf die sogenannte ..offene Fürsorge’4 seit einer 
Reihe von Jahren durchgeführt worden und hat mit dazu beigetragen, die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Wohlfahrtsarbeit der verschiedenen Träger 
weiteren Kreisen nahezubringen; sie hat Untersuchungen über die richtige An
wendungsweise der Mittel, über Änderungen der Methoden, kurz über eine 
zweckmäßige Gestaltung der Wohlfahrtsarbcit überhaupt ermöglicht. — Eine 
gleichartige Bearbeitung des Anstaltswesens der Wohlfahrtspflege hat bisher 
nur in bezug auf die in Anstalten untergebrachten Personenkreise stattge- 
fumlen, niemals aber ist, abgesehen von einigen nach anderen Grundsägen 
zusammengestellten Zahlen im Reichsstatistischen Jahrbuch, versucht worden, 
die Bedeutung der „geschlossenen Fürsorg e44, ausgehend vom Träger 
dieser Fürsorgeart zu betrachten. Dieser Mangel hat vielfach zu der Annahme 
geführt, daß insbesondere im Rahmen der Wohlfahrtsarbeit der Selbst- 
v er waltu ngskörp erdergeschlossenen Fürsorge eine unter
geordnete Bedeutung zukommt. Die Träger der „freien W o h 1 fahrts
pflege haben zulegt am 1. April 19291) einen überblick über die von ihr 
unterhaltenen gemeinnügigen Anstalten nach Trägern und Anstaltsgruppen
veröffentlicht.

') F-eic Wohlfahrtspflege Heft 1. 1929 S. 1 —12: Gesamtstatistik iler freien Wohl
fahrtspflege.
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Um auch für die öffentliche, speziell für die Wohlfahrts
pflege der Selbstverwaltungskörper die entsprechenden 
Unterlagen zu gewinnen, haben die großen kommunalen Spigenverbände: 
der Deutsche Städtetag — der Reichsstädtebund — der Deutsche Landkreis
tag — der Deutsche Landgemeindetag — der Verband der Preußischen Pro
vinzen und Bayerischen Kreise, bei ihren Mitgliedern eine Erhebung 
über die auf gemeinnütziger Grundlage unterhaltenen 
Anstalten vorgenommen und, um Doppelzählungen auszuschalten, die Ge
samtbearbeitung des Materials dem Archiv für Wohlfahrspflege 
übertragen.

Als Hauptstichtag der Umfrage gilt der 1. November 1928; 
Ergänzungen haben, soweit notwendig, auch außerhalb des Mitgliederkreises 
der genannten Spigenverbände zur Vervollständigung des Ergebnisses statt
gefunden. — Die Umfrage erstreckte sich auf:

1. sämtliche Gemeinden über 2000 Einwohner,
2. die Gemeinden unter 2000 Einwohner, nur in bezug auf ihre Kran

kenhäuser;
3. die Landkreise und kreisähnlichen kommunalen Verwaltungskörper;
4. die Zweckverbändc, die sich aus kommunalen Selbstverwaltungskörpern 

zusammensegen;
5. die Provinzen und provinzähnlichen Verwaltungskörper.

Von der Gesamterfassung der Gemeinden unter 2000 Einwohnern mußte aus 
technischen Gründen Abstand genommen werden.

Prozentual hat die Beantwortung der Fragebogen folgendes Ergebnis 
gehabt:

Gemeinden von 2— 5 000 Einwohnern haben den Fragebogen zu 38,4%beantwortet,
„ 5— 20 000 „ „ „ „ „ 78 %

„ „ 20—100 000 „ „ „ „ „ 100 % 
über 100 000 „ „ „ „ „ 100 %

Kreise und Provinzen ,, „ ,, ,, 100 % ,,

Es ist hiermit gelungen, eine Übersicht über die von der kommunalen 
Selbstverwaltung in Deutschland unterhaltenen Anstalten und Anstaltsbcttcn 
herzustellen, in der im wesentlichen nur die Einrichtungen in den Gemeinden 
unter 2000 Einwohnern, mit Ausnahme der erfaßten Krankenhäuser, fehlen. 
Für diese Einrichtungen, deren zahlenmäßige Erfassung sich als zu schwierig er
wiesen hat, darf in Rücksicht auf die Tatsache, daß mindestens Armenhäuser in 
jeder Gemeinde unterhalten werden und außerdem in Rücksicht auf die Aus
fälle in der Beantwortung der Größenklassen zwischen 2000 bis 5000 und 
20 000 Einwohnern eine Bettenzahl geschätzt werden, die sich auf vorsichtigste 
Berechnungen an Hand der beantworteteil Fragebogen und auf entsprechende 
Teilcrhebungen stügt. Diese Schägung ist so erfolgt, daß die Gemeinden, die 
nicht geantwortet haben, im Verhältnis der Gemeinden ihrer Größenklasse, die 
geantwortet haben, mit 50% der errechneten Zahl berücksichtigt wurden.

Hierbei ergibt sich aus den Fragebogen eine erfaßte Gesamtzahl von 5590 
Anstalten mit 489 780 Betten, wozu ein Zuschlag von 40 000 Armenhausbetten 
und 14 000 Betten sonstiger Anstalten in nicht erfaßten Gemeinden gerechnet 
worden ist, so daß sich eine Gesamtzahl von

ergibt. 543 780 B e 1 * e 11

Das Gesamtergebnis ist in einer kleinen Reihe von Tabellen 
zusammengefaßt worden, die sowohl die Aufteilung der Anstalten nach Ge
meindegrößen als nach Bettenzahlen zeigen sollen und außerdem eine Üher-
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sicht über die Träger und die Größe der Anstalten gestatten. Endlich ist ver
sucht worden, einen Vergleich zwischen der bereits an anderen Orten erwähn
ten Gesamtstatitsik der freien Wohlfahrtspflege und der Statistik der kom
munalen Selbstverwaltungskörper einerseits sowie der sonstigen öffentlichen 
Wohlfahrtspflege andererseits herzustellen und damit die Gesamtzahl der auf 
gemeinnü^iger Grundlage unterhaltenen Betten in Deutschland zu ermitteln.

Die Tabelle I zeigt die Gliederung der Anstalten nach 
Trägerschaft und Bettenzahl.

Hier ergibt sich, daß
4,4% der Anstalten mit 20,2% der Betten dm Provinzen 

18,7% „ „ „ 12,3% „ „ „ Kreisen,
76,9% ,, „ „ 67,5% „ „ „ Gemeinden,

gehören. Von den von den Gemeinden unterhaltenen Betten entfallen 56,8% 
auf Großstädte über 100 000 Einwohner und 43,2 % auf Gemeinden unter 
100 000 Einwohnern. Berücksichtigt man die oben erwähnten 54 000 Betten, 
die in der bisherigen Berechnung nicht enthalten sind und die restlos den 
Gemeinden zufallen würden, so würde sich der Anteil der Gemeindebetten von 
67,5% auf 70,7% erhöhen und dementsprechend der Anteil der Großstädte 
auf 48,8 % sinken und der Anteil der Gemeinden unter 100 000 Einwohnern 
auf 51,2% steigen. — Stellt man fest, welchen Anteil an den Gesamtbetten
zahlen die Großstädte haben, so ergibt sich, daß die Großstädte über 34,5% 
aller Betten verfügen, während ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung nur 
29,3% beträgt. Berücksichtigt man ferner, daß die Großstädte insbesondere 
für die Heil- und Pflegeanstalten in starkem Maße an den Provinzbetten be
teiligt sind, so ergibt sich die Tatsache, daß die prozentuale Versorgung der 
großstädtischen Bevölkerung mit Betten eine weit höhere ist als die ins
besondere der Landbevölkerung.

Für diese Angaben dürfte die Tab. II, in der die Bettenzahlen zu Anstalts
gruppen zusammengefaßt sind und auf die Einwohnerzahl der einzelnen 
Größenklasse bezogen werden, anschauliches Material bieten.

Bei einer Berechnung des Reichsdurchschnitts ergibt sich fol
gendes Bild:

78,6 Betten kommen im Reich durchschnittlich auf 10 000 Einwohner 
102,3 „ ,, in Großstädten „ 10 000 ,,

Wenn die Anstalten nach ihrer Größenordnung betrachtet werden 
(s. Tab. III), so lassen sich auch hieraus wesentliche Schlüsse ziehen. Die Praxis 
kennt ohne genaue Normalisierung gewisse Mindestzahlen, bei denen Anstalts- 
betriebc als wirtschaftlich gelten, wobei man von dem Gesichtspunkt ausgeht, 
daß die Zahl der notwendigen Fachkräfte, Ärzte und sonstigen Einrichtungen 
in einem entsprechenden Verhältnis zur Bettenzahl stehen müsse, um nicht 
das einzelne Bett mit einem zu hohen Kostenanteil zu belasten. Allerdings 
muß auch diese Formulierung mit Varianten gelten, da Anstalten bestimmten 
Typs, z. B. kleine Anstalten ländlicher Gemeinden, die als Durchgangsanstalten , 
dienen oder als Anstalten für leichte Fälle, sowie Altersheime, kurz alle die 
Einrichtungen, die mit einem Mindestmaß an kostspieliger Einrichtung und 
kostspieligen geschulten Kräften auskommen, durchaus wirtschaftlich sein 
können. Die Mindestgröße gilt insbesondere für Kranken-, Krüppel- und Er
holungsanstalten, bei denen die erforderliche Einrichtung und das Personal be
stimmten Ansprüchen genügen müssen. Vom psychologischen Standpunkt 
haben wieder Anstalten mit zu großen Bcttenzahlen auch Bedenken; man
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Tabelle I: Die kommunalen Wohlfahrtsanstalten.
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spricht bei solchen Anstalten gelegentlich von einem sogenannten „Hospitalis
mus“, da es unvermeidlich ist, daß bei zu großen Anstalten mit einer Schema
tisierung des Betriebes den Interessen und individuellen Bedürfnissen des ein
zelnen weniger Rechnung getragen werden kann, als bei übersehbareren 
Größenordnungen. Die Größenordnung der Anstalten nach der Erhebung stellt
sich nun wie folgt dar:

Bis zu 10 Betten........................... 765*
von 10 ,, „ 50 „  3162
„ 51 „ „ 100 .................................... 1070
„ 101 „ „ 500 „   751
„ 501 „ „ 1000 „   111

über 1000 .................................... 62

Die durchschnittliche Größe der Anstalten1) liegt bei 87,6 Betten und da
mit etwas über der Grenze, die als Mindestbettenzahl für eine nach wirt
schaftlichen Grundsätzen geleitete Anstalt gilt. Als Mindestbettenzahl wird — 
selbstverständlich von bestimmten Anstaltsgruppen abgesehen — 45 bis 50 an
genommen.

Ein Vergleich der aus der kommunalen Statistik ge
wonnenen Zahlen mit der bereits vorliegenden „G esamtstatistik der 
deutschen freien Wohlfahrtspfleg e“2) (s. Tab. IV) bringt 
interessante Ergebnisse, wenn auch berücksichtigt werden muß, daß die ver
wendeten Begriffe sich nicht überall vollständig decken. In der 
Statistik der freien Wohlfahrtspflege werden Einrichtungen auf geführt, die 
nicht der weiteren Öffentlichkeit, sondern den Angestellten der Organisationen 
zugute kommen, beispielsweise Schwesternerholungsheime, Priesterseminare, 
u. dgl. Die entsprechenden Anstalten kommunaler Verwaltungskörper, wie 
Erholungsheime für eigene Beamte, Angestellte und Arbeiter, sind in der kom
munalen Statistik nicht erfaßt worden. In der Rubrik „Heime für Berufs
tätige“ der Gesamtstatistik der freien Wohlfahrtspflege sind in der Zahl von 
63 663 Betten, wie Stichproben ergeben haben, auch als Hotels geführte Christ
liche Hospize erfaßt, die meist als Erwerbsunternehmungen und nicht als Wohl
fahrtseinrichtungen im eigentlichen Sinne gelten. Die entsprechenden kommu
nalen Einrichtungen sind nicht erfaßt worden. — Ferner muß auf einige be
griffliche Unterschiede hingewiesen werden. In der freien Wohlfahrtspflege 
sind die Heime für Berufstätige in der Jugend Wohlfahrt eingcgliedert, wäh
rend sie bei den kommunalen Anstalten getrennt wurden. Wohn- und Ledigen
heime in der Wirtschaftsfürsorge und nur Lehrlingsheime in der Jugendfür
sorge eingegliedert sind. Die Schlußzahl der Gesamtstatistik der freien Wohl
fahrtspflege mit 534 270 Betten würde demnach im Vergleich mit der kom
munalen Statistik für die obengenannten Heimgruppen Abstriche erfahren 
müssen, um vergleichbares Material mit der kommunalen Statistik zu ergehen.

Das Ergebnis der kommunalen atistik zeigt, daß neben recht erheb
lichen Leistungen der Gemeinden in der offenen Fürsorge, auch auf dem 
Gebiete der Anstaltsfürsorge die öffentliche Wohlfahrtspflege zum Besten der 
ihrer Fürsorge Anvertrauten erhebliche Aufwendungen macht.

Von Interesse ist auch ein Vergleich der Wertigkeit der unterhaltenen 
Betten. Die Kommunen müssen, der Verantwortung für die Gesundheit 
ihrer Bürger entsprechend, in besonderem Maße Krankenhäuser unter
halten, deren Erstellungs- und Amortisationskosten die teuerste Anlage dar-

*) Bezogen auf die Gesamtzahl der Anstalten lt. Tab. I. 
J) A. a. O.
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Tabelle III: Die Wohlfalirtsanstalten1)

Wirtschaftliche Fürsorge Jugendwohlfahrt

Anstalten für die normale 
JugendBetten

zahl der 
An-

•

stalten

bis 10
11—50

bis 5000 51—100
101—500
bis 10
11—505000

bis 20000 51—100
101—500
501—1000
bis 10 
11—50 
51—100 

101—500 
501—1000

20000 
bis 100000

bis 10 
11—50 
51—100 

101—500 
501—1000 
über 1000

über
100000

bis 10
11—50Kreise und 

Zweck* 
verbände

51—100
101—500
501—1000
bis 10
11—50
51—100Provinzen

101—500

bi 10
11- 50 54 ß|
51—100Zusammen

11| 5

über 1000
Insgesamt | 139Ü |222| 30jl02|374| 8l| 19| 28| 4

l) Anstalten, in denen mehrere Zwecke vereinigt sind, sind liier für jeden Zweck als 1 Anstalt gezahlt.
3) Einschi. 30 Anstalten in Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern.
*) Einschi. 07 Anstalten in Gemeinden mit weulger als 2000 Einwohnern.
4) Einschi. 4 Anstalten ln Gemeinden mit weniger als 2000 Einwohnern.

280



nach Größenklassen

Gesundheitswesen

Anstalten f. 
Mutter u.Kiud

Anstalten
für Körperbehinderte

Erholungs
heimeAnstalten für Kranke

InsgesamtHeilanstalten

1070 4

40| 10|31l| 021 28|lü31841 451 2 5 1
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Tabelle IV: Die Betten der kommunalen und der freien Wohlfahrtspflege

Kommunale Freie
Art der Anstalten Wohlfahrts- Wohlfahrts- Zusammen

pflege pflege

Altersheime und Stifte............................................. 66 365 26 279 92 644
Armenhäuser.................................................................
Heime f. Obdachlose u. Wanderer, Wanderarbeits-

5 612 5 612

statten, Arbeiterkolonien, Arbeitsanstalten, 
Heime f. entlassene Strafgefangene................ 31 442 28129 59 571

Wohn- u. Ledigenheime, Heime f. sexuell Gefahr-
dete u. sonstige Anstalten................................ 2 500 2 500

Flußschiffer- u. Seemannsheime............................ 1 550 1550

Wirtschaftliche Fürsorge insgesamt........................ 105 919 55 958 161 877

Erziehungsanstalten und Anstalten für die ge-
fälirdete Jugend ................................................. 29 599 103 854 133 453

Heime für Berufstätige, Lehrlinge und Schüler . . 998 63 663 64 661
Mädchenheime und Haushaltungsschulen .... 890 3 655 4 545
Jugendherbergen......................................................... 34188 34 188

Jugendwohlfahrt insgesamt.................................... 65 675 171172 236 847

Anstalten für Kranke................................................. 273 477 167 438 ‘ 440 915
Blindenanstalten......................................................... 1 490 2 467 3 957
Anstalten für Taube, Taubstumme u.Taubstummen-

blinde..................................................................... 3189 2 540 5 729
Krüppelanstalten......................................................... 1135 9 059 10194
Anstalten für Schwachsinnige und Epileptiker . . 2 014 38 611 40 625
Erholungsheime......................................................... 23 575 62 742 86 317
Anstalten für Mutter und Kind............................ 13 306 24 283 37 589

Gesundheitswesen insgesamt..................................... 318 186 307 140 625 326

Anstalten in den nicht erfaßten Gemeinden (Schät
zung lt. S. 274) ..................................................... 54 000 54 000

Insgesamt..................................................................... 543 780 534 270 1 078 050

stellen. — Die kommunalen Selbstverwaltungskörper unterhalten auf Grund 
der Statistik 55,8% ihrer Betten als Krankenbetten, 31,5% beträgt die ent
sprechende Zahl der freien Wohlfahrtspflege.

In realen Zahlen ausgeführt, unterhalten die kommunalen Selbstverwal
tungskörper über 100 000 Krankenbetten mehr, für deren Erstellung ein Be
trag von zwischen 6000 und 12 000 RM. für ein Krankenbett angenommen wird, 
so daß die öffentliche Wohlfahrtspflege auf.’dicsem Gebiet ein Plus von 1 Milliarde 
Rm zu verzinsen und zu amortisieren hat. Zu berücksichtigen ist dabei, daß in 
Krankenhäusern im Hinblick auf die in größerem Maße belegenden Stellen, 
die Sozialversicherung, die Selbstzahler u. a. m. der Tagessat) an eine gewisse
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untere Grenze gebunden ist, und daß somit aus den Verpflegungssä^cn im 
besten Falle die laufenden Ausgaben, niemals aber die Verzinsung und Amor
tisation bestritten werden können.

Der weitere Vergleich der von beiden Trägergruppen unterhaltenen An
stalten zeigt, daß seitens der freien Wohlfahrtspflege in besonders starkem 
Maße Heime unterhalten werden auf Arbeitsgebieten, in denen sie in langer 
Tradition Pionierarbeit geleistet hat, wie Erziehungsheime, Lehrlings- und Ge
sellenheime, Anstalten für Schwachsinnige und Epileptische, während die 
öffentliche Wohlfahrtspflege speziell ein Überwiegen in Krankenanstalten auf
zuweisen hat.

Um das Bild der in Deutschland unterhaltenen ge
schlossenen gemeinnützigen Einrichtungen abzu
runden, ist der Versuch gemacht worden, einen Überblick zu erhalten, in 
welchem Maße Anstalten von anderen Trägern vorhanden sind. Es betragen 
die ermittelten Zahlen der Reichs- und Staatsanstalten 190 Anstalten mit 
51838 Betten, Anstalten der Sozialvcrsicherungsträger 293 Anstalten mit 
26 979 Betten.

Diese Zahl erscheint gering im Verhältnis zur Bedeutung der Sozialver
sicherung, doch muß hier berücksichtigt werden, daß die Sozialversicherung 
als Treuhänder ihrer Versicherten von Anbeginn an die Tendenz gehabt hat, 
möglichst wenig Kapital in Anstalten zu investieren und sich nur die un
bedingt notwendigen Spezialanstalten für ihre Bedürfnisse geschaffen hat, wie 
beispielshalber Lungenheilstätten, Unfallkrankenhäuser u. a. m., weil es im 
Interesse der Versicherten liegt, über die gesammelten Kapitalien jederzeit 
schnell verfügen zu können bzw. mit diesen Mitteln bestimmte sozial notwen
dige Gesundheitsfürsorge zu treiben, wie in den letjten Jahren durch Förde
rung des Wohnungsbaues durch Hypothekenhergabe.

Insgesamt verfügt die deutsche Wohlfahrtspflege auf Grund der vor
liegenden Erhebungen über:

543 780 Betten der kommunalen Selbstverwaltungskörper,
26 979 ,, ,, Sozialversichcrungsträger,
51 838 ,, „ Reichs- und Staatsverwaltungen,

622 597 
534 270

1 156 867 „
„ freien Wohlfahrtspflege, 
insgesamt.

so daß auf jeden 100. Deutschen, umgerechnet auf die 
öffentliche Wohlfahrtspflege, ein Bett entfällt, und auf 
jeden 54. Deutschen ein Bett, umgerechnet auf die ge
samte Bettenzahl. Diese Zahlen sind so zu verstehen, daß jedem 100. 
bzw. 54. Deutschen ein Bett 365 Tage zur Verfügung stehen würde.

Ausgangspunkt und Ziel der Familien- 
forsclmngen der deutschen Frauenakademie

Von Dr. Alice Saloinon, Berlin.

Der Glaube an die Familie als natürliche und kulturelle Lebensform 
scheint tief in der Menschheit begründet. Das wird aufs neue dadurch be
wiesen, daß das öffentliche Fürsorge wesen mehr und mehr an die Familie an
knüpft, selbst in einer Zeit, in der die Bedeutung der Familie theoretisch 
vielfach bezweifelt, ihre Zersetjung als Tatsache verkündigt wird. Praxis und 
Theorie klaffen auseinander.
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Die Fürsorge stützt sich auf die Familie und will die Familie stufen. 
Aber es fehlt an einer zuverlässigen Kenntnis über Bestand und Erschütterung, 
Leistungen und Versagen der modernen Familie. Was die Literatur in un
übersehbarer Fülle über die moderne Familie zusammengetragen hat, be
schränkt sich im wesentlichen auf Meinungen, Auffassungen, Behauptungen, 
Werturteile, die nicht auf Tatsachen oder Feststellungen von umfassender Be
deutung ruhen. Es scheint leichter zu sein, Einblick in die Gestaltung des 
Familienlebens bei den antiken Völkern oder bei primitiven Volksstämmen zu 
erlangen als in das Familienleben der modernen Kulturkreise.

Es wird daher auf der einen Seite der Familienzusammenhang als die 
Grundlage aller staatlichen und nationalen Wohlfahrt hingestellt. Auf der 
andern Seite wird die Familie als eine überholte und überwundene Einrich
tung bezeichnet und angenommen, daß die Zwecke, die früher von der Fa
milie erfüllt wurden, besser auf andere Weise gefördert werden können 
(genossenschaftlicher Haushalt, Anstaltserziehung). Die einen glauben, daß 
die Familie als Einheit und fester Kern noch bei der großen Masse des Volkes 
vorhanden ist. Die andern sind der Meinung, daß es ein wirkliches Familien
leben überhaupt nicht mehr gibt.

Zwischen den Polen dieser extremen Meinungen stehen andere, die die 
Familie als Wert und als Quelle individueller und gesellschaftlicher Wohl
fahrt und Kraft zwar bejahen, die sie aber gefährdet und bedroht sehen. 
Neben Menschen, die das als unvermeidlich klagend hinnehmen, stehen an
dere, die sich dagegen wehren und nach Maßnahmen zur Festigung des Fa
milienlebens suchen. Die Ansichten gehen darüber auseinander, wie weit die 
Gefährdung sich zwangsläufig aus der wirtschaftlichen und kulturellen Ent
wicklung ergibt und daher schicksalhaft hingenommen werden muß,- oder wie 
weit die Familie durch Gesetjgebung und soziale Maßnahmen gelockert oder 
gefestigt werden kann.

Eine Klärung dieser Fragen ist Voraussetjung jeder planvollen Kultur
politik, Sozialpolitik und Fürsorge. Es ist notwendig, einmal festzustellen, ob 
in Deutschland noch mit Recht von Familienleben gesprochen werden kann; 
ob Gesetjgebung und Verwaltung sich auf die Familieneinheit stütjen und ihr 
Aufgaben auf dem Gebiet der Fürsorge für schwache Glieder und der Er
ziehung überlassen können; oder ob die Familie tatsächlich bereits so gelockert 
ist, daß der Staat mit ihr nicht rechnen kann.

Die Gesichtspunkte, die dabei herauszuarbeiten sind, beziehen sich auf 
den Festigkeitsgrad des Familienzusammenhanges. Für die Fürsorge hat das 
eine besondere Bedeutung. Das hat Mary Richmond in ihrem Buch Social 
Diagnosis ausgeführt. Sie hat da von gefestigten, gelockerten und aufgelösten 
Familien gesprochen in dem Sinne, in dem Le Play in seiner großen Unter
suchung über die europäischen Arbeiter vor hundert Jahren von beständigen 
und unbeständigen (degenerierten) Familien sprach1).

Es ist kein Zufall, daß der Versuch einer neuen Erhebung über Bestand 
und Erschütterung der Familie, über verschiedene Familientypen von der 
Deutschen Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit ausgeht. 
Denn die hinter ihr stehenden und in ihr wirkenden Kreise von Lehrerinnen, 
Jugendleiterinnen, Sozialbeamtinnen, Akademikerinnen sind durch ihren 
Beruf an diesen Problemen in besonderem Maße interessiert.

Der vorläufige Plan, der anfangs (vor etw.i zwei Jahren) aufgestellt wurde,

*) Le Play, Les Ouvriers Europeens. Etudcs sur les travaux, la vic domestique et la 
condition morale des populations ouvrieres de l’Europe. D'apres les faits oliservees de 1829 
a 1855. 2. Aufl. 1878.
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sah für die Inangriffnahme der Arbeit verschiedene Methoden vor. Es sollte 
erstens versucht werden, Monographien herzustellen, durch die Gesamtbilder 
einzelner Familien mit ihren sozialen Gesundheits- oder Krankheitserschei
nungen, ihrem Zusammenhang oder ihrer Auflösung aufgezeigt würden. 
Zweitens wurde unternommen, durch zahlreiche Untersuchungen über Teil
probleme festzustellen, welche Funktionen die Familie unserer Zeit in aus
reichendem Maße erfüllt oder wie weit Lockerung und Auflösung bereits vor
geschritten sind. Beide Methoden zielen auf die intensive Beschreibung oder 
Bearbeitung eines umgrenzten Gebietes, einzelner Familien oder einzelner 
Probleme des Familienlebens ab, die möglichst durchdringend beleuchtet 
werden sollen. Drittens wurde eine statistische Arbeit geplant, die das Ge
samtproblem der Familie in extensiver Weise beleuchten, die Erscheinungen 
von ihrem ziffernmäßigen und deshalb vereinfachten Ausdrude aus deuten soll.

Alle diese Arbeiten, die in zwangloser Folge erscheinen werden, sind nur 
die Anfänge von Forschungen, die sidi über Jahre erstrecken und weite 
Kreise heranziehen sollen. Die Leiter der Forschungen sind sich bewußt, daß 
sie die Aufgabe nodi von vielen Seiten in Angriff zu nehmen und weitere 
Methoden zu erproben haben.

Zunächst haben sidi für die Forsdiungen zur Verfügung gestellt Berufs
organisationen von Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und 
Jugendleiterinnen, Ärztinnen, Juristinnen, das Deutsche Archiv für Jugend
wohlfahrt, die Zentrale für private Fürsorge in Berlin, einige Universitäts
seminare (in Heidelberg, Leipzig und Kiel) und zahlreiche Einzelpersonen.

Bisher sind zwei Bände erschienen: Band 1: Das Familienleben in der 
Gegenwart. 182 Monographien, bearbeitet von Alice Salomon und Marie 
Baum. Verlag Herbig. Preis 15 Mark.

Band 3: Die Familienverhältnisse von Kindern in Krippen, Kindergärten, 
Horten und Tagesheimen. Bearbeitet von Erna Corte. Verlag Herbig. Preiä 
2,95 Mark.

Der erste Band will das Wesen der modernen Familie durch Gesamt
bilder einzelner Familien erfassen. Er will dieses Wesen der modernen Fa
milie erkennen aus ihren konkreten Verhaltungsweisen, aus der Art der Ver
flechtung der einzelnen Glieder miteinander, aus dem Festigkeitsgrad des Zu
sammenhangs, der Verbundenheit. Die Monographien wollen nicht die Ur
sachen dieser Verhaltungsweisen auf decken, sondern diese seihst beschreiben. 
Sie wollen feststellen, wie weit dem Verhalten und der Tätigkeit der einzelnen 
Glieder ein Kern von gemeinsamer familienhafter Bedeutung innewohnt.

Es war notwendig, eine willkürliche Auswahl oder Tendenz nach der 
Richtung der gefestigten oder aufgelösten Familie auszuschließen und typisch' 
Ausschnitte aus dem sozialen Lehen, aus dem Gesamtzustand verschiedener 
Bevölkerungsgruppen darzustellcn. Es wurde deshalb zur Bedingung gemacht, 
daß jeder der Mitarbeiter die Familien eines Häuserblocks, eines Straßen
zuges oder die Familien der Kinder einer Schulklasse bearbeitet. Großstadt, 
Kleinstadt und ländliche Bezirke, verschiedene Landesteile und verschiedene 
soziale Schichten mußten berücksichtigt werden. Denn es galt, nicht im Be- 
sondern eine notleidende Gruppe zu schildern, sondern die Familien ver
schiedener Kreise nebeneinanderzustellen, wie das Lehen es tut.

Sammlungen von Monographien von Familien, mit denen die Wohlfahrts
pflege dauernd beschäftigt ist, sind bereits vorhanden2). Sie erfüllen einen

*) Vgl. Abott, Immigration, Select Documents and Case Records. Chicago 1924. — 
Breckinridge, Family Welfare Work in a Metropolitan Community. Selected Case Records. 
Chicago 1924. — S. Wronsky und Alice Salomon, Soziale Therapie. Ausgewählte Akten aus 
der Fürsorgearbeit. Berlin 1924.

ie
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andern Zweck, nehmen eine andere Auswahl vor und wenden eine andere Me
thode an. Sie schildern einzelne Familien unter dem Gesichtspunkt sozialer Für
sorge, sozialer Diagnostik und Therapie. Gegenstand und Problem sind die 
Schwierigkeiten einzelner Familien, nicht die Institution derF amilie 
schlechthin, nicht ihre Organisation, ihr Zusammenhang, ihre Leistungs
fähigkeit und ihr Versagen. Sie sind aus Akten von Fürsorgeeinrichtungen 
entnommen. Sie geben Lebensschicksale wieder, die durch das Vorhanden
sein irgendeiner Notlage, Schwierigkeit oder Hilfsbedürftigkeit gekennzeichnet 
sind. Sie wollen die Ursachen der vorhandenen Schwierigkeiten erfassen; die 
Mittel, die zur Beseitigung der Schwierigkeiten angewendet werden können, 
aufzeigen.

Die Forschungen der Frauenakademie gehen nicht von vorhandenen 
Schwierigkeiten aus. Sie wollen Gesundheit und Krankheit, Kraft und 
Schwäche, Ordnung und Unordnung der Institution der Familie in ihrem Ver
hältnis zueinander aufdecken. Sie geben Querschnitte des Vorhandenen, nicht 
Längsschnitte von Einwirkungen. Sie wollen nicht Handwerkszeug für eine 
fürsorgerische Behandlung geben. Sie stellen vielmehr die Vorfrage nach der 
Leistungsfähigkeit der Familie als Institution. Erst wenn darüber Klarheit 
geschaffen, kann die Zweckmäßigkeit verschiedener individualisierender oder 
allgemein sozialpolitischer und kulturpolitischer Einwirkungen bewertet wer
den. Die Forschungen richten ihren Blickpunkt nicht auf die Fürsorge, sondern 
auf die Gesellschaft. Aber indem sie das tun, wollen sie auch der 
Fürsorge zu einer klareren Erfassung ihrer Aufgaben und Möglichkeiten ver
helfen.

Die Forschungen der Frauenakademie knüpfen an den Einteilungsgrund
saß der gefestigten, gelockerten und aufgelösten Familie an und versuchen, 
diese Typen in einer neuen Weise so zu charakterisieren, wie es den Ver
hältnissen der Gegenwart entspricht.

Die von Le Play vor hundert Jahren gegebene Charakteristik der be
ständigen Familie bezog sich auf die patriarchalische Familienform. Die ge
festigte Familie war für ihn mit der patriarchalischen identisch. Sie ruhte 
unter allen Umständen auf einem Besiß, und zwar in der Regel auf einem 
Besiß von Grund und Boden, der sich von Geschlecht zu Geschlecht vererbte 
und aus dessen Erträgen die Kinder ausgestattet wurden, die in die Welt hin
auszogen. Wo die Familie sich nicht auf Landbesiß gründete, war sie in 
Handwerk oder Geschäft eine Betriebsgemeinschaft; auch als solche an einen 
kleinen Besiß gebunden, aus dem die Familie ihre Nahrung zog und der auf 
die Erben überging. Immer war die Familie eine Wohn-, Arbeits-, Konsum- und 
Lebensgemeinschaft.

Das Wirtschaftssystem kreiste um drei Faktoren: Einprägung produk
tiver Arbeitsgepflogenheiten bei allen Gliedern; Beschränkung des Verbrauchs 
auf das Notwendigste, das durch die lokale Sitte bestimmt war; Steigerung 
der Ersparnisse zum Zweck der Erhaltung des Besißes und der Aussteuerung 
der im Betriebe nicht notwendigen Kinder. Die Erhaltung und Vermehrung 
des Familienbesißes entsprach dem Interesse aller Glieder.

Das geistig-sittliche Moment, das im Zusammenhang damit die Familie 
formte, war neben der Religion die väterliche Autorität.

Körperlich oder geistig Defekte, die nicht zu selbständiger Lebensführung 
fähig waren, Alte und Kranke hatten in der Familie ihr Asyl. Dadurch wurde 
zugleich der Heirat und Fortpflanzung ungeeigneter Individuen weitgehend vor
gebeugt. Auch die Tradition, die den Besiß eines Heimes und eines eigenen 
Betriebes für die Familiengrüudung forderte, verhinderte in gewissem Um
fang leichtsinnige Ehen, die zur Verarmung führen konnten. Zahlreiche Be-
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dürfnisse wurden ohne besondere Veranstaltungen befriedigt, aus denen sich 
heute soziale Aufgaben ergeben. So diente die patriarchalische Familie zu
gleich dem Wohl ihrer Glieder wie dem öffentlichen Interesse.

Was dabei an Härte unterlief, wie weit Autorität in Herrschsucht und 
Tyrannei ausartete, wieviele Anlagen verkümmerten, wieviel Unterdrückung 
und traurige Lebensnot von Frauen und Kindern, Alten und Schwachen ge
tragen werden mußte, das kann man aus der Rechts- und Kulturgeschichte ver
gangener Zeiten entnehmen. Es muß in Betracht gezogen werden, damit eine 
gerechte Würdigung der Veränderungen möglich ist, die die neue Zeit an der 
Familie vollzog.

Die Forschungen der Frauenakademie haben die subtile Aufgabe, das 
Kriterium für die Festigkeit und den Zusammenhang, für Wesen und Be
deutung einer Familiengruppe nicht so sehr aus wirtschaftlichen, als aus 
psychologischen und soziologischen Momenten abzuleiten. Der Zusammen
hang der modernen Familie kann nicht vom Besitj herrühren. Denn bei den 
großen Massen der Bevölkerung bis in die obersten Schichten des Bürgertums 
ist ein nennenswerter Besitz nicht vorhanden. Abgesehen von ländlichen Ver
hältnissen ist die Familie auch nicht mehr durch eine Produktions- und Be
triebsgemeinschaft zusammengehalten. Es entsteht daher die Frage, oh andere 
Inhalte und Kräfte die Familie als solche erhalten und die Verknüpfung ihrer 
Glieder sichern.

Die Gesichtspunkte, die von der Leitung der Forschungen gewählt wurden, 
um das Problem zu klären und die Feststellungen zu ordnen, sind folgende:

ln wirtschaftlicher Hinsicht entsteht eine neue Form des Zusammen
hangs, wo die Familie eine Erwerbsgemeinschaft bildet, wo die Mittel ge
meinsam aufgebracht werden und alle Glieder nach ihren Kräften zum Nutzen 
der Familiengruppe beitragen. An die Stelle der Arbeitsgemeinschaft früherer 
Zeiten tritt dann die Arbeitsteilung. Der Mann steht im Beruf, die Frau 
schafft in der Regel im Haushalt. Trägt sie durch Erwerbsarbeit zum Unter
halt der Familie bei, so geschieht das in einer Weise, die einen Teil ihrer 
Kräfte für Familienaufgaben freiläßt. Das ist nicht allein vom Umfang der 
Berufsarbeit abhängig, sondern vom Ertrag der Arbeit, von der wirtschaft
lichen Lage, die eine Verwendung von Hilfskräften zuläßt; von den An
sprüchen, die an die Lebenshaltung gestellt werden; vor allem von Zahl und 
Alter der Kinder; schließlich auch von der Fülle der persönlichen Kraft und 
von organisatorischer Geschicklichkeit. Die Kinder helfen, sobald sie können, 
der Mutter im Haus. Später werden sie für den Beruf erzogen und üben ihn, 
sobald sie dazu fähig sind, aus. Jeder mag seinem Erwerb nachgehen, alle 
mögen verschiedene Berufe haben. Ausschlaggebend ist, ob die einzelnen, rein 
individualistisch eingestellt, für sich sorgen, oder oh alle dem Ziel zustreben, 
einen ausreichenden Unterhalt für die Familie zu beschaffen.

Die Festigkeit einer Gruppe, die neben wirtschaftlichen auch biologische 
Funktionen erfüllt, ruht naturgemäß vor allein auch auf der Verbundenheit 
der Ehegatten. Und das ist sicherlich den Menschen bewußter und für den 
Bestand der Familie ausschlaggebender als in früheren Zeiten. Trotzdem 
bilden die sexuellen Beziehungen der Eheleute mit allem daraus entstehenden 
Glück und Leid doch nur einen der Faktoren, von denen die Festigkeit der 
Familienorganisation abhängt. Audi die Wirtsdiaftsordnung, Gesetzgebung 
und Sitte der Zeit, die wirtsdiaftlidie Lage und Kraft der Eheleute selber, 
ihre Klassengehörigkeit, kurz ihre Umwelt, ihre persönliche kulturelle Aus
stattung, ihre Religion und Bildung, ferner ihre gesonderten Individualitäten 
in geistig-seelisdier Beziehung: alles in allem persönliches und sadilidies 
Sdiicksal entsdieiden über die Möglichkeiten und den Erfolg gegenseitiger
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Anpassung und Verschmelzung, über die Entwicklung zum Bewußtsein und 
den Willen zur Familieneinheit oder über Lockerung und Zerfall.

Das alles mußte in den Forschungen berücksichtigt werden.
Vor allem aber war die Frage aufzuwerfen, ob die Familie noch die Funk

tionen der Erziehung und Pflege erfüllt. Die Forschungen mußten die Be
ziehung von Eltern und Kindern zu erfassen versuchen. Denn die Familie 
als historisch gewordene Rechtsinstitution wie als kulturelle Lebensform ist 
inhaltlich mit der Verantwortung der Eltern für die Aufzucht und Erziehung 
der Kinder verknüpft. Vor allem dieser biologisch-kulturelle Zusammenhang 
von Eltern und Kindern ist es, den man als Familienzusammenhang begreift. 
Aus ihm ist die Idee der Einehe entstanden, nicht umgekehrt aus der Idee der 
Monogamie die Familie.

In diesem Zusammenhang der Generationen liegt das zukünftige Schicksal 
der Familie und ihre Bedeutung für das Gesellschaftsleben umschlossen. Von 
der Gestaltung dieser Beziehungen hängt Festigkeit, Lockerung, Auflösung der 
Familie noch mehr ab als von den Beziehungen der Gatten untereinander. Zu 
allen Zeiten haben Eheleute sich mit Enttäuschungen und Konflikten abge
funden um der Kinder willen, weil ihren Beziehungen durch die Kinder ein 
Kern gemeinsamer Bedeutung gegeben wurde. Die Festigkeit des FamiÜcn- 
zusammenhangs braucht nicht erschüttert zu werden, auch wenn vorübergehend 
die Gatten auf sexuellem Gebiet die monogamische Ordnung verletjen.

Es ist das daher ganz wesentlich Aufgabe der Forschungen festzustellen, 
wie weit die Zusammenhänge von Eltern und Kindern noch — von beiden 
Generationen — anerkannt und gepflegt werden. Es gilt, darüber Klarheit 
zu schaffen, ob und wie weit eine Menschheit, die seit Jahrhunderten einen 
Prozeß der Individualisierung durchlief, die sich auf den verschiedensten 
Lebensgebieten von den patriarchalischen Ordnungen und Autoritäten frei
gemacht hat, noch fähig ist, aus dieser Verflechtung von Eltern und Kindern 
Befriedigung zu erlangen. Ob die Menschen noch bereit sind, die daraus hervor
gehenden Aufgaben gegenseitig zu erfüllen, dafür Rücksichten oder Opfer 
auf sich zu nehmen. Oder ob die Wünsche, Ziele, Interessen, Handlungen 
der Individuen so sehr differenziert sind, daß darüber das Familienbewußtsein 
zerbricht und eine Lockerung und Auflösung der Institution der Familie er
folg n muß.

Bei der Untersuchung über diese Frage konnte die Erziehungskraft der 
modernen Familie wiederum nicht mit den Maßstäben patriarchalischer Zeiten 
gemessen werden. Nicht mehr mit Begründung der Erziehung auf Autorität 
und Gehorsam. Die Familie unserer Zeit, die ihre Kinder wirklich für das 
Leben erziehen will, macht sie zu selbständiger Lebensführung und Be
währung, zu Initiative, Tatkraft, Verantwortlichkeit und zu eigenen Lcbens- 
cntscheidungen fähig. Sie erzieht sie so, daß sie sich in den verschiedensten 
Lebenslagen zureditflnden. Nicht die Sparsamkeit, sondern die selbständige 
Erwerbsfähigkeit, die Tüchtigkeit im Beruf ist dabei ihr wirtschaftliches Leit
motiv. Bei aller Ausrichtung auf selbständige Lebensführung erzieht die ge
festigte Familie die Kinder auch im Geist der gegenseitigen Hilfe und der 
Hilfe für schwache Glieder (kleine Geschwister, Alte, Kranke), die nicht nur 
unter dem Druck elterlicher Autorität, sondern mit innerer Zustimmung ge
leistet werden soll.

Den Leistungen der Kinder stehen Berechtigungen gegenüber. Sie werden 
bei wichtigen Entscheidungen herangezogen. Man gibt ihnen das Gefühl, daß 
sie dem Familienhaupt nicht nur mit der Tat, sondern auch mit Rat zur Seite 
stehen können. Wenn in solchen Familien die Kinder in die Welt hinaus- 
zichcn, bleibt ihnen das Heim Mittelpunkt und Rückhalt. Sie können zu-
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rüdekehren, wenn es ihnen in der Fremde nidit glückt. Es ist ein Beweis für 
die Stärke der gefestigten Familie, daß sie ihre Kinder über den ganzen 
Erdball verteilen kann, ohne daß das Band, das sie zusammenhält, gelockert 
wird und daß die Kraftbildung des Elternhauses für die selbständige Lebens
führung der nächsten Generation ausreicht.

Wenn das etwa die Merkmale sind, die den Typus der gefestigten Familie 
charakterisieren, so wird man Lockerungserscheinungen auch von 
verschiedenen Manifestationen ableiten. In wirtschaftlicher Beziehung kann 
der gelöcherten Familie nidit nur die Arbeitsgemeinsdiaft früherer Zeiten, 
sondern auch die Arbeitsteilung fehlen. Sie bildet audi keine Erwerbsgemcin- 
schaft mehr. In der Regel untersdieidet sidi dann die Frau in ihren Aufgaben 
kaum vom Mann. Mandimal ist sie der hauptsädilidiste Ernährer. Sie wird 
durch die Berufs- oder Erwerbsarbeit so verbraudit, daß ihr keine Zeit und 
Kraft für die Familie bleibt. Es kann aber audi Vorkommen, daß sie aus 
andern Gründen ihre Familienaufgaben vernadilässigt. Das gilt für besitzende 
und besitzlose Sdiiditen. In dem einen Fall mag es Inansprudinahme durdi 
Geselligkeit sein; im andern Unwissenheit, Stumpfheit, Verzweiflung durdi 
schwere Sdiicksalssdilägc.

In bezug auf die ehclidie Gemcinsdiaft gehen die Eheleute nebenein
ander her, ohne daß ein Miteinander daraus wird. Dabei kann unter Um
ständen die sexuelle Treue voll gewahrt sein. Die physiologisdie Beziehung 
kann fest geknüpft bleiben. Aber die physiologisdie Beziehung ist manchmal 
das einzige Band, das die Eheleute miteinander verbindet. Im übrigen fällt 
ihr Leben und das der Kinder in allem wesentlidien auseinander. Es kann
aber auch wirtsdiaftlidi nodi eine Bindung, ein gemeinsames Sorgen vor
handen sein, während die physiologisdien Beziehungen gestört sind. Daraus
entstehen dauernde Reihungen und sdiwerwiegende Konflikte, die audi in 
der Stellung von Mann und Frau zu den Kindern und von den Kindern zu den 
Eltern ihren Niedersdilag finden.

In Fällen, in denen der Familienzusaninienhang gefährdet ist, versagt 
meist die Erziehungskraft der Eltern. Die Kinder werden nicht, wie es in 
der patriardialisdien Familie üblich war, erzogen, die Autorität der Eltern 
anzuerkennen. Sie werden nidit zum Gehorsam angchaltcn. Sie werden aber 
noch weniger zu Selbständigkeit, Tüchtigkeit, eigener Initiative, Tatkraft usw. 
erzogen, so wie die Kinder der modernen gefestigten Familie. Sie sind sidi 
selbst überlassen. Entweder können die Eltern sich nidit um die Kinder 
kümmern oder vernachlässigen sic in gewissem Umfange. Wo die Ehe kon- 
fliktrcidi geworden ist, spielen Mann und Frau leidit die Kinder gegenein
ander aus. Erziehung zur Sparsamkeit wird zwar oft durdi die Not er
zwungen, gilt aber nidit wie früher als Tugend. In soldien Familien tragen 
die Kinder, soweit es sich um besitzlose Schichten handelt, zum Unterhalt 
der Familie hei, solange sie jung sind und sidi einem Zwang fügen müssen. 
Sobald sie heranwachsen, entziehen sie sidi gleichzeitig der Autorität und dein 
wirtsdiaftlidien Druck. Aber auch in andern Kreisen neigen die Kinder, wo 
der Familienzusammenhang weitgehend gefährdet ist, dazu, das Haus so 
früli wie möglidi zu verlassen. Sie ziehen unerzogen und häufig ohne die 
Fähigkeit der Selbstbehauptung in die Welt hinaus. Der Sinn für die gemein- 
schaftlidie Verantwortlidikeit bleibt dann hei den Kindern unentwickelt und 
keine Forderung wird anerkannt als die der überlegenen Macht. Sie verlassen 
das Elternhaus, ohne daß die Krafthildung für eine selbständige Lebens
führung ausreicht.

Bei der aufgelösten Familie fehlt der Gruppcnzusanimenhang. 
Sie wird durdi kein Band zusammengehalten oder durch ein so schwadies,
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daß der Umzug eines Gliedes in die nächste Straße ausreicht, um das Band 
zu zerreißen. Die Eheleute gehen ohne irgendeine Gemeinschaft nebenein
ander her oder gehen auseinander. Die sexuellen Sitten sind verwildert. Die 
Kinder werden vernachlässigt, manchmal ausgenut}t oder mißhandelt. Keiner 
stützt den andern. Jede Generation verläßt die andere, sobald sie wirtschaft
lich dazu imstande ist. Jedes Glied trennt sich von den andern Gliedern der
selben Generation. Keiner fühlt sich für die Gestaltung des eigenen Lebens 
oder für seinen Nächsten verantwortlich. Man sorgt nicht für die Zukunft. 
Als Gruppe besitjt solche Familie keine Kraft außer der Kraft der einzelnen. 
Sie sidiert weder das Wohl ihrer Glieder, noch trägt sie zum Wohlstand der 
Gesellschaft bei. Sie ist die Ursache zahlreicher sozialer Notstände. „Sie ist 
wie ein Korb mit Löchern, an dessem einen Ende die alten Leute, an dessem 
andern die Kinder herausfallen, um von der öffentlichen oder freien Wohl
fahrtspflege aufgelesen zu werden. Oft fällt auch der ganze Korb ausein
ander und die Familie wird auf Gefängnisse, Asyle, Heime verteilt.“

Es ergibt sich aus diesen Gesichtspunkten, daß die Forschungen einen 
dynamischen Begriff der Familie zu erarbeiten versuchen. Wie die einzelne 
Familie sich fortgesetjt verändert, wie sie gleichzeitig wächst, Glieder aus
scheidet, neue Familien aus sich herausstellt und doch den einzelnen Gliedern 
als etwas Dauerndes, Bestandhabendes erscheint, so verändert sich auch die 
Institution der Familie. Deshalb muß eine gerechte Wertung der Leistungen 
der modernen Familie davon ausgehen, daß ihr neue Aufgaben Zuwachsen, 
während ihr andere genommen werden; daß die Möglichkeiten für die Ver
flechtung ihrer Glieder, für den Aufbau ihrer Beziehungen sich verändern. 
Man kann daher nicht von einem „normalen“ Familienleben, vielleicht nicht 
einmal von einem bestimmten Ideal des Familienlebens sprechen, das Anspruch 
auf allgemeine Anerkennung machen könnte. Audi das Ideal ist von Zeit
einflüssen, von wirtsdiaftlidien und geistigen Faktoren allgemeiner und indi
vidueller Art abhängig. Das gilt selbst für den Begriff des Fcstigkeitsgrades 
der Beziehungen und Zusammenhänge der Familicnglicder.

In einer Zeit, in der die Bedeutung der freien Entfaltung der Persönlich
keit allgemein anerkannt ist, kann das Individuum in der Familiengruppc nidit 
mehr versdiwinden oder zurückgesdiobcn werden, ohne daß schwere Kon
flikte entstehen. In unserer Zeit wird im allgemeinen die Familie den stärksten 
Zusammenhang haben, die allen ihren Gliedern Ausdrucksmöglidikeiten für 
ihre Persönlidikeit gibt, während bei Unterdrückung der Selbständigkeit von 
Frau und heranwadisendcn Kindern das Familienbewußtsein am ehesten zu- 
sammenbridit.

Erst wenn zahlreidic Bände der Forschungen vorliegen, wird es möglich 
sein, ein Urteil darüber zu fällen, ob in einem solchen neuen Sinn aus der 
Einheit der Gruppe, aus der daraus erwachsenden Erlelmishrcitc und -tiefe 
dem einzelnen eine Bereicherung des Lehcnsgefühls und der schöpferischen 
Kraft erwachsen kann, ob ein Familienzusammenhang trotj Unabhängigkeit 
der erwachsenen Glieder möglich ist oder ob die Unabhängigkeit der einzelnen 
mit dem Preis der Auflösung der Familie bezahlt wird.

Krebsbekämpfung
Von Felix Grün eisen,

Generalsekretär des Reichsausschusscs für Krebsbekämpfung.
An den Grundlagen der Krebsbekämpfung, der wissenschaftlichen Er

forschung des Krebses, hat Deutschland seit Jahrzehnten mit allen Kultur
nationen zusaminengearheitet. Vor 30 Jahren gründete v. Leyden das
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„Zentralkomitee zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit44. Im 
ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts versuchte man es auch mit organisatorischen 
Wegen. Damals errichtete Pütter zusammen mit Blumenthal eine Krebs- 
beratungsstcllc in der Berliner Charite, ohne daß jedoch eine planmäßige 
Krebsbekämpfung hieraus erwuchs, wie aus den gleichen Anregungen Putters 
für die Errichtung von Fürsorgestellen in der Tuberkulosebekämpfung.

In den letjten fünf Jahren sind nun im Auslande, und zwar in Frank
reich, England, den Vereinigten Staaten, Skandinavien, Italien, Belgien, 
Holland, energische Vorstöße im Sinne einer Sozialhygiene des Krebses ge
macht worden. In Deutschland hielt man sich wohlbedacht zurück. Erst im 
letjten Jahre ist die Frage einer Krebsbekämpfung im sozialhygienischen Sinne 
wieder in den Vordergrund getreten. Aus dem Kreise des Zentralkomitees 
zur Erforschung und Bekämpfung der Krebskrankheit erfolgte die Anregung, 
einen Reichsausschuß für Krebsbekämpfung ins Leben zu rufen.

In diesem Zusammenhang spielt in der Öffentlichkeit die Sterbeziffer des 
Krebses eine gewisse Rolle, die über die Tuberkulose-Sterbeziffer liinaus- 
gewachsen ist und mit 10,85 (1927) im Deutschen Reich, 11,09 (1928) in 
Preußen, auf 10 000 Lebende berechnet, an zweiter Stelle der Todesursachen 
steht. Zwar wird vielfach ein Vorrücken der Krebserkrankungen nach den 
jüngeren Jahrgängen hin angegeben. Nachweisbar ist jedoch statistisch eine 
Zunahme der Krebserkrankungen und der Krebssterblichkeit der Bevölkerung 
nicht, jedenfalls nicht in dem Maße, der dem Anwachsen der Sterbeziffer ent
spricht. Vielmehr reicht zur Erklärung der höheren Ziffer in der Statistik 
die allmählich fortschreitende anteilige Vermehrung der höheren Alters
gruppen in der Bevölkerung und die genauere Diagnose bei Feststellung der 
Todesursachen aus.

Anin.: Um die aus der tiefgreifenden Umgestaltung des Altersaufbaues der Bevöl
kerung — erhebliche Abnahme der jugendlichen Altersgruppen, beträchtliche Zunahme der 
höheren Lehensjahrzehntgruppen — sich ergehenden Scheinergebnisse der Statistik über 
Krebssterblichkeit zu bereinigen, ist ein Vergleich der Sterbeziffern in den einzelnen Alters
gruppen wesentlich, der nur nach der preußischen Statistik durchführbar ist, während 
die Rcichsstatistik, in der die Altersgruppen von 30 bis 60 Jahren zusammengefaßt sind, 
keine genügend genauen Vergleiche ermöglicht.

An Krebs starben in Preußen auf je 10000 Lebende 
' der gleichen Altersgruppe

In den Alters
klassen

1906 1913 1926

rnünnl. weihl. miinnl. weihl. miinnl. weihl.

10—15 0,07 0,07 0,04 0,04 0.05 0,03
15—20 0,07 0,11 0,08 0,12 0.06 0,06
20—25 0,17 0.26 0,14 0,22 0,21 0.20
25—30 0,35 0.66 0.51 0,68 0.34 0,77
30—40 1,38 2,79 1.52 3.02 1,35 3.36
40—50 7.08 10,52 7,20 11,27 6,00 11.89
50—60 23,24 23,93 24,42 26.66 22,34 27,56
60—70 45,95 40,67 54,77 47,32 57.54 53,75
70—80 53,56 47,61 65,68 60,77 90.46 79,69

über 80 34,96 37.43 49,59 46,68 67,56 74,64
insgesamt 5,86 6,93 6,72 8,10 9,02 10,95

Die Tabelle ergibt folgendes wertvolle Resultat: Von Männern starben in den Alters
gruppen bis uufwärts zu 60 Jahren 1926 etwas weniger als 13 und 20 Jahre früher. Bei 
Frauen besteht eine gauz geringfügige Zunahme. Die günstigen Resultate sind wohl den 
Fortschritten der Diagnose und Therapie zu verdanken. Oberhalb von 60 Jahren findet 
(‘ine Zunahme statt, die auf 30 und 100% ansteigt. Weshulh liegen die Resultate hier 
anders als unter der 60-Jahrgrenze? Folgende Vermutungen sind wohl erlaubt:
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1. Für die krankenversidierte Bevölkerung ist die Aussicht auf Beanspruchung ärzt
licher Hilfe für Diagnose und Behandlung wesentlich günstiger als für die invalidisierten 
Altersgruppen.

2. Die Diagnose der Todesursache ist wahrscheinlich in den Altersgruppen unter 
60 Jahren seit jeher mit Rücksicht auf die familienrechtlichen Folgen des Todesfalls sorg
fältiger gestellt worden als in den höheren Altersgruppen. Die Todesursache „Alters
schwäche“ ist allmählich aus der Statistik nahezu verschwunden und sehr oft durch 
„Krebs“ ersetjt.

3. Der Krebs verläuft durchschnittlich im höheren Alter milder als in jüngeren Jahren. 
(F. Blumenthal, „Ist der Krebs eine Krankheit des Alterns?“ Archiv für Verdauungs
krankheiten Bd. 43 [1928].) Deshalb ist der Antrieb zum Aufsuchen des Arztes zwecks 
Diagnose und Behandlung, besonders wenn ein Kostenträger fehlt, geringer als bei schmerz
hafter Erkrankung.

Wenn hieraus gefolgert worden ist, daß die Bekämpfung des Krebses 
keine volkswirtschaftliche Bedeutung habe, weil sie nicht der Erhaltung oder 
Wiederherstellung von Arbeitskräften diene, so ist, auch wenn man diesen 
rein rationalen Gesichtspunkt zugrunde legt, diese Auffassung unzutreffend. 
Ganz abgesehen davon, daß der Beginn der Erkrankung bei den Sterbefällen 
der Sechzig- bis Siebzigjährigen jahrelang, und zwar bis zu 20 Jahren, voraus- 
liegcn kann, ist folgendes zu berücksichtigen: Eine sehr große Anzahl von 
Sterbefällen liegt im vierten und fünften Lebensjahrzehnt, insbesondere von 
Gebärmutterkrebs. Nach den Preuß. Medizinalstatistischen Nachrichten 1928 
fielen im Jahre 1926 von 100 Gesamttodesfällen der weiblichen Altersgruppe 
von 25 bis 30 Jahren 2, von 50 bis 60 Jahren 23,1, also nahezu ein Viertel, 
auf Krebs. Aus Mitteilungen von deutschen Universitätsfrauenkliniken 
und aus italienischen und amerikanischen Quellen läßt sich folgern, daß die 
Erkrankung an Gebärmutterkrebs vorzugsweise Frauen mit zahlreichen Kin
dern trifft. Nach einer Statistik von Fred. Hoffmann (San Francisco Cancer 
Survey, 5. Preliminary Report) über Krebsfälle in Buffalo sind dort aij 
Einzelfragebogen 202 weibliche Krebsfälle — nicht ausschließlich Fälle von 
Gebärmutterkrebs, dessen Anteil an den Gesamtzahlen leider nicht ersichtlich 
ist — ausgezählt, davon 165 mit Kindern, und zwar mit durchschnittlich 
4,2 Kindern je Fall; dabei befinden sich 12 Fälle mit 10 Kindern und mehr, 
37 mit 5 bis 9 Kindern. Wenn auch eine Aufstellung über den durchschnitt- 
lichenKinderrcichtum der Frauen entsprechender Altersgruppen in Buffalo fehlt, 
so ist wohl nach diesen Zahlen die Annahme nicht ganz unberechtigt, daß eine 
Häufung von Erkrankungen zu Lasten der kinderreichen Frauen besteht. 
Hieraus darf nun kein Argument gegen den Kinderreichtum gezogen werden, 
denn der Prozentsatj der Erkrankungen unter den kinderreichen Frauen ist, 
absolut genommen, äußerst gering. Die noch nicht bewiesene Feststellung 
über die Bedrohung kinderreicher Frauen würde jedoch ein starkes Argument 
dafür sein, alles dafür cinzusetjcn, die Mutter einer großen Kinderschar aus 
menschlichem und erzieherischem Interesse so lange wie möglich zu erhalten. 
Uber die durchschnittliche Krebshäufigkeit sei in Vergleich gestellt, daß auf 
100 000 Einwohner an Krehssterhcfällen kommen in

Berlin.................................... 135
San Diego, Kalifornien . . 208,3
Los Angeles.....................166,4
Montreal, Kanada .... 79,8

Die Unterlagen für die Beurteilung der sozialen Bedeutung der Krebs
krankheit sind bisher noch sehr unzureichend. Soviel darf jedoch festgestellt 
werden, daß die Bekämpfung des Krebses sich die Aufgabe zu stellen hat, 
Männer und Frauen in der Höhe der Lebensreife arbeitsfähig zu erhalten und 
der Ausbreitung einer außerordentlich schmerzhaften Alterskrankheit vorzu
beugen.
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Ausgangspunkt für die Möglichkeiten einer planmäßigen Krebsbekämp
fung ist die in den letjten Jahren in raschem Fortschreiten begriffene Ver
besserung der Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten, nachdem zur chirur
gischen Beseitigung der Krebsgeschwulst, unter der im folgenden der Kürze 
halber außer dem eigentlichen Karzinom aus das Sarkom verstanden wird, 
auch die Bestrahlungstherapie mit Röntgen- und Radiumstrahlen und die 
Elektro-Koagulation getreten ist. Hierdurch sind Möglichkeiten gewonnen, 
auch den sogenannten inoperablen, d. h. dem Messer des Chirurgen nicht mehr 
zugänglichen Krebs einer Behandlung mit Aussicht auf Heilung oder Linde
rung zu unterziehen. Vor allen Dingen ist die in der Bevölkerung verbreitete 
Auffassung, daß der in einer Zeitspanne von längstens fünf Jahren nach der 
Operation oder anderweitigen Behandlung auftretende Rückfall unbedingt 
zum Tode führe, längst nicht mehr haltbar. Bei möglichst frühzeitiger Be
handlung der Krebskrankheit mit den geeigneten Methoden ist ein mehr oder 
weniger hoher Prozentsatj von Aussicht auf Heilung, mindestens von Lebens
verlängerung oder Besserung vorhanden. Es ist hier jedoch nicht der Ort, auf 
Fragen ärztlicher Natur näher einzugehen. .

Eine weitere Grundlage für die planmäßige Krebsbekämpfung ist die 
wadisende Einsidit in die Sozialfaktoren, die bei der Krebserkrankung und 
Krebsheilung mitspredien. Als Anhaltspunkt hierfür sei nur die eine Tat- 
sadie angeführt, daß die Dauerheilerfolge bei dem Gebärmutterkrebs in 
einigen großen und führenden Kliniken des Auslandes dreifach günstigere 
Zahlen in der Privatpraxis ergeben als in der Kassenpraxis. Von den Klinikern 
wird als Grund hierfür übereinstimmend nidit die sorgfältigere oder längere 
Heilbehandlung, sondern die psydiische und physische Einwirkung der Um
welt, körperliche Anstrengung in Haus- und Berufsarbeit, Ernährung, Luft 
und Sonne u. a. ausdrücklich angeführt. Während unter günstigen Bedingun
gen bei dem Uterus carcinom heute eine Heilungsmöglichkeit von 40% be
steht, pflegt der tatsächliche Heilerfolg in Kliniken innerhalb und außerhalb 
Deutschlands 16 bis 18% nidit zu übersdirciten — ein Erfolgsminus, das 
durch organisatorisdie Maßnahmen unter Einsdialtung sozialer Hilfsquellen 
ausgeglidien werden könnte.

Die Initiative zu einer organisatorischen Krebsbekämpfung ist nun in 
Deutsdiland an verschiedenen Stellen unter Vorangehen des von der Badisdien 
Landesversidierungsanstalt geführten und vom Krebsinstitut in Heidelberg 
wesentlidi beeinflußten Badisdien Landesaussdiusses für Krebsbekämpfung er- 
wadit. In Württemberg, Hannover, Sdileswig-Holstein, Rheinprovinz usw. sind 
Landes- und Provinzialausschüsse entweder sdion entstanden oder in Bildung 
begriffen. Zum Teil wird ohne organisatorisdie Bindung arbeitsgemeinsdiaft- 
lidi auf die Krebsbekämpfung hingewirkt. Alle diese Stellen haben sich im 
wesentlichen übereinstimmende Ziele gesteckt, die von dem Reidisaussdiuß für 
Krebsbekämpfung zusammengefaßt und zu einem gemeinschaftlichen Pro
gramm ausgearbeitet wurden. Dieses Programm der Krebsbekämpfung nun 
erstreckt sich auf vier Punkte: Frühzeitige Erfassung; frühzeitige Diagnosti
zierung; klinische Behandlung; nachgehende Fürsorge.

Die Eigentiimlidikeit der Krebserkrankung, zunächst keine Schmerzen zu 
verursachen, in Verbindung mit der verbreiteten Furdit, daß Krebs eine un
heilbare Krankheit sei, veranlaßt sehr viele Patienten, Frauen und Männer, 
erst dann den Arzt aufzusuchen, wenn Sdimcrzen kommen und damit der 
Zeitpunkt für eine aussichtsreidie Behandlung verpaßt ist, zum mindesten die 
Behandlung sehr viel schwieriger und zeitraubender wird. Die Erfassung muß 
durch die Ärzteschaft und durch die Steigerung des Vertrauens der Bevölke-
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rung zur Ärzteschaft und zur Möglichkeit erfolgreicher Behandlung geschehen. 
Sie kann wirksam unterstütjt werden durch alle Organe der Gesundheitsfür
sorge und Wohlfahrtspflege, wie Hebammen, Gemeindeschwestern, Fürsorge
rinnen und Vereine der Wohlfahrtspflege, wenn sie richtig auf ihre Aufgabe 
vorbereitet und davor gewarnt werden, Diagnosen zu stellen oder auszu
sprechen, zu denen sie nicht befähigt sind. Eine große Rolle spielt auch bei 
der Krebskrankheit das Kurpfuschertum. Zahlenmäßig ist nicht feststellbar, 
wieviel Krebskranke durch ungeeignete Behandlungsmethoden von Naturheil
kundigen den Anschluß an sachgemäße klinische Behandlung versäumt und 
damit ihre Lebensaussichten schwer beeinträchtigt oder vernichtet haben, ge
ring ist die Zahl jedoch nicht.

Die Früherfassung dient der F rühdiagnostizierung der 
verdächtigen Fälle, auch auf die Gefahr hin, daß Ängstlichgewordene unnötig 
den Arzt aufsuchen und über die Harmlosigkeit ihrer Beschwerden unter
richtet werden. Immerhin ist die Krebsfurcht ein Faktor, mit dem zu rechnen 
ist und um deswillen weitaus die meisten Sachverständigen davon abraten, 
sich mit einer aufklärenden und belehrenden Tätigkeit unmittelbar an alle 
Bevölkerungskreise zu wenden. Dieser Standpunkt gilt für den Augenblick, 
er darf jedoch nicht von Dauer sein. Sobald sich in der Bevölkerung die 
Kenntnis der Tatsache durchsetjt, daß ein zunehmend großer Prozentsatj von 
Krebsfällen heilbar ist und geheilt wird, ein Prozentsatj, der sich bei Haut
krebs der Hundertprozentigkeit nähert, bei anderen Krebsformen entsprechend 
geringer ist, wird sich das Vertrauen zu den Behandlungsmöglichkeiten durch- 
setjen und auch die Möglichkeit gegeben sein, dem Kranken selbst davon zu 
sprechen, daß er Krebs hat.

Bei vielen Krebsformen bereitet nun die Diagnose außerordentliche 
Schwierigkeiten und kann nur mit der an großen Krankenanstalten und Uni
versitätskliniken ausgebildeten Technik des Laboratoriums und der Röntgeno
logie bewältigt werden.

Die zweite Aufgabe der Krebsbekämpfung ist deshalb die, den Ärzten 
und Fachärzten Untersuchungs-Zentralstellen zur Verfügung 
zu stellen, die in Zweifelsfällen die Diagnose durchführen. Schon heute ge
nießen Universitätskliniken und große Krankenanstalten das Vertrauen der 
Ärzteschaft, daß sie die Anstalten als konsultative Stellen benupen können, 
ohne ihrem Ruf zu schaden. Es wird jedoch darauf ankommen, die Benutjung 
dieser Untersuchungsstellen bei der Ärzteschaft noch mehr zu verallge
meinern, als das bisher der Fall war.

Von dem Ergebnis der Diagnose ist grundsätjlich nicht dem Patienten, 
sondern dem einweisenden Arzt oder Facharzt Mitteilung zu machen. Nicht 
erwünscht ist die Errichtung örtlicher Krebsfürsorgestellen, die über den wissen
schaftlichen oder technischen Apparat für die Diagnose nicht verfügen können.

Die klinische Behandlung ist in erster Linie eine rein ärztliche 
Angelegenheit. Durch die wachsende Anwendung der Bestrahlungstherapie mit 
Röntgcnstrahlen und Radium, zu deren Anwendung ein sehr hohes Maß spe- 
zialistischer Ausbildung und ärztlichen Könnens gehört, wird für viele Fälle 
die Behandlung des Krebses eine Aufgabe größerer zentraler Anstalten, und 
zwar der gleichen Anstalten, die als Zentralstellen für diagnostische Zwecke 
erwähnt wurden und anzuerkennen sind. Das soll nicht heißen, daß nicht eine 
große Anzahl von Krcbsfällen auch weiterhin dem erfahrenen chirurgischen 
Facharzt zur rein operativen Behandlung zu überlassen sein werde. Die Be
handlung mit den in der Anlage kostspieligen und schwer zu handhabenden 
Einrichtungen der Bestrahlungstechnik wird bis auf weiteres nur auf einige
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Zentralstellen, d. h. zwei bis drei Stellen in jedem Lande und in jeder Pro
vinz, beschränkt sein müssen.

Für die Beurteilung der Frage unter sozialen Gesichtspunkten ist nun 
von einschneidender Bedeutung, daß bei erfahrenen Klinikern sich immer 
stärker die Meinung durchsetjt, die klinische Behandlung bedürfe zum Erfolg 
einer Ergänzung durch soziale Maßnahmen. — Die Bestrah- 
lungsbehandlung pflegt in der Weise vor sich zu gehen, daß nach Anwendung 
einer ersten Bestrahlungsserie innerhalb von zehn bis vierzehn Tagen eine 
Pause von zwei bis drei Monaten bis zur nächsten Bestrahlungsserie eintritt. 
Je nach Lage des Falles wiederholt sich Pause und Bestrahlung mehrfach. Für 
die Klinik ist nun von ausschlaggebender Bedeutung, ob der Patient zwischen 
den Bestrahlungsserien in ungünstige häusliche Verhältnisse zurückkehrt, unter 
dem Drude wirtsdiaftlicher Sorgen eine sdiwere körperlidie Arbeit wieder 
aufnimmt oder nicht. Das Streben geht deshalb dahin, für Patienten, deren 
häuslidier Aufenthalt nicht die geeigneten Voraussetjungen für körperliche 
und psychisdie Erholung bietet, einen Aufenthalt in einem Erholungsheim 
zwischcnzuschaltcn. Soldie Erholungsheime sollten, ohne selbst ärztlich ge
leitet werden zu müssen, mit der Klinik in engen organisatorischen Kontakt 
gebracht werden; sie sollten aber außerhalb der Stadt, im Walde, an der See, 
in freier Luft liegen. Gegebenenfalls können hier auch unterstütjende Ver- 
suche mit der allerdings nodi umstrittenen Verabreichung spezifischer Diät ge
macht werden. Die Landesversicherungsanstalt Sdileswig-Holstein hat diesem 
Wunsch sdion dadurdi Rechnung getragen, daß sic in geeigneten Fällen Krebs
kranke auf ein Jahr invalidisiert und in den Behandlungspausen in Erholungs
heime einweist.

Aus dieser Art der Bekämpfungsmaßnahmen ergibt sich bereits, daß der 
Übergang zur nach gehenden Fürsorge fließend ist. Nach jeder, 
auch der rein operativen klinischen Behandlung, wird ein Erholungsaufenthalt 
vor Rückkehr in sdiwere Arbeit von größtem Wert sein, um den Behandlungs- 
crfolg zu sichern. Es ist jedodi weiterhin notwendig, daß der Patient in ge
eigneten Zwisdienräumen von mehreren Monaten wieder an der Behandlungs
stelle oder bei einem von dieser zu benennenden Arzt sidi vorstellt. Durdi 
Führung genauer Kartotheken ist jeder einzelne Fall zu verfolgen, und zwar 
für eine Dauer von wenigstens fünf Jahren. In den meisten Frauenkliniken 
Deutsdilands wird dieses Verfahren einer rein ärztlidien nachgehenden Für
sorge schon heute ausgeübt. Die Erfolge hinsiditlich Wiedervorstellung der 
Patienten nach sdiriftlidier Aufforderung und reditzcitigcr Feststellung von 
Neubildungen sind nicht ungünstig. Das Ziel einer organisatorisdien Krebs
bekämpfung wird jedoch dahin gehen müssen, inöglidist alle Patienten zur 
regelmäßigen Wiedervorstellung zu bewegen und außerdem den Faktoren der 
Gesundheitsfürsorge und Wohlfahrtspflege die Möglichkeit zu geben, auf Fa
milien, in denen Krebsfällc vorgekommen sind, ein besonders wachsames Auge 
zu werfen und darauf zu achten, daß die häuslichen Verhältnisse in leidlicher 
Ordnung bleiben. Noch gehen die Ansichten auseinander, ob diese nachgehende 
Fürsorge ausschließlich in ärztlicher Hand zu bleiben hat, oder ob durdi die 
örtlich zuständigen Gesundheits- oder Wohlfahrtsämter eine Benachrichtigung 
üer wohlfahrtspflegerisch tätigen Persönlidikeiten, wie Kreisfürsorgerinnen, 
Gemeindesdiwestern usw., angezeigt ist, damit auch von dieser Seite her der 
besonderen Gefährdung von Familien, in denen Krebs auf getreten ist, Redi- 
nung getragen wird. — Die Bereitstellung derartiger Kräfte der nadigehenden 
Fürsorge sdieint besonders wichtig für die Fälle, die nidit in die Behandlung 
einer der bezcidmeten klinisdien Zentralstellen gelangen, sondern durdi einen
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Facharzt in einem kleineren Krankenhaus behandelt sind, das seiner Art nach 
schwerer in der Lage ist, den Apparat der nachgehenden Fürsorge zu hand
haben als eine größere Zentralstelle.

Aus dieser Darstellung, deren Hauptakzente auf Früherfassung und nacli- 
gehender Fürsorge liegen, ergibt sich ohne weiteres die Notwendigkeit, die 
Zusammenarbeit zwischen Klinik und Organen der Gesundheitsfürsorge, Wohl
fahrtspflege und Sozialversicherung, an der es bisher im allgemeinen noch 
fehlte, herzustellen. Die, wie oben erwähnt, dürftigen statistischen Unter
lagen lassen vermuten, daß eine Organisation der Krebsbekämpfung kein ufer
loses Anschwellen der Kosten zur Folge haben würde. 70 bis 80% der Krebs
kranken, die als Kassenangehörige sterben, haben einen Krankenhausaufent
halt hinter sich, der der Kasse oder dem Fürsorgeverband erhebliche Kosten 
verursacht hat. Eine bessere Früherfassung der Krebskranken würde vor
aussichtlich nicht eine uferlose Steigerung der Anzahl der Krebsfälle und ihrer 
Behandlung zur Folge haben, sondern lediglich eine frühere Einweisung in 
geeignete Behandlungsstellen und einen wesentlich höheren Prozentsatj von 
Dauerheilungen. Es darf wiederholt auf die oben bezeichnete theoretische 
Möglichkeit einer Verdoppelung der Heilung von Uteruskarzinomen hinge
wiesen werden. Die Aufgabe, die sich alle Stellen gesetjt haben, die aktiv an 
der Krebsbekämpfung teilnehmen, ist nicht leicht und sie wird keine plötzlich 
überraschenden Erfolge aufzuweisen haben. Die oben erwähnten Zusammen
hänge zwischen Altersaufbau der Bevölkerung und Krebssterblichkeit lassen 
für die kommenden Jahre ein beträchtliches Anwachsen der absoluten Ziffern 
der Krebssterbefälle voraussehen. Diesem Zahlenzuwachs auch nur teilweise 
Einhalt zu gebieten, um einer immer wachsenden Zahl von Menschen das Zu
grundegehen an einer der qualvollsten Krankheiten, die es überhaupt gibt, zu 
ersparen, ist eine lohnende Aufgabe.

Rundschau
Allgemeines

Verordnung des Reichspräsidenten 
zur Behebung wirtschaftlicher und 
finanzieller Notstände. Nach Auflösung 
des Reichstages hat der Reichspräsident 
auf Grund des Artikels 48 Abs. 2 der 
Reichsverfassung am 26. Juli 1930 — 
RGBl. 1, Nr. 31. 27. Juli 1930, S. 311 ff. 
— die vorgenannte Verordnung er
lassen.

Die Verordnung zerfällt in sechs 
große Hauptteile. Hiervon beschäftigt sich 
der erste Teil mit den Deckungs
maßnahmen für den Reichs
haushalt 1930 und erschließt zu 
diesem Zweck eine Reihe neuer Steuer- 
quellcn. Im Vordergrund stehen Zu
schläge zur Einkommensteuer für Per
sonen des öffentlichen Dienstes; hier
unter werden auch die Personen in 
Unternehmungen und Einrichtungen ver
standen, bei denen die Kapitalbeteili
gung der Körperschaften des öffentlichen

Rechts mehr als 50% beträgt, auch 
Warte- und Ruhegeldempfänger (befreit 
sind nur Witwen- und Waisengeld
empfänger) sowie einige, hier weniger 
wichtige Gruppen.

Alle vorgenannten Personen haben 
eine Reichshilfe zu leisten, die sidi 
auf die Gehaltseinnahmen zwischen dem 
31. August 1930 und 1. April 1931 be
zieht. Die Reichshilfe beträgt 2%% der 
genannten Einnahmen. Befreit sind die 
Personengruppen, deren Einnahmen 
166,66 RM. monatlich nicht übersteigen 
(hierunter fallen wohl in erster Linie 
Ruhe- und Wartegeldempfänger), und 
diejenigen Angestellten, die auf Grund 
des § 69 des Gesetzes über Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung 
pflichtversichert sind.

Eine weitere Gruppe von Bestim
mungen regelt den Einkommensteucrzu- 
schlag für die einkommensteuerpflichti- 
gen Personen, die wegen eines Ein-
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kommens von mehr als 8000 RM. für das 
Kalenderjahr 1929 zu veranlagen waren. 
Für diese wird ein Zuschlag von 5% für 
Einkommensteuer erhoben. Der Zu
schlag ist in zwei gleichen Beträgen am 
10. Oktober 1930 und am 10. Januar 
1931 zahlbar. Steuerpflichtige, deren 
Einkünfte aus der Landwirtschaft 
fließen, haben andere Zahlungstermine.

Ledige Personen, wobei als ledig 
auch verwitwete und geschiedene kin
derlose Personen gerechnet werden, 
haben, soweit ihr Arbeitslohn 220 RM. 
monatlich übersteigt, vom 1. September 
1930 ab einen Zuschlag zur Lohnsteuer 
von 10% zu entrichten. Für nichtlohn
steuerpflichtige Ledige erfolgt eine ent
sprechende Veranlagung.

Dem gleichen Zweck: der Stärkung 
der Reichsfinanzen dient auch die 
Änderung des Tabaksteuer
gesetzes, die mit in die Notver
ordnung aufgenommen ist.

Ferner wird den Gemeinden die 
Berechtigung gegeben und in den 
Fällen, in denen im Rechnungsjahr 1930 
die Gemeindegrundsteuer oder die Ge
meindegewerbesteuer über den bis zum 
1. August 1930 beschlossenen Satj er
höht wird, die Verpflichtung auferlegt, 
eine Gemeindebiersteuer oder 
eine Bürgersteuer, oder auch 
beide Steuern nebeneinander zu erheben. 
Die Gemeindebiersteuer wird vom Her
steller mit festen Hektolitersätjen er
hoben; bei Gemeinden, deren 
Haushalt in außerordent
lichem Umfang durch Wohl
fahrtslasten in Anspruch ge
nommen wird, ist außerdem die 
Berechtigung gegeben, mit Zustimmung 
der Landesregierung neben der Ge
meindebiersteuer noch eine G e - 
meindegetränkesteuer auf 
Wein, weinähnliche Getränke und wein
haltige Getränke, Mineralwasser, Kaffee, 
Tee, Kakao und andere Getränke zu er
heben, soweit eine entgeltliehe Abgabe 
zum Verzehren an Ort und Stelle statt
findet. Die Steuer muß mindestens 5% 
des Kleinhandelspreises betragen.

Die Bürgersteuer wird von 
allen im Gemeindebezirk wohnhaften 
natürlichen Personen im Alter von über 
20 Jahren erhoben mit der Ausnahme, 
daß die seit mindestens einem Monat 
Krisenunterstütjung erhaltenden Perso

nen, sowie die am Stichtag laufend 
öffentlich Unterstüßten von der Bürger
steuer befreit sind. Der Finanzminister 
kann mit ^Zustimmung des Reichsrats 
weitere Kreise von der Steuerpflicht aus
nehmen.

Die Höhe der Bürgersteuer bestimmt 
das Land selbst, die Verordnung setjt 
nur Mindestbeträge fest, die bei einem 
Einkommen von nicht mehr als 8000 RM. 
6 RM. betragen und sich nach der Höhe 
des Einkommens staffeln. Bestimmte Er
mäßigungen für einkommensteuerfreie 
Personen und getrennt lebende Ehe
gatten sind vorgesehen.

Hiermit ist der Kreis der zu er
schließenden Einnahmen in 
großen Zügen gekennzeichnet; 
selbstverständlich sind für alle angegebe
nen Gruppen noch eine Reihe von Einzel
vorschriften in der Verordnung enthal
ten, die aber aus Gründen der größeren 
Klarheit und Übersichtlichkeit nicht mit 
auf geführt sind; es darf wohl auch an
genommen werden, daß sowohl in zu er
wartenden Ausführungsbestimmungen 
als in entsprechenden Merkblättern der 
Finanzämter eine Rechtsbelehrung im 
einzelnen erfolgen wird. Es kann 
generell gesagt werden, daß für Lohn
steuerpflichtige der Arbeitgeber die 
Verpflichtung hat, die entfallenden 
Steuerbeträge einzuziehen, und daß die 
anderen Einkommen mit der Veran
lagung erfaßt werden. Für die Ge
meindebier- und Bürgersteuer bleiben 
die Anordnungen der Städte bzw. der 
Landesregierungen zu erwarten.

Weitere Bestimmungen sind der 
O s t h i 1 f e , die zur beschleunigten 
Linderung der Not ebenfalls in die Ver
ordnung aufgenommen worden ist, ge
widmet.

Wesentlich für die Wohlfahrtspflege 
ist der Teil, der sich mit der 
Regelung der Verhältnisse 
in der Arbeitslosenversiche
rung, Krankenversicherung 
und Reichsversorgung befaßt. 
In allen drei Gruppen sind einschnei
dende Änderungen vorgesehen, die sich 
darauf beziehen, die Ausgaben nach 
Möglichkeit herabzuse^en, eine unge
rechtfertigte Inanspruchnahme zu ver
hindern und die Einnahmen insbeson
dere hei der Arbeitslosenversicherung in 
Einklang mit den Ausgaben zu bringen.
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Die Arbeitslosenversicherung nach 
der Notverordnung vom 26. Juli 1930.
Der Reichstag hat die Novelle zum Gcseß 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen* 
Versicherung, die ich in Nr. 4 besprochen 
habe, vor seiner Auflösung nicht mehr ver
abschiedet. Ihren wesentlichen Inhalt hat 
der Herr Reichspräsident auf Grund des 
Art. 48 der Reichsverfassung im ersten Titel 
de9 4. Abschnitts der Verordnung zur Be
hebung finanzieller, wirtschaftlicher und 
sozialer Notstände vom 26. Juli 1930 in Kraft 
geseßt. Die Notverordnung weist aber doch 
eine ganze Reihe erheblicher Abweichungen 
von dem' ursprünglichen Regierungsentwurf 
auf, die zum Teil auf den Beschlüssen des 
sozialpolitischen Ausschusses des Reichstags 
beruhen, zum Teil auch erst neuerdings ge
faßten Entschlüssen der Reichsregierung ent
sprechen. Diese Abweichungen will ich zur 
Ergänzung und in Anlehnung an meinen 
Aufsaß in ihren wesentlichen Zügen darstel
len; die durch die Anwendung des Art. 48 
entstandenen staatsrechtlichen Fragen sollen, 
da sie nicht in diesen Zusammenhang ge
hören, unerörtcrt bleiben.

Die die Personalangelegenheiten betref
fenden Bestimmungen der Novelle (III 1 
S. 222)1) sind überhaupt nicht, die auf die 
Etatsgcstaltung bezüglichen sind mit eini
gen Änderungen in die Notverordnung über
nommen worden.

Unverändert in Kraft gesetjt sind die 
neuen Vorschriften über geringfügige Be
schäftigung (III 2b S. 223/224) allerdings mit 
der Einschränkung, daß sie nicht für Lehr
linge gelten.

Troß aller nachdrücklichen Warnungen 
von den verschiedensten Seiten ist auch der 
überaus bedenkliche § 75d über die gemeind
liche Arbeitsfürsorge (III 2c S. 224/226) ein- 
geführt worden; lediglich die Frage der tarif
lichen Bezahlung hat eine erwünschte Auf
klärung gefunden: In Anlehnung an die für 
die wertschaffenden Notstandsarbeiten gelten
den Bestimmungen des § 139 Abs. A V. 
AVG. setjt der Träger der öffentlichen Ar
beitsfürsorge nunmehr im Einvernehmen mit 
dem zuständigen Arbeitsamt fest, welchei 
Tarifvertrag für die Entlohnung der Für
sorgearbeiter Anwendung finden soll.

Ihre Abneigung gegen die sozial und für
sorgerisch beste Form der öffentlichen Unter
stützung, nämlich die Hilfegewährung durch 
freie Arbeit, hat die Reichsrcgicrung also 
nicht überwinden können. Dagegen scheint 
sie für die Pflichtarbeit, bei der die Unter- 
stüßung nicht durch Arbeitsbeschaffung er
folgt, sondern von einer im Grundsaß unbe
zahlten Arbeitsleistung abhängig gemacht 
wird, nunmehr gesteigertes Interesse zu 
haben. Durch § 91 AVAVG. ist von jeher

*) Vgl. die entsprechenden Stellen de6 
Aufsaßes in Nr. 4 S. 220 ff.

bestimmt, daß die Unterstützung von Arbeits
losen unter 21 Jahren und von Krisenunter- 
6tüßungsberechtigten in der Regel von der 
Leistung von Pflichtarbeit abhängig sein soll. 
Praktisch ist diese Bestimmung bisher vor 
allem deshalb nicht geworden, weil nach Ab
saß 5 a. a. 0. der Verwaltungsausschuß jedes 
einzelnen Arbeitsamtes, und zwar sogar mit 
qualifizierter Mehrheit die Durchführungs
bestimmungen in allen wesentlichen Punkten 
erlassen sollte; diese Vorschriften sind' nun
mehr durch die Notverordnung beseitigt wor
den. Die Erfahrungen zahlreicher Fürsorge
verbände haben gezeigt, daß man zu gewissen 
Zwecken, insbesondere zur Prüfung des Ar
beitswillens unter Vermeidung aller Härten, 
auch von der Pflichtarbeit einen sehr zweck
mäßigen Gebrauch machen kann. Ob die 
Reichsanstalt imstande sein wird, den § 91 
AVAVG. nunmehr in die Praxis umzuseßen, 
nachdem die Durchführung nicht mehr von 
den Entschließungen der einzelnen Arbeits
ämter abhängt, wird man abwarten müssen. 
Es spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit 
dafür, daß man auch auf diesem Wege sehr 
bald auf das schicksalhafte Problem: „Krisen
fürsorge und Wohlfahrtserwerbslose“' stoßen 
wird, ohne dessen immer dringlicher wer
dende Lösung Arbeitslosenversicherung, Kri- 
senunterstüßung und Wohlfahrtsämter zum 
Schaden der Arbeitslosen in immer verwor
renere Verhältnisse hincingcraten..

Die Befreiung der noch nicht 16 Jahre 
alten von der Versicherung (III 3 S. 226) ist 
fallcngelassen worden. Die Notverordnung 
ist dafür auf den Vorschlag des Vorstandes 
der Rcichsanstalt zurückgekommen und hat 
für die Arbeitslosen unter 17 Jahren den An 
Spruch auf Arbcitslosenunterstüßung davon 
abhängig gemacht, daß ihnen kein familien
rechtlicher Unterhaltsanspruch zusteht. Die 
neue Bestimmung ist härter als die zuerst ge
plante insofern, als der jugendliche Arbeits
lose Beiträge zahlen muß, ohne einen siche
ren Anspruch auf Versicherungsleistung zu 
erwerben. Sie ist milder, weil 6ie wenigstens 
den Alleinstehenden die Arbeitslosenunter- 
stüßung sichert. Wenn die Reichsanstalt wie
der in einem Punkte statt versicherungsmäßi
ger Grundsäßc die Gedanken der subsidiären 
Fürsorge in Anwendung bringt, dann muß 
man aber mindestens verlangen, daß sie sie 
nicht verschlechtert: Die öffentliche Fürsorge 
macht ihre Leistungen nicht davon abhängig, 
daß ein Hilfesuchender keinen Unter
haltsanspruch hat, sondern daß er 
vom Unterhaltsverpflichteten keinen Un
terhalt bekommt (§ 5 der Reichs
grundsäße über Vorausseßung, Art und Maß 
der öffentlichen Fürsorge). Die neue Be
stimmung wird sicherlich ebenso gemeint sein, 
aber nach dem Wortlaut, der ja schließlich 
maßgebend ist, wird sich sicher folgender 
Fall nicht vereinzelt ereignen: Das Arbeits
amt weist den jugendlichen Arbeitslosen mit 
seinem Versicherungsanspruch ab, weil ihm
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ein Unterhaltsansprnch znsteht; der angeb- 
licb Unterhaltsverpflichtete hält sich nicht für 
zahlungsfähig und zahlungspflichtig. Was ge- 
fdiieht nun? Praktisch wird der Fürsorge
verband eingreifen, und dann gemäß § 21 
RFV. den Unterhaltsverpflichteten im Pro
zeßwege zur Erstattung anhalten müssen. Da
neben wird auch der Jugendliche selbst 
klagen müssen, denn der Fürsorgeverband ist 
nur soweit klageberechtigt, als er Unter
stützung gewährt hat; die Wohlfahrtsunter
stützung wird aber in der Regel geringer 
sein als die Arheitslosenunterstügung. Man 
wird doch annehmen müssen, obgleich auch 
«Jas die neue Bestimmung im unklaren läßt, 
daß die Arbeitslosenversicherung insoweit 
eintreten muß, als die Unterhaltsleistung hin
ter den Beträgen der Arbeitslosenunter
stützung zurückblcibt. Bei etwaiger Klage
abweisung muß die Reichsanstalt rückwirkend 
zahlen und erstatten, es 6ei denn — daß die 
Spruchinstanzen der Arbeitslosenversicherung 
anderer Meinung über die Rechtslage sind 
oder daß sie schon inzwischen rechtskräftig 
den Unterstützungsanspruch endgültig abge
wiesen haben. Daran sind sie nicht gehindert, 
da § 184 AVAVG., der für vergleichbare 
Fälle solche Unstimmigkeiten zu vermeiden 
sucht, für den Fall des neugeschaffenen § 87 
Abs. 2 nicht gilt und es an einer entsprechen
den Bestimmung fehlt. Auf anderen Rechts
gebieten sind solche entgegengesetzten Ent
scheidungen nichts Unbekanntes; daß man 
neue derartige Möglichkeiten schafft, liegt 
wohl nicht ganz im Zuge der soviel erörter
ten Verwaltungsvereinfachung.

Eine sehr erfreuliche Verbesserung gegen
über der Reichstagsvorlage weisen die Vor
schriften über die Sperrfristen (III 4 S. 227) 
auf: Die; bisher gültigen Sperrfristen 6ind 
zwar von 4 auf 6 Wochen verlängert wor
den, dafür aber kann nunmehr von der Ver
hängung einer Sperrfrist völlig abgesehen 
werden, wenn jemand seine Arbeitsstelle auf
gibt, um sich einer geregelten Ausbildung zu 
unterziehen und nach der Beendigung Unter
stützung beantragt, sowie in solchen Fällen, in 
denen das freiwillige Aufgeben der Arbeits
stelle für das Fortkommen nachweislich not
wendig war. Das Nähere soll durch beson
dere Richtlinien bestimmt werden. Mit die
sem neuen Absatz II des § 93 ist eine schwere 
Härte des bisherigen Gesetzes beseitigt.

Die Senkung der Unterstützungssätze (III 
•v a S. 228) ist in der Notverordnung für zwei 
hohnklassen milder ausgefallen, als sie vor
her geplant war. Unter den Seite 228 er
wähnten Voraussetzungen erhalten die in 
1-ohnklasse XI Beschäftigten ihre Unter- 
Stützung nach Klasse IX (nicht VIII); die aus 
IX nach Klasse VIII (nicht VII); im übrigen 
sind die Senkungen gegenüber der Reichs
tagsvorlage unverändert geblieben. Die für 
nie berufsübliche Arbeitslosigkeit schon seit 
'origem Jahre geltenden Senkungen des 
V 107 a AVAVG. sind aufrechterhalten ge

blieben, so daß wir nunmehr drei verschie
dene Skalen für die Höhe der Arbeitslosen
unterstützung haben.

Gemildert worden ist auch der § 107 b 
der Vorlage (III 5 e S. 229) insofern, als eine 
Kürzung der Hauptunterstützung zweier Ehe
gatten nur stattfindet, wenn einer von bei
den eine Unterstützung aus den Klassen VII 
bi6 XI bezieht und wenn kein Familien
zuschlag gewährt wird.

Neue einschneidende Änderungen enthält 
die Notverordnung bezüglich der finanziellen 
Beteiligung des Reichs an den Lasten der 
Reichsanstalt.

Die unbeschränkte Darlehenspflicht des 
Reichs nach § 163 AVAVG. wird allgemein 
dadurch eingeschränkt, daß vom 1. April 
1931 ab im Haushaltsgesetz ein Höchstbetrag 
festgesetzt werden soll. Was zu geschehen 
hat, wenn die Reichsanstalt mit dieser Summe 
und ihren eigenen Einnahmen ihren gesetz
lichen Verpflichtungen nicht nachkommen 
kann, ist für die Zukunft nicht geregelt, wohl 
aber für das laufende Planjahr. Wenn in 
diesem Jahre die Reichsanstalt mit ihren 
eigenen Mitteln und mit den ziffernmäßig 
festgelegten Zuschüssen und Darlehen des 
Reichs nicht auskommen sollte — und das 
muß man leider angesichts der Kurve der 
Arbeitslosigkeit und des verspäteten Inkraft
tretens der Beitragserhöhung befürchten —, 
so soll das Reich nur die Hälfte des Mehr
bedarfs zuschießen, die andere Hälfte ist 
durch von der Reichsregierung fcstzusc^ende 
weitere Erhöhungen oder durch Abstufungen 
der Beiträge aufzubringen. Die politische 
und wirtschaftspolitische Bedeutung dieser 
Bestimmung kann, wenn man an die parla
mentarischen Ereignisse der letzten Wi Jahre 
denkt, schlechterdings nicht überschätzt 
werden.

Zu erwähnen bleibt noch, daß die Not
verordnung in ihrem zweiten Abschnitt den 
Gemeinden gewisse neue Steuerquellen er
schlossen hat, und zwar zum Teil unter be
sonderem Hinweis auf das außerordentliche 
Anwachsen der Wohlfahrtslasten. Es mag 
dahingestellt bleiben, ob die neuen Steuern 
geeignet und ausreichend sind, um die finan
ziellen Sorgen der Gemeinden auch nur eini
germaßen zu beheben. Fest steht jedenfalls, 
daß die verhängnisvolle Aufteilung der Er
werbslosen in Empfänger von Arbeitslosen-, 
Krisen- und Wohlfahrtsunterstützten aus 
sozialen, wirtschaftlichen und organisatori
schen Gründen nach wie vor ein schreiender 
Notstand ist, dessen Beseitigung von Woche 
zu Woche dringlicher wird.

O. M. R. Dr. K o b r a k, Bin.

In der Krankenversicherung ist der 
oberste Zweck der Bestimmungen, der 
für ihre Aufnahme in die Notver
ordnung maßgebend war, die Bei
tragsbelastung der Arbeitgeber sowie der



Arbeitnehmer herabzumindern, und zwar 
in einem solchen Ausmaße, daß min
destens die Mehrbelastung durch die ein
prozentige Erhöhung der Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung kompensiert 
wird. Dieses Ziel wird durch gleich
zeitige Maßnahmen auf den verschieden
sten Gebieten zu erreichen versucht. 
Unter diesen sind insbesondere folgende 
von Wichtigkeit:

1. Beteiligung der Versicher
ten an den Arzt- und Arznei

kosten.

Die Versicherten haben die Kosten der 
Arzneien und sonstigen ärztlichen Ver
ordnungen bis zum Betrage von 0,50 HM. 
selbst zu tragen, bei teureren Verordnun
gen einen Anteil von 0,50 RM. pro 
Rezept. Ferner haben die Versicherten 
bei der Lösung des Krankenscheines, 
der zur Inanspruchnahme des Arztes be
rechtigt, eine Gebühr zu entrichten. Für 
diese ist als Normalsaß ein Betrag von 
0,50 RM. festgelegt, jedoch können die 
Krankenkassen durch Saßungsbestim- 
mung diesen Betrag für die Versicherten 
in den unteren Lohnstufen auf die 
Hälfte ermäßigen und für die Versicher
ten in den oberen Lohnstufen um die 
Hälfte erhöhen. Ferner kann durch 
Saßungsbcstimmung eine Ermäßigung auf 
die Hälfte des Normalsaßes für Fälle 
gleichzeitiger und gleichartiger Erkran
kung mehrerer Familienmitglieder ge
währt werden. Die Gebühr ist im übri
gen für jeden Versicherungsfall nur ein
mal zu entrichten. Abgesehen von den 
obigen Sonderregelungen, die durch die 
einzelnen Kassensaßuugen geschaffen 
werden können, ist dem Arbeitsminister 
das Recht zum Erlaß näherer Aus
führungsbestimmungen gegeben, in 
denen auch Ausnahmen geschaffen wer
den können. Derartige Ausnahmen 
werden sich wohl vor allem auf Unfälle, 
Epidemien u. dgl. erstrecken müssen.

Die unmittelbare Auswirkung dieser 
Gebühren als Einnahmen der Kranken
kassen wird im Verhältnis zu deren Ge
samtetat ohne Bedeutung sein. Durch 
diese Gebühren glaubt der Geseßgeber 
vor allem einer ungerechtfertigten In
anspruchnahme der Ärzte sowie einem 
übermäßigen Arzneiverbrauch steuern zu 
sollen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit 
diese Folge eintritt. Aber auch für die

nächste Zukunft wird sich eine vermin
derte Inanspruchnahme zunächst nur bei 
den Arzneikosten auf die Krankenkassen
finanzen auswirken; eine verminderte 
Inanspruchnahme der Ärzte wird sich 
dagegen im allgemeinen bei dem gegen
wärtigen Stand der Arztverträge für die 
Kassen noch gar nicht auswirken. In
soweit die Bezahlung der Ärzte nach 
einer Mitgliederpauschale erfolgt, wird 
nämlich zunächst eine verringerte Inan
spruchnahme der Ärzte nur eine Er
höhung des Wertes ihrer Einzelleistun
gen bedingen. Es wird sich erst in der 
Zukunft zeigen, inwieweit neue Arzt
verträge den Kassen eine finanzielle Er
leichterung bringen. Das gleiche gilt von 
der Vorschrift, daß die Krankenpflege 
das Maß des Notwendigen nicht über
schreiten darf, ferner von den Bestim
mungen, die den Ärzten Richtlinien für 
die Behandlung von Kassenpatienten 
geben, sowie von den erweiterten Mög
lichkeiten, die zur Verhinderung einer 
übermäßigen Steigerung der Zahl der 
zugelassenen Kassenärzte geschaffen 
sind. Ebenso wird aber auch anderer
seits die Zukunft erst zeigen- müssen, oh 
und inwieweit die Gebührenpflicht von 
Krankenschein und Arznei zu der viel
fach befürchteten Unterlassung notwen
diger Inanspruchnahme von Heilbe
handlung und mithin zu einer Schädi
gung der Volksgesundheit führen wird.

2. Einschränkung der Bar
leistungen.

Von unmittelbarer und für die 
Kassen sehr weitreichender Wirkung ist 
die Vorschrift, daß der Anspruch auf 
Kranken- und Hausgeld ruht, wenn und 
soweit die Versicherten während der 
Krankheit Arbeitsentgelt erhalten. Dies 
wird also insbesondere die Angestellten 
betreffen. Allerdings ist als Äquivalent 
durch Saßungsbestimmung entweder das 
Krankengeld derartiger Versicherter auf 
60%, d. h. um 10% des Grundlohnes 
über den Normalsaß für die Zeit nach 
Wegfall des Arbeitsentgelts zu erhöhen, 
oder der Beitragssaß zu ermäßigen. 
Der Wille der Versicherten wird wohl in 
den meisten Fällen zu einer Herab- 
seßung des Beitrags führen, so daß der 
Reduktion der Ausgaben für die Zu
kunft auch eine Verminderung der Ein
nahmen gegenüberstehen wird. Ferner 
wird generell für die ersten 3 Tage der
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Arbeitsunfähigkeit kein Krankengeld 
mehr gezahlt, während bisher auf diese 
Karenzzeit auch solche Tage angerechnet 
werden konnten, während denen nur die 
Krankheit, aber noch keine Arbeitsun
fähigkeit vorlag. Außerdem wird kein 
Krankengeld für einen Sonntag oder 
staatlich anerkannten Feiertag gezahlt, 
wenn die Arbeitsunfähigkeit an diesem 
Tage endet.

Weitere Bestimmungen schränken die 
Grenzen der Mehrleistungen der Kran
kenkassen bezüglich der Barleistungen 
ein. So darf das Krankengeld erst von 
der 7. Woche der Arbeitsunfähigkeit an 
und nur bis auf 60% erhöht werden. Bei 
diesen Einschränkungen sind jedoch 
Sonderbestimmungen getroffen, die eine 
bevorzugte Behandlung von solchen Ver
sicherten ermöglichen, die Angehörige 
zu unterhalten haben. So darf das 
Krankengeld für Versicherte, die für 
einen Ehegatten zu sorgen haben, um 
10% und für sonstige Angehörige um je 
5% des Grundlohnes bis zum Hödist- 
hetrage von 75% erhöht werden. 
Ebenso kann das Hausgeld für Ver
sicherte mit mehr als einem Angehörigen 
um je 5% bis auf die volle Höhe des 
Krankengeldes erhöht werden.

3. Einschränkung des 
Personen k reise s.

Der Personenkreis der Pflichtver
sicherten wird insofern eingeschränkt, 
als die Angestellten bei Überschreiten 
der Verdienstgrenze von zur Zeit 3600 
Reichsmark sofort aus der Krankenver
sicherung ausscheiden, während dies bis
her erst nach einer Frist von 3 Monaten 
erfolgte. Ferner erlischt das Recht zur 
freiwilligen Versicherung und zur frei
willigen Weiterversicherung, wenn das 
regelmäßige jährliche Gesamteinkommen 
8.400 RM. übersteigt, wobei Ausnahmen 
nur zulässig sind, wenn die freiwillige 
Versicherung bereits länger als 5 Jahre 
bei der gleichen Kasse besteht. Hier
unter gehört auch die Bestimmung, daß 
freiwillig Versicherte, die ihren Wohn- 
S*Ö aus dem Kassenbereich verlegen, 
aus der Kasse ausscheiden und bei der 
Orts- bzw. Landkrankenkasse Mitglied 
"erden können, die für ihren neuen 
^'ohnsitj zuständig ist: dies bedingt 
naturgemäß eine Vereinfachung für alle 
Beteiligten.

4. Neuregelung der Familien-
Versicherung.

Diesen einschränkenden Maßnahmen 
steht jedoch andererseits eine Erweite
rung insofern gegenüber, als die 
Familienversicherung bis zu einem ge
wissen Grade zur gesetjlichen Pflicht
leistung gemacht ist; und zwar wird bis 
zur Dauer von 13 Wodien Krankenhilfe 
und die Hälfte der Arzneikosten für den 
Ehegatten und unterhaltsberechtigte 
Kinder gewährt, wobei in der Ver
ordnung festgelegt ist, weldie Gruppen 
als Kinder gelten.

Darüber hinaus kann die Satzung die 
Leistungsgewährung bis auf 26 Wochen 
erweitern sowie ferner die Übernahme 
der Arzneikosten bis zur Höhe von 70% 
und von Krankenhauspflege festlegen. 
Die Satzung kann auch den Personenkreis 
üher Ehegatten und Kinder hinaus auf 
sonstige Angehörige erstrecken. Widitig 
ist, daß die Wartezeit für die Regel
leistungen der Kasse bezüglidi der 
Familienversidierung dahingehend
fixiert ist, daß nur eine gese^liche Ver
sicherung von 3 Monaten innerhalb der 
letjten 6 Monate vor Eintritt des 
Falles erforderlich ist.

Aus diesen Bestimmungen dürfte 
eine nennenswerte Belastung der 
Krankenversicherung nidit eintreten, da 
bekanntlich zu etwa 97% die Familien
versidierung schon als freiwillige 
Leistung eingeführt war. Andererseits 
werden sich aber auch in sehr engen 
Grenzen diejenigen Ausgabenverminde
rungen halten, die für einzelne Kassen 
dadurdi eintreten, daß die Grenzen für 
die Mehrleistungen enger gezogen sind 
als es ihren bisherigen Satjungsbestim- 
mungen entspradi. Audi für die Familien
krankenpflege sind im übrigen die oben
genannten Gebühren für die Kranken- 
sdieine zu zahlen.

In diesem Zusammenhang ist nodi 
die Vorschrift zu erwähnen, daß nun
mehr beim Tode eines Mitgliedes für 
den überlebenden Ehegatten die Mög- 
lidikeit gesdiaffen ist, selbst Mitglied 
der Kasse zu werden, soweit nidit ander
weitig Versicherungspflidit besteht.

5. StrengereVorschriften für
die Finanzgebarung.

Von unmittelbarer finanzieller Be
deutung wird für die Kassen vor allem 
die Bestimmung über die Neuregelung
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der Rücklage sein. Bisher mußten so
lange 5% der Gesamtausgabe der Rück
lage zugeführt werden, bis diese den 
Betrag einer Jahresausgabe erreicht 
hatte. Da die Rücklagen der Kranken
versicherung in der Inflation zum 
größten Teil vernichtet waren, hatte 
diese Vorschrift unmittelbare Bedeutung 
in vollem Umfange.

Die Notverordnung bestimmt dem
gegenüber, daß die Rücklage nur eine 
Vierteljahresausgabe zu betragen habe 
und zu ihrer Auffüllung nur 1% der 
Beitragseinnahmen zu verwenden ist. 
So sehr diese Einschränkung der Rück
lage im Augenblick als finanzielle Er
leichterung erwünscht sein mag, so darf 
man doch nicht verkennen, daß diese 
Maßnahme einfach eine Einschränkung 
der Kapitalbildung bedeutet, während 
sonst allenthalben eine Verstärkung der 
Kapitalbildung als notwendig propagiert 
wird. Die Rücklagen der Krankenver
sicherung sind zu einem erheblichen 
Teil in Hypotheken, Pfandbriefen und 
öffentlichen Anleihen angelegt. Man 
muß sich also darüber im klaren sein, 
daß die vorliegende Einschränkung der 
Kapitalbildung der Krankenkassen für 
die Zukunft eine Schwächung besonders 
dieser Märkte bedeuten wird.

Weitere Vorschriften schränken die 
langfristige Anlage von Geldmitteln in 
Grundstücken und Gebäuden ein. Bei 
derartigen Anlagen, zu denen auch die 
Einrichtung von Zahnkliniken, Kranken
häusern, Erholungsheimen u. dgl. gehört, 
ist die Genehmigung des Reichsversiche
rungsamtes erforderlich, wenn die Auf
wendungen einen vom Reichsarbeits
minister noch zu bestimmenden Betrag 
übersteigen.

Die Kassen haben innerhalb von 
3 Monaten die Beiträge neu fcstzusetjen. 
Hierbei werden erstmalig die neuen Be
stimmungen praktisch wirksam werden, 
die eine Erschwerung der Einführung 
hoher Beitragssätze bringen. In Zukunft 
ist nämlich übereinstimmender Beschluß 
von Versicherten- und Arbeitgeberver
tretern dann erforderlich, wenn der Bei
trag — ausgenommen zur Deckung der 
Regelleistungen — über 6% hinaus er
höht werden soll, während dies bisher 
erst bei einer Grenze von 7^ % der Fall 
war. Soll der Beitrag auf 7^ % oder 
darüber hinaus festgesetzt werden, so ist 
außerdem die Zustimmung des Reichs

versicherungsamtes erforderlich. Ebenso 
ist gemeinsamer Beschluß von Arbeit
geber- und Versichertenvertretern er
forderlich, wenn bei einer Ortskranken
kasse 9% nicht zur Deckung der Regel
leistungen ausreichen, die Beiträge dem
gemäß darüber hinaus erhöht werden 
sollen, während bisher diese Grenze 10% 
betrug.

Weiterhin ist dem Arbeitsminister 
das Recht gegeben, einschränkende Be
stimmungen für die Verwendung von 
Kassenmitteln zum Besuch von Versamm
lungen zu erlassen. Wichtig für die Ver
sicherten ist insbesondere die Bestim
mung, daß Zusatzbeiträge für Familien
hilfe nicht mehr erhoben werden dürfen. 
Diese Vorschrift liegt durchaus auf der
selben Linie wie die Einführung der 
Familienversicherung als Regelleistung.

Weitere Bestimmungen betreffen die 
Errichtung von Krankenkassen. Hier ist 
insbesondere zu erwähnen, daß die bis
herigen zahlenmäßigen Maßstäbe be
seitigt sind, die für den Begriff der Ge
fährdung des Bestandes einer Allge
meinen Ortskrankenkasse maßgebend 
sein sollten, und daß als Beschlußberech- 
tigte die Allgemeinheit der betroffenen 
Arbeitnehmer an die Stelle der Betriebs
räte getreten ist, denen dies bisher oblag.

Ferner wird die Stellung der Kassen
verbände verstärkt. Insbesondere können 
diese Einrichtungen für die Prüfung der 
Geschäfts- und Rechnungsführung der 
Krankenhassen schaffen. Die Kranken
kassen sind verpflichtet, ihre Geschäfts-, 
Rechnungs- und Betriebsführung durch 
eine solche Einrichtung prüfen zu lassen. 
Der Prüfungsbericht ist auch der Auf
sichtsbehörde vorzulegen.

^erncr ist die gesetzliche Grundlage 
für die Bildung eines Hauptausschusses 
für Krankenversicherung geschaffen wor
den. Über diese Frage ist schon eine 
lebhafte Diskussion geführt worden; cs 
wird von seiner eigenen Arbeit abhän- 
gen, ob und inwieweit die Befürchtungen 
der Doppelarbeit, der Kompetenzkon
flikte u. dgl. eintreten oder vermieden 
v/erden.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß 
die Notverordnung eine wesentliche 
Änderung der Verfahrensvorschriften 
bringt. Insbesondere fällt die Revision 
an das Reichsversicherungsamt im Spruch- 
verfahren der Krankenversicherung fort. 
Bei der Bewertung der Bedeutung dieser
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Maßnahme muß man allerdings beachten, 
daß ja bisher schon bei Ansprüchen auf 
Leistungen der Krankenversicherung in 
weiterem Umfange die Revision ausge
schlossen war.

Audi in der Reichsversor
gung sind die Änderungen sehr erheb
liche. (Vgl. S. 311.)

Eine letjte Gruppe von Bestimmun
gen ist der Bekämpfung unwirtschaft
licher Preisbildung und der Feststellung 
des Reichshaushaltsplans gewidmet.

Betrachtet man die Verordnung in 
ihrer Gesamtheit, so ist sie von dem 
Wunsch diktiert, nach der Auflösung des 
Reichstages, nach der Unmöglichkeit, 
eine ordnungsmäßige Etatverabsdiiedung 
mit einer entspredienden Verminderung 
der Ausgaben zu erreichen, die not
wendigen Anordnungen nadi Möglich
keit unter Berücksichtigung der bereits 
dem aufgelösten Reichstag vorgelegenen 
Gesetjentwürfe zu treffen. Die staats
rechtliche Frage der Berechtigung der 
Notverordnung kann hier nicht erörtert 
werden, ebensowenig ist es möglich, 
über die Auswirkung der Verordnung 
heute schon Sicheres zu berichten, wenn 
auch bei einer Reihe von Bestimmun
gen, insbesondere in der Arbeitslosen
versicherung und der Kb.- und Kh.- 
Fürsorge die Vermutung naheliegt, daß, 
da es sich um wirtschaftlich besonders 
geschwächte Gruppen handelt, durch die 
Heraufsetjung der Wartezeit, die Kür
zung mancher Versichcrungsleistungen 
sowie die Fortnahme bisher bestehen
der Rechtsansprüche die Hilfsbedürftig
keit nicht beseitigt wird und die betr. 
Personengruppen mangels anderer 
Hilfsquellen dem Wohlfahrtsamt zur 
Last fallen werden.

Das Archiv für Wohlfahrtspflege, 
die umfassende Sammel-, Forschungs
und Auskunftsstelle auf dem Gesamtge
biet der Wohlfahrtspflege, hat am 
1. Juli 1930 seine Geschäftsstelle nach 
Berlin C 2, Neue Friedrichstr. 36, ver- 
li'gt.

Der Arbeitsbericht für 1929 
mit einem Vergleich für 1928 zeigt die 
mehr als 75proz. Steigerung im legten 
Jahr, die sich darin ausspricht, daß 
gegen 12 363 Auskünfte 1928 20 134 
Auskünfte im Jahre 1929 erteilt wur
den. (1930 dürfte die Zahl etwa 30 000 
betragen.)

Das Archiv hat seine Material
sammlungen in starkem Maße ver
mehren können. Die Bibliothek um
faßt heute 20 000 Bände, der Fach
katalog etwa 400 000 Karten, das 
Material über typische Einrichtungen 
und Organisationen ist um etwa 40 000 
Stück vermehrt worden, Lichtbilder und 
Baupläne sind in einer Spezialabteilung 
gesammelt worden und sind geeignet, 
bei Neueinrichtungen wesentliche An
regungen zu geben.

Die Tätigkeit des Archivs stellt eine 
Art Barometer für die Entwick
lung der Wohlfahrtspflege 
dar, der aufzeigt, in welcher Weise in 
der Wohlfahrtspflege gearbeitet wird, 
welche Gebiete besonderes Interesse er
wecken und in welchem Maße die Ver
geistigung der Arbeit fortschreitet.

Im Berichtsjahre 1929 ist im Archiv 
die Beobachtung gemacht worden, daß, 
nachdem eine Fundierung der Gesetj- 
gebung und Rechtsprechung, sowie der 
Organisation der Wohlfahrtspflege in 
den letzten Jahren stattgcfuuden hat, 
zur Zeit das Interesse für die Ent
wicklung und die inneren Zusammen
hänge stark gewachsen sind, so daß 
Parlamentsberichte, Denkschriften, Ent
würfe und auch historisches Berichts
material in steigendem Maße angefor
dert werden. Bezüglich der Entwicklung 
der Organisation scheint in den Kreisen 
der kommunalen Wohlfahrtspflege das 
Interesse für die moderne Entwicklung 
gestiegen zu sein. Es wird in großem 
Umfang gutes Typenmaterial angefor
dert, besonders wenn Pläne zur Neu
errichtung von Einrichtungen oder 
Fürsorgestellen bestehen, um die vor
handenen Erfahrungen für die Neu
organisation noch wahrnehmen zu 
können und so von vornherein eine 
wertvolle Grundlage für die Arbeit zu 
schaffen.

Die Arbeitsgemeinschaft mit allen 
öffentlichen und freien Stellen, mit den 
im In- und Ausland vorhandenen Ver
trauensstellen und Korrespondenten des 
Archivs, mit Hoch- und Fachschulen ist 
in starkem Maße gepflegt worden, so 
daß das Archiv in ständiger Entwicklung 
zu einer Zentralstelle für den Nachweis 
von Material, die Zusammenstellung von 
Erfahrungen für die Beratung aller 
wohlfahrtspflcgerisch interessierten
Kreise geworden ist.

t'

303



Wann ist ein Verein gemeinnützig? 
Die „Deutsche Turnzeitung“ (Nr. 2, 
Jahrgang 75) veröffentlichte einen be
merkenswerten Gerichtsentscheid des 
Preußischen Oberverwaltungsgeridit6. 
In dem Entscheid heißt es u. a.: .. Da
nach setjt die Anerkennung einer Per
sonenvereinigung als gemeinnützigen 
Zwecken dienend u. a. voraus, daß ihre 
Tätigkeit unmittelbar den Interessen der 
Allgemeinheit förderlich ist. Eine Ge
meinnützigkeit liegt nicht vor, wenn eine 
Tätigkeit nur den Interessen bestimmter 
Personen oder eines engeren Kreises 
von Personen dient oder in erster Linie 
Erwerbs- oder sonstige eigenwirtschaft
liche Zwecke verfolgt. Ebenso kann ein 
Verein nicht die Allgemeinheit dar
stellen, wenn seine Mitglicderzahl eine 
geschlossene ist oder dauernd überhaupt 
nur eine kleine sein kann. Dagegen 
schadet nicht eine Abgrenzung nach Ort, 
Beruf, Stand, Religionsbekenntnis und 
ähnlichen Gesichtspunkten.

Wie aus dem Erlaß des Preußi
schen Wohlfahrtsminislers (III St. Nr. 
Gen. 3/20 „Das Junge Deutschland“, 
Jahrgang 1929, S. 369 f.) hervorgeht, 
gibt es eine allgemein wirkende An
erkennung der Gemeinnützigkeit eines 
Vereins oder einer Anstalt nicht.

Der Verband der Rechtsauskunfts
stellen, bisher in Berlin, hat seinen Sitz 
nach Hamburg, Alstcrdamm 34, verlegt. 
Die Geschäftsführung hat Herr Dr. jur. 
Hellmuth Grimm in Hamburg über
nommen.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung 
der Schwindelßrmen ist ebenfalls nach 
Hamburg in eine Bürogemeinsdiaft mit 
„Pro Honore“, Groß - Hamburgischcr 
Ausschuß zur Bekämpfung der 
Schwindel firmen, Hamburg 11, Börse, 
Zimmer 218, übergegangen.

Die Persönlichkeit des Unternehmers 
in seiner Bedeutung für die Entwicklung 
der deutschen Volkswirtschaft in den 
Jahren 1860 bis 1910 ist der Gegenstand 
eines Preisausschreibens der Gesell
schaft für deutsche Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, Berlin. Die Arbeit ist in 
zwei Ausführungen in Schrcibmaschinen- 
schrift einzureichen. Beteiligung steht 
jedermann frei. Die beste Arbeit wird 
mit einem Preis von 5000 Mark ausge

zeichnet. Schlußtermin der Abliefe
rung 1. November 1931. Nähere Be
dingungen bei der Geschäftsführung, 
Berlin W 35, Lütjowstr. 88.

Die zehn besten Bücher über ameri
kanisches Fürsorgewesen. Im Dezember 
1929 hat eine bekannte amerikanische 
Zeitschrift einen Wettbewerb ausge
schrieben, um die beste Zusammenstel
lung von zehn Büchern zu erzielen, die 
geeignet sind, ein umfassendes Ver
ständnis der heutigen (amerikanischen) 
Sozialarbeit zu verschaffen. Preisrichter 
waren drei führende Sozialpolitiker und 
Sachverständige auf dem Gebiet des 
Fürsorgewesens; an dem Ausschreiben 
beteiligten sich eine große Anzahl von 
Sozialarbeitern der öffentlichen und 
freien Wohlfahrtspflege sowie Universi
täten und Schulen. Sicherlich wäre ein 
ähnlicher Versuch bei der Fülle und ver
hältnismäßigen Unübersichtlichkeit der 
deutschen Fachliteratur auch für unsere 
Verhältnisse recht erwünscht, darüber 
hinaus dürfte es richtig sein, an die 
maßgebenden Ausbildungsstätten und 
Büchereien des Fürsorgewesens die 
Bitte zu richten, eine Auswahl der 
amerikanisehen Fachliteratur, wie sie 
z. B. mit Hilfe des erwähnten Preisaus
schreibens von besten Sachkennern zu- 
sammengcstellt wurde, durch baldige 
Beschaffung den deutschen Sozialarbei
tern zugänglich zu machen.

Die drei ersten Preise entfielen auf 
folgende Listen:

1. Preis:
„Risc of American Civilization“. By Charles 

A. Bcard and Mary R. B e n r d , The 
Mac-Millan Co., N. Y.

„Outlines of Psydiiatry“. By William A. 
White, Nervous and Mental Disease 
Publicity Company, Washington, D. C. 

„Everyday Problems of the Everyday Child“. 
By Douglas A. Tliom, D. Appleton and 
Company, New York.

„Social Diagnosis“. By Mary E. Rieh- 
mond, Russell Sage Foundation, New 
York.

„Reconstructing Bchavior in Youth“. By 
II c a I y , Bronner, Baylor and Murphy, 
Alfred A. Knopf, New York.

„The Life of Ilcrman M. Biggs“. By C.-E, A.
W i n s 1 o w , Lea & Fehiger, Philadelphia. 

„Public Health in the United States“. By 
Harry H. Moore, Harper & Brothers, 
New York. jf

„Prohation and Deliquency“. By Edwin/O- 
Cooley, Cutholic Charities. New jfiork.



..Middletown“. By Robert S. and Helen \ 
Merell L y n d , Harcourt Brace and Co., 
N. Y.

..Publicity for Social Work“. By Mary Swain 
Routzabn and Evart G. Routzahn. 
Russell Sage Foundation, New York.

2. Preis:
..Social Diagnosis“. By Mary E. Rieh- 

m o n d, Russell Sage Foundation, New 
York.

..The Art of Helping People Out of Trouble“. 
By Karl de Schweinitz, Houghton 
Mifflin Co., New York.

..Youth in Conflict“. By Miriam Van 
Water», New Republic Publishing Co., 
New York.

..The Settlement Horizon“. By Woods 
and Kennedy, Russell Sage Foundation, 
New York.

..The Social Worker“. By Louise Oden
crantz, Harper’s, N. Y.

..Poverty“. By Robert W. K e 1 s o , Long- 
mans Green Company, New York.

..Social Discovery“. By E. C. Lindeman, 
New Republic Publishing Company, New 
York.

..The Community“. By R. D. M a c 1 v e r , 
Mac Millan’s, N. Y.

..The Child in America“. By W. I. Thomas 
and Dorothy Thomas, Alfred A. Knopf, 
N. Y.

...Middletown“. By Robert S. and Helen M. 
Lynd, Harcourt Brace and Co., N. Y.

3. Preis:
..Science of Public Welfare“. By Robert W. 

K e 1 s o , Longmans Green and Company, 
New York.

..What is Social Case Work?“ By Mary E. 
ßichmond, Russell Sage Foundation, 
New York.

..Some Aspects of Relief“. By Grace Mar
cus, Charity Organization Society, New 
York.

..Organization and Administration of Play- 
grounds and Recreation“. By C. B. N a s h, 
A. S. Barnes, N. Y.

..Community Organization“. By Jesse Stei
ner, Century Co., N. Y.

..Public Health in the United States“. By 
Harry H. Moore, Harper’s, N. Y. 

..Reconstructing Bebavior in Youth“. By 
H e a 1 y , Bronner, Baylor and Murphy, 
Alfred A. Knopf, New York.

..Social Work in Hospitals”. By Ida Can- 
n o n , Russell Sage Foundation, N. Y. 

...Mental Hygiene and Social Work“. By Lee 
and K c ii w o r t li y , Commonwealth Fund, 
New York.

..Social Control of the Feeblc Minded“. By 
Stanley P. D a v i e s , National Committee 
for Mental Hygiene, New York (Now 
published as ..Social Control of the .Men
tally Deficient” by Thomas Y. Crowell 
Company, New York). Dr. II. K., Köln.

Fürsorgewesen
Die sächsische Notverordnung zur Ver

einfachung des Erstattungsverfahrens1). 
Sachsen hat eine bedeutsame Änderung 
seines Wohlfahrtspflegegesetzes vorgenom
men, die die größte Beachtung auch der 
übrigen Länder verdient. In einer vom Ar- 
beits- und Wohlfahrtsministerium ange
regten Gesetzesvorlage war dem inzwischen 
aufgelösten und neugebildeten Landtag 
empfohlen worden, die Aufwendungen der 
Bezirksfürsorgeverbände für die landes- 
fürsorgcberechtigten Personen nicht mehr 
wie bisher im einzelnen zu erstatten, son
dern in Pauschalbeträgen abzufinden. Sollte 
diese wesentliche Vereinfachung des Erstat
tungsverfahrens sich schon in diesem Jahre 
auswirken, so mußte der Weg der Notver
ordnung beschritten werden. Diese Neuord
nung im Fürsorgewesen ist mit Recht als 
eine sehr bedeutsame Verwal
tungsreform bezeichnet worden, und 
es ist erfreulich, daß diese gerade auf jenem 
Gebiet der öffentlichen Verwaltung ihren 
Ausgangspunkt genommen hat, das gegen
wärtig den größten und heftig umstritten
sten Ausgabeposten darstellt, ohne daß da
mit eine Schmälerung der Leistungen ein* 
getreten ist.

Bei näherer Prüfung der Verordnung 
wird aber ersichtlich, daß nicht lediglich 
verwaltuugstcchnische Erwägungen, so 6ehr 
diese zunächst auch angesichts der allge
meinen Finanzkrise im Vordergrund ge
standen haben, maßgebend für diese Ände
rung des Wohlfahrtspflegcgesetje6 gewesen 
sind, sondern daß nur eine weitere Folge
rung aus der natürlichen Entwicklung der 
sächsischen Wohlfahrtspflege gezogen wor
den ist. Im Hintergrund zeigen sich Ten
denzen, die darauf hinzielen, für die grö
ßeren Aufgaben kommunaler Selbstverwal
tung größere Freiheiten zu gewähren. Da
mit bewegt sich diese Neuordnung ganz in 
der Richtung der bekannten Forderungen 
zur Reichsreform, denn eine wichtige Vor
aussetzung für die Neugliederung des Reiches 
zur Verwirklichung des dezentralisierten 
Einzelstaates ist bekanntlich die größere 
Selbständigkeit und Festigung 
der Organe der Selbstverwal
tung. Es ist kein reiner Zufall, daß 
gerade auf dem Gebiet der Wohl
fahrtspflege die Selbstverwaltungskörper 
zu steigender Bedeutung gelangen. Bahn
brechende Arbeit wurde hier von den 
Städten, insbesondere von den deutschen 
Großstädten, schon geleistet, lange bevor die 
Länder an eine gesetzliche Regelung dieses 
Gebietes gesellschaftlicher Betätigung dach
ten. Nachdem der Krieg die Bedeutung der 
Selbstvcrwaltungskörper als Kommunalver
bände gestärkt hatte, war auch auf dem

‘) S. a. Nr. 4 S. 239 d. Zt.
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Lande die Bahn frei geworden für die neu
zeitliche Gestaltung der Wohlfahrtspflege.

In einem Industriestaat wie Sachsen ist 
der Keim zu jener Entwicklung schon viel 
früher gelegt worden. Nachdem den Ge
meinden, insbesondere den Landgemeinden, 
durch die Reformgesetzgebung vom Jahre 
1873 ah größtmöglichste Selbständigkeit in 
der Verwaltung ihrer eigenen Angelegen
heiten unter gleichzeitiger Übertragung we
sentlicher staatlicher Aufgaben gewährt, 
neue kommunale Körperschaften in den Be
zirksverbänden geschaffen worden waren 
und zugleich der Gedanke der Selbstver
waltung noch in einem anderen Sinne, der 
Verstärkung des ehrenamtlichen Laienele
mentes, verwirklicht worden war, hat die 
sächsische Verwaltungspraxis auch auf dem 
Gebiete der Wohlfahrtspflege diese Wege 
weiter eingeschlagen. Schon das sächsische 
Wohlfahrtspflegegesetz von 1918 wies die 
neuen Aufgaben den Selbstverwaltungskör
pern zur selbständigen Erledigung zu, wenn 
auch durch die Bildung viel zu kleiner 
Pflegebezirke damals noch die Leistungs
fähigkeit bei der Durchführung stark be
einträchtigt wurde. Die sächsische Gemeindc- 
ordnung vom 1. August 1923 bestimmte zu 
Trägern der Fürsorge diejenigen Stellen, 
Bezirksverhände und bezirksfreie Städte, 
die auch zugleich die allgemeinen Einrich
tungen auf dem Gebiet der Wohlfahrts
pflege zu schaffen in der Lage sind und die 
Gewähr für eine durchgreifende und ge
hobene Fürsorge zu gehen vermögen. Das 
neue Wohlfahrtspflegcgesetz vom 28. März 
1925 führte hei der Vereinigung der Trä
gerschaft der Jugendämter (einschließlich 
der Fürsorgeerziehung) mit der der Wohl
fahrtsämter und der Verschmelzung der 
Aufgaben der unterstützenden Fürsorge mit 
den neuen Aufgaben der Wohlfahrts- und 
Jugendämter diese durchaus gesetzmäßig 
verlaufende Entwicklung weiter. Den Wohl
fahrts- und Jugendämtern wurde heim Auf
bau und in der Gestaltung, der praktischen 
Durchführung der Fürsorge, soweit dies im 
Itahmen der reichsrechtlichen Vorschriften 
möglich war, größte Freiheit gewährt. Die 
Anweisung zur Aufstellung von Rieht 
säßen als Maßstähe für die Unterstützung 
durch Ortsgesetj oder Satzung der Selbstver
waltungskörper und die Verlegung des 
Schwergewichtes der Entscheidung über Art 
und Maß der Fürsorge in die örtlichen Be
schwerdeausschüsse trug ebenfalls den neu
zeitlichen Forderungen nach Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung Rechnung. 
Audi der weitere Aushau der aintlidien 
Wohlfahrtspflege, insbesondere durch die ein 
Jahr später erlassene Ausführungsverord
nung zum Wohlfahrtspflegegesetz, vollzog 
sidi im Rahmen dieser Entwicklung. Die 
südisisdie Ausführungsverordnung zum 
Rcidisgeseß zur Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten vom 24. September 1927 er
klärte die Durchführung dieses Fürsorge
zweiges als Selbstverwaltungsangelegenheit 
und bestimmte die Wohlfahrts- und Jugend
ämter zu Gesundheitsbehörden im Sinne des 
Reichsgesetjes. Schließlich bestimmte auch 
das Gesetj über die Kostenlast hei Aufwen
dungen für den Lebensbedarf infolge poli
zeilicher Maßnahmen vom 3. März 1928 die 
Bezirksfürsorgeverbände zu Kostenträgern 
für Aufwendungen, die durch polizeiliche 
Maßnahmen erforderlich werden.

Die Erkenntnis dieses Entwicklungspro
zesses, dessen wesentliches Merkmal in dem 
Ausbau der Selbstverwaltung und der Stär
kung ihrer Organe liegt, bildet eine wich
tige Voraussetzung für die verständnisvolle 
Beurteilung der sächsischen Notverordnung, 
die, in diesem Zusammenhang betrachtet, 
sich als nichts anderes darstellt denn als 
ein weiteres Glied in der Kette dieser Ent
wicklung.

Durch den Übergang der Kostenträger 
Schaft von den leistungsschwachen Orts- 
armenverhänden auf die Bezirksfürsorge- 
verhände wurden bekanntlich die Fälle er
heblich herahgemindert, in denen vorläufig 
und endgültig verpflichtete Kostenträger 
verschiedene Verbände bilden und gegen
seitig Erstattungsforderungen geltend ge
macht werden. Nur für bestimmte, in § 20 
Abs. 2 des Wohlfahrtspflegegeseßes näher 
hezeichnete Personenkreise blieben Erstat
tungsforderungen zwischen Bezirksfürsorge- 
verhänden und Landesfürsorgevcrhand be
stehen, die in der offenen Fürsorge gemäß 
§11 Abs. 4 in Verbindung mit §20 Abs. 7 
des WPflG. nach bestimmten Tarifsätzen er
folgten.

Auf Grund der bisherigen praktischen 
Erfahrungen seit der Einführung des neuen 
Wohlfahrtspflegegesetzes glaubte das Ar- 
beits- und Wohlfahrtsministerium nunmehr 
eine weitere Vcrwaltungsvcreinfuchung 
empfehlen zu können, die gleichzeitig ge
eignet ist, die Selbstverwaltung und Selbst
verantwortung der Bezirksfürsorgeverbände 
zu stärken. Es wird vorgeschlagen, die Be- 
zirksfürsorgeverhändc auch dann zu Kosten
trägern der Fürsorge zu machen, wenn der 
Landesfürsorgevcrhand oder der Staat zur 
Tragung der Kosten nach §§ 7, 8, 9, 12, 
13 oder 15 der Reichsverordnung über die 
Fürsorgepflicht endgültig verpflichtet ist. 
An Stelle der nachträglichen 
Erstattungen im Einzelfall soll 
eine P a u s c h a 1 a h f i n d u n g der Be- 
zirksfürsorgeverhändc durch 
den Landesfürsorgevcrhand er
folgen. Der Landesfürsorgeverband erstattet 
die Kosten nur in den Fällen, in denen 
auf Grund von § 12 Abs. 4 der Reichs- 
verordnung über die Fürsorgepflicht ein 
Deutscher, staatenloser ehemaliger Deut
scher oder eine staatenlose Person deutscher
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Abkunft einem Bezirksfürsorgeverband vom 
Landesfürsorgeverband zur Fürsorge über
wiesen wird.

Die Festsetjung der Pauschalabfindung 
soll zunächst jährlich, vom Rechnungsjahr 
1933 ab alle drei Jahre, erfolgen. Die Ab
geltungssumme soll hierbei in demselben 
Verhältnis erhöht oder ermäßigt werden, in 
dem sich gegenüber dem Rechnungsjahr 1928 
der Gesamtbetrag, den die Bezirksfürsorge
verbände im legten abgeschlossenen Rech
nungsjahr aufgewendet haben, erhöht oder 
vermindert hat. Ein beim Arbeite- und 
Wohlfahrtsministerium zu bildender Aus
schuß, dem je ein Vertreter des Arbeits
und Wohlfahrtsministcriums, des Ministe
riums des Innern und des Finanzministe
riums sowie je zwei Vertreter dc.^* bezirks
freien Städte und der Bezirksverbände an
gehören, soll die Grundsäge für die Unter
verteilung der Abgeltungssumme auf die 
einzelnen Bezirksfürsorgeverbände, sowie 
über den Ausgleich von Härten bestimmen. 
Während einer Übergangszeit übernimmt 
der Staat die gesamten Kosten, die für die 
bei Inkrafttreten des Geseges auf Kosten 
des Landesfürsorgeverbandes in den Landes- 
lieil- und -pflegeanstalten untergebrachten 
Kranken entstanden sind, da eine nachträg
liche Rücküberweisung ohne erhebliche Er
mittlungen und Schwierigkeiten nicht mög
lich ist. Bei Neueinweisungen sollen die Be
zirksfürsorgeverbände die Kosten selbst 
übernehmen, soweit nicht der Staat auf 
Grund von § 20 Abs. 3 WPflG. die Hälfte 
der Kosten zu tragen hat. Eine Sonder
regelung ist nur noch für solche Heime vor
gesehen, in denen überwiegend Hilfs
bedürftige ohne gewöhnlichen Aufenthalt 
Unterkunft finden, z. B. Wanderarme und 
Strafentlassene, da bei diesen Anstalten die 
Übernahme der Kosten nicht dem Bezirks- 
fürsorgeverband zugemutet werden kann, 
in dessen Bezirk diese Heime zufällig ge
legen sind. Für die in diesen Heimen 
iintergchrachten Hilfsbedürftigen soll nach 
wie vor der Landesfürsorgeverband, der mit 
diesen Heimen schon bisher in unmittel
barem Abrechnungsverkehr stand, die Kosten 
erstatten.

In der Begründung des Gesetjes wird 
darauf verwiesen, daß zwar durch die Er* 
'etjung des Unterstügungswohnsigprinzips 
durch das System des gewöhnlichen Aufent- 
üaltes die Zahl der Fälle, in denen vorläufig 
und endgültig verpflichtete Kostenträger ver
schiedene Verbände bildeten, wesentlich her
abgemindert worden seien, zumal die sächsi
schen Großstädte, wie viele deutsche Städte, 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung 
bereits schon jegt vielfach auf die Geltend- 
ntachuug von gegenseitigen Erstattungs
forderungen verzichtet haben, daß aber noch 
immer Erstattungsforderungen in erheb
lichem Umfange zwischen Bezirksfürsorge

verbänden und Landesfürsorgeverband be
stehen geblieben sind. Beträgt doch die Zahl 
der Fälle, die allein im Regierungsbezirk 
Dresden zu Ahrechnungszwecken hin- und 
hergeschickt werden, 12 000, auf das ganze 
Land geschäht 40 000 Fälle, von denen min
destens 2000 dem Ministerium zur letjten 
Entscheidung vorgelegt werden. Neben dieser 
erheblichen Ersparnis von Verwaltungskosten 
verspricht man sich auch eine wesentliche 
Ersparnis von sachlichen Aufwendungen, wenn 
die Bezirksfürsorgeverbände künftig auch an 
den Kosten für die bisher landesfürsorge
berechtigten Untcrstütjtcn beteiligt werden. 
Es entspricht den neuzeitlichen Forderungen, 
so> heißt es, daß Kostenträgerschaft 
und Ausübung der Fürsorge ein 
und denselben Verbänden über
tragen werden. Wenn dies bisher noch 
nicht allenthalben erfolgt sei, so läge der 
Grund nur darin, daß die finanziellen Aus
wirkungen der neuen Gesetjgebung, ins
besondere die finanziellen Beziehungen zwi
schen Landesfürsorgeverband und Bezirks
fürsorgeverbänden, sich bisher noch nicht 
übersehen ließen. Zugleich fielen damit die 
vielen Schwierigkeiten weg, daß die Bezirks
fürsorgeverbände in der offenen Fürsorge 
Erstattungen über ihre tatsächlichen Auf
wendungen hinaus erhielten, während sie in 
der geschlossenen Fürsorge über unzuläng
liche Erstattungen klagen mußten. Sicher
lich ist zu erwarten, daß die Leistungen viel 
mehr dem Bedürfnis im Einzclfall angepaßt 
werden, als dies bisher bei dem starren Er
stattungsprinzip nach Tarifsägen der Fall 
sein konnte.

Der Gesegesvorlage stellten sich nicht un
bedeutende Schwierigkeiten in den Weg, die 
aber durch die Notverordnung zum großen 
Teil behoben worden sind. Bekanntlich wurde 
die Forderung nach Schaffung neuer Mög
lichkeiten für das immer lebhafter hervor
tretende Bedürfnis nach Stärkung der Selbst
verwaltung in der Verwaltungspraxis der 
legten Zeit, und zwar gerade auf woblfubrts- 
pflegerischcm Gebiet, vielfach in der Art 
verwirklicht, daß man den Gemeinden zwar 
immer neue Aufgaben zuwies, es ihnen dann 
aber selbst überließ, mit der finanziellen 
Seite dieser Angelegenheit fertig zu werden. 
In dem arbeitsmarktpolitisdi besonders un
günstig gestellten Freistaat Sachsen sind die 
Wirkungen der ständig zunehmenden Zahl 
der Wohlfahrtserwerbslosen für die Gemein
den erst recht katastrophal. Kein Wunder, 
daß diese falsch verstandene Förderung der 
Selbstverwaltung, wie sie bisher in Sachsen, 
vor allem durch Streichung wichtiger Staats
zuschüsse auf anderen Gebieten der Wohl
fahrtspflege, betrieben worden ist, dazu 
führte, daß die Gemeinden nun sofort hinter 
jeder neuen Maßnahme des Staates eine 
Entlastung des Staatshaushaltplanes auf 
Kosten der Gemeinden vermuten mußten. 
Diesen Bedenken der Gemeinden ist indessen



durch eine wesentliche Verstärkung der 
Mittel, die als Abgeltungssumme für das 
Rechnungsjahr 1930 vom Staat bereitgestellt 
worden waren, Rechnung getragen worden. 
Von der Neuordnung des Finanzausgleichs, 
der der ordentlichen GeseQgebung des neu
gebildeten Landtags Vorbehalten bleibt, ver
spricht man sich eine weitere Berücksich
tigung der gegenwärtig so außerordentlich 
schwierigen Lage der Gemeinden. Der § 20 
des sächsischen Wohlfahrtspflegegeseßes 
spielte schon einmal, und zwar bei den par
lamentarischen Verhandlungen über das neue 
Wohlfahrtspflegegesetj, eine besondere Rolle. 
Wie es aber damals gelang, durch nochmalige 
Verhandlungen mit dem Finanzministerium 
bestimmte Zusicherungen zugunsten der Ge
meinden für den Finanzausgleich zwischen 
Land und Gemeinden zu erlangen, ist auch 
diesmal wieder, und in besonders kritischer 
Zeit, eine Einigung gelungen. Diese wurde 
dadurch erleichtert, daß über die grund
sätzliche Tendenz dieser Änderung des 
Wohlfahrtspflegegesetjcs überhaupt keine 
Meinungsverschiedenheiten bestanden.

Von Wichtigkeit für die Beurteilung der 
Vorlage, wie auch für die eventuelle Über
nahme dieser Forderungen durch andere 
Länder, ist die Erkenntnis, daß es sich dabei 
nicht nur um ein Stück praktischer Ver
waltungsreform im Fürsorgewesen handelt, 
die schon an sich angesichts der herrschenden 
Finanzkrisc zu begrüßen ist, sondern daß 
hier auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege 
eine auf weite Sicht berechnete Neuordnung 
als notwendige Folge einer gesetzmäßig ver
laufenden Entwicklung vorgesehen ist, die 
nicht ohne Einfluß auf die fernere Ge
staltung der Wohlfahrtspflege in den übrigen 
deutschen Ländern sein wird.
Marg. Starrmann-Hunger, Dresden.

Die Zahl der Selbstmorde hat im 
Jahre 1928 wieder eine Zunahme er
fahren. Es starben durch Selbstmord 
9530 Personen, davon 6690 Männer und 
2840 Frauen. Im Durchschnitt wählten 
26 Personen täglich den Freitod. Be
sonders hohe Selbstmordziffern weisen 
die Provinzen Sachsen und Schleswig- 
Holstein auf; in diesen Provinzen sind 
es zum großen Teil ortsfremde Per
sonen, die den Freitod gewählt haben.

Der Religionszugehörigkeit nach ge
hörten 6865 der evangelischen Landes
kirche an, 1827 der katholischen Kirche, 
175 der jüdischen Gemeinschaft, 374 
waren Dissidenten.

Ein Verband der Freien Wohlfahrts
pflege in Philadelphia nimmt sich seit 
reichlich zwei Jahren besonders der 
arbeitenden Mütter und der Sorge für

deren Kinder an. Aus den Erfahrungen, 
die im Laufe der Zeit in 300 Fürsorge
fällen dieser Art gesammelt wurden, 
werden einige Einzelheiten berichtet, 
die auch für unsere Verhältnisse von 
Interesse sein dürften. Die Kinder der 
arbeitenden Mütter, die zu versorgen 
waren, konnten in drei Gruppen einge
teilt werden:

1. Kinder in Tagespflegestellen.
50 Kinder aus 26 Familien haben 

diese Art Unterbringung gehabt. 14 Kin
der hiervon (sieben Familien) blieben 
weniger als einen Monat, sechs Kinder 
(drei Familien) blieben in den Tages
pflegestellen länger als ein Jahr. Die 
Erfahrung zeigte, daß diese Art Unter
bringung den Bedürfnissen verhältnis
mäßig weniger Mütter, insbesondere von 
Witwen und verheirateten Frauen mit 
nur einem oder zwei Kindern angepaßt 
ist. Die Mütter brachten die Kinder am 
Morgen und holten sie gegen Abend 
selbst wieder ab.

2. Pflegestellen, wo Mutter und Kind 
zusammenwohnen.

Die Mutter ging tagsüber auf Arbeit, 
aber sorgte für ihre Kinder abends und 
nachts, an Sonn- und Feiertagen. Es 
wurden fünf Mütter mit fünf Säug
lingen auf diese Weise untergebracht mit 
verhältnismäßig sehr guten Erfahrungen. 
Eine Mutter blieb neun Monate, eine 
andere sechs Monate, eine zwei Monate, 
eine sechs Wochen und eine vier Tage, 
doch war die Ursache des Wegzuges in 
keinem Falle Unzufriedenheit mit der 
Pflegestelle oder Reibung mit der 
Pflegefamilie.

3. Kinder in der eigenen Wohnung 
bei der eigenen Mutter unterstützt.

Es handelte sich in allen Fällen 
darum, daß drei oder mehr Kinder in 
der Familie waren. Dem Verein wurden 
von verschiedenen Fürsorgestellen Fa
milien zwecks Unterbringung der Kinder 
überwiesen, insgesamt 72 Familien von 
300, welche unter der Aufsicht des Ver
eins standen, in denen mehr als zwei 
Kinder zu versorgen waren. Man nahm 
sieh gerade dieser Familien ganz be
sonders an und untersuchte ihre Lage 
im einzelnen eingehend. Dabei wurde 
festgestellt, daß die meisten dieser 
Mütter zwischen 10 und 12 Dollar 
wöchentlich verdienten, und daß gleich
zeitig für die Versorgung ihrer Kinder 
in Tagespflegestellen mehr zu zahlen



war, als die Mutter insgesamt verdienen 
konnte. Es war üblich, den Pflegemüttern 
75 cts. täglich für jedes Kind zu 
zahlen, d. h. für drei Kinder wöchentlich 
13,50 Dollar. Damit ist ohne weiteres 
erwiesen, daß es die Allgemeinheit mehr 
kostet, den Unterhalt der Kinder in 
fremden Pflegestellen sicherzustellen, 
während die Mutter arbeitet, als die 
Kinder bei der eigenen Mutter in Pflege 
zu lassen und sie von der Notwendigkeit 
der Erwerbsarbeit durch einen Unter- 
haltsbeitrag zu befreien.

In Philadelphia wie in vielen 
anderen amerikanischen Städten, ist es 
noch durchaus üblich, Kinder von der 
Mutter zu trennen, damit die Mutter 
der Erwerbsarbeit nachgehen kann; e s 
galt nachzuweisen, daß so
wohl vom Standpunkt der 
Öffentlichkeit wie im Inter
esse der Mutter und der Kin
der es wesentlich ratsamer 
wäre, die Familien auch mit 
wirtschaftlichen Opfern zu
sammenzuhalten.

Bei drei Familien, eine mit sechs, 
eine mit vier und eine mit drei Kindern, 
war das Ergebnis dieses Versuchs eine 
wesentliche Hebung des Gesundheitszu
standes von Mutter und Kindern und 
Beseitigung einer Reihe von Störungen 
und Schwierigkeiten in der Entwicklung 
der Kinder. Es gelang nachzuweisen, 
daß diese drei Familien sich wesentlich 
besser entwickelten während der Be
obachtungszeit als sämtliche übrigen Fa
milien, in denen die Kinder von der 
Mutter getrennt tagsüber versorgt wer
den mußten. Es wurden weiter Ver
gleiche angestellt über Kosten und Er
folg bei Trennung und ohne Trennung 
der Familien, z. B. in folgendem 
Einzelfall:

Eine Familie mit sechs Kindern, da
von das letjte nach dem Tode des Vaters 
unehelich geboren; aus diesem Grunde 
keine Möglichkeit regelmäßiger Unter
stützung von der Mütterhilfe. Vor etwa 
drei Jahren wurden die Kinder ver
streut untergebracht, die zwei älteren 
Mädchen bei einer Tante, die den 
Unterhalt nach einiger Zeit ablehnte; 
zwei Knaben in einem Waisenhaus, ein 
anderer kleiner Knabe in einem Säug
lingsheim und das let3tgeborene unehe
liche Kind in einer Pflegestelle. Der

Verband, der diese Pflegestelle aus
findig machte, brachte nach einiger Zeit 
ein zweites der Geschwister an der
selben Stelle unter, später noch zwei 
weitere Kinder derselben Familie und 
wandte sich schließlich an unseren Ver
band, um die Mutter mit allen Kindern 
gemeinsam unterzubringen; diese war 
immer eine ziemlich haltlose Frau, wenn 
auch keineswegs eine schlechte Mutter, 
gewesen. Diese Familie hat die Öffent
lichkeit während des letjten Jahres, als 
die Kinder getrennt untergebracht 
waren, 3800 Dollar gekostet. Dieselbe 
Familie kostete während des Jahres der 
gemeinsamen Unterbringung bei der 
Mutter nur 978 Dollar, eine nachweis
liche Ersparnis von mehr als 2500 Dollar 
im Jahr. Neben dieser wirtschaftlichen 
Erwägung muß selbstverständlich als 
weiterer Vorteil gebucht werden ein Zu
wachs an Familienzusammenhang, an 
Zuneigung, an gegenseitiger Verantwor
tung, und am Ende des ersten gemein
sam verbrachten Jahres zeigten Mutter 
und Kinder bessere Gesundheit, besseren 
Zusammenhalt und eine gewisse Be
ständigkeit und Festigkeit der inneren 
Haltung als Bürgschaft weiterer erfreu
licher Entwicklung.

Die Kinder der arbeitenden Mütter 
wurden von dem Verband ähnlich sorg
fältig beaufsichtigt wie Kinder in 
Dauerpflegestellen. Nach einer allge
meinen ärztlichen Untersuchung des 
Kindes und aller Familienmitglieder 
derselben Wohngemeinschaft erfolgt die 
Untersuchung nach Wassermann für 
sämtliche weiblichen Mitglieder der 
Wohngemeinschaft. Danach wird die 
Mutter mit der Pflegemutter bekannt 
gemacht, und zwar durch eine Für
sorgerin ins Haus der Pflegemutter be
gleitet und ihr vorgestellt. Gemeinsam 
mit der Fürsorgerin wird eine Art 
Tages- und Wochenplan für Mutter und 
Kinder ausgearbeitet, und gleichzeitig 
wird die Pflegemutter unterrichtet über 
das Wesen der aufzunehmenden Kinder 
und irgendwelche Besonderheiten. Schon 
vorher hat die Fürsorgerin Gelegenheit 
genommen, der Pflegemutter manches 
über die Arbeiten der Mutter zu be
richten, da sie ja täglich zweimal mit ihr 
beim Holen und Bringen des Kindes in 
Berührung und Gespräch kommen wird. 
Trotj aller aufgewandten Sorgfalt mußte 
festgestellt werden, daß von 35 Fa-
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milien, deren Kinder so untergebracht 
waren, 14 Familien bzw. deren Kinder 
einen gewissen Schaden durch Trennung 
oder Unterbringung davontrugen.

Obgleich die dem Verband ursprüng
lich gestellte Aufgabe eben die Unter
bringung von Kindern arbeitender 
Mütter war, wurden während des ersten 
Geschäftsjahres von 200 Antragstellern 
nur 30 durch Unterbringung versorgt, 
während des zweiten Jahres von 
weiteren 100 Antragstellern nur fünf, 
insgesamt also 12% der Antragsteller. 
Für die übrigen 88% wurde Hilfe 
anderer Art als zweckmäßiger durchge
führt, um die Familiengemeinschaft zu 
erhalten oder wieder aufzubauen. In
dividuell angewandteMetho- 
den der Familienfürsorge er
wiesen sich als wesentlich richtiger als 
jede noch so gut überlegte Verteilung 
der Familienmitglieder.

Dr. H. K., Köln.

Kriegsbeschädigten- und Krieger
hinterbliebenenfürsorge
Die Zahl der Veteranen, die aus den 

Kriegen 1866 und 1870/71 Veteranen
beihilfen erhalten, beträgt zur Zeit 
45 150, die zu zahlenden Beihilfen rund 
12 Millionen.

Nach den neuesten Zählungen wer
den noch rund 100 000 Kriegsteilnehmer 
des Weltkrieges vermißt, von denen 
etwa die Hälfte in Rußland und etwas 
weniger als die Hälfte in Frankreich 
Kriegsdienst getan haben.

Der „Reichsverband Deutscher 
Kriegsbeschädigter und Kriegerhinter
bliebener“ hielt seinen 5. Ver
bandstag in Berlin ab. Nahezu 
1000 Delegierte aus ganz Deutschland 
nahmen an diesem Verbandstag teil. — 
Am Sonntag, dem 20. Juli, wurde im 
Plenarsitzungssaal des Reichstags die 
Verbandstagung eingeleitet durch eine 
Totengedenkfeier. Die sehr eindrucks
volle Gedenkrede hielt Studienrat 
Hanner aus Plauen. Er betonte, daß es 
Aufgabe des ganzen deutschen Volkes 
sein müsse, den Kriegsopfern beizu
stehen und daß es die Versorgung und 
Fürsorge für diese Kreise nicht als Last, 
sondern als sittliche Pflicht empfinden 
müßte. Der 1. Vorsitzende, Lehmann, 
Berlin, wies auf die Schwierigkeiten hin.

die sich für die Kriegsopfer aus den be
absichtigten Sparmaßnahmen der Reichs
regierung auf dem Gebiete der Versor
gung und des Verfahrens für die Kriegs
opfer ergeben. Ministerialrat Grieß
meyer vom RAM. führte als Vertreter 
der Regierung aus, daß es durch die 
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnisse 
unmöglich sei, von Sparmaßnahmen ab
zusehen, und daß man erst bei einer 
Besserung der Verhältnisse den Wün
schen der Kriegsopfer entsprechen könne. 
Obermagistratsrat Dr. Liebrecht, der 
Leiter der Hauptfürsorgestelle Berlin, 
betonte, daß sich die Hauptfürsorge
stelle trotj wirtschaftlicher Not stets be
mühen werde, die berechtigten Wünsche 
der Kriegsbeschädigten und Krieger
hinterbliebenen soweit irgend angängig 
zu befriedigen.

Das Hauptreferat hatte der Ver
bandsschriftleiter Riemer zu dem 
Thema: „Das Versorgungsrecht der
deutschen Kriegsopfer und seine Bedeu
tung in wohlverstandenem Staatsinter
esse.“ Er führte die umfangreiche Ge
setzgebung, die mannigfaltigen Nöte der 
Kriegsopfer in eindringlicher Weise vor 
Augen. Seine von reichen Kenntnissen 
zeugenden Ausführungen gipfelten 
gleichfalls in dem Widerspruch gegen die 
beabsichtigte Einschränkung und Ver
schlechterung der Versorgung. Seinen 
Forderungen schlossen sich in der Aus
sprache auch Vertreter aus den ver
schiedensten Teilen Deutschlands an; sie 
hielten eine verstärkte Abwehr- 
offensive gegen jede Verschlechte
rung der Kriegsopferversorgung für ge
boten. Aus den Worten mehrerer 
Kriegerwitwen ging hervor, wie schwer 
gerade ihre Lage augenblicklich ist, weil 
es ihnen durch die wirtschaftlich un
günstigen Verhältnisse nahezu unmög
lich ist, in ihrem meist schon vorge
rückten Alter noch lohnende Erwerbs
arbeit zu finden, und weil andererseits 
gerade augenblicklich auf ihnen die 
Lasten der Berufsausbildung für die 
heranwachsenden Kriegerwaisen ruhen.

Es wurde von der Versammlung eine 
Entschließung angenommen, die folgen
den Wortlaut hat:

„Die im Deutschen Reichstage zum 5. Ver- 
handstag des Reichsverbandes Deutscher 
Kriegsbeschädigter und Kriegerhinterbliebe
ner zahlreich versammelten Delegierten ver
wahren sich mit aller Entschiedenheit gegen
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die aus bestimmten Kreisen systematisch 
vorbereiteten Verlautbarungen, neuen An
sprüchen von Kriegsteilnebmern das Motiv 
unredlicher Bereicherung und der Ausnutjung 
des Staates zu unterstellen. Sie stellen aus
drücklich fest, daß die im vergangenen Jahre 
durchgeführten Sparmaßnahmen gegenüber 
den Kriegsopfern, die weiter bestehenden 
Absichten der Regierung, durch wesentliche 
Eingriffe in die bestehenden Rechtsverhält
nisse weitere Mittel einzusparen, nicht in 
Einklang gebracht werden können mit der 
Regierungserklärung, daß die Besserung des 
Loses der Kriegsbeschädigten und Krieger
hinterbliebenen dem einmütigen Empfinden 
des deutschen Volkes entspreche. Die Kreise 
der Versorgungsberechtigten, insbesondere 
die der Kriegerhinterbliebenen, sehen sich 
bitter enttäuscht, daß seit dieser Regierungs
erklärung nichts unternommen worden ist 
zur Besserung ihrer bedrängten wirtschaft
lichen Lage. Statt einer erhofften Aufbesse
rung der Versorgung, mutet die Regierung 
den Kriegsopfern zu, einmal zunächst auf 
jegliche Besserung des Versorgungsrechtes zu 
verzichten und darüber hinaus sogar be
gehende Rechtsansprüche aufzugeben. Der 
\ erwirklichung der Absichten der Reichs
regierung wird mit aller Entschiedenheit 
widersprochen. Der finanziellen Notlage des 
Reichs kann auf anderem Wege gesteuert 
werden, als durch Verlegung der sittlichen 
und sozialen Pflicht gegenüber den Opfern 
des Krieges. Es wird zuversichtlich gehofft, 
daß der neue Reichstag eine Zusammen
setzung erfährt, welche es der Regierung un
möglich macht, Sparabsichten gegenüber der 
Versorgung der Kriegsopfer zur Verwirk
lichung zu bringen. In den Kreisen der 
kriegerhinterblie:>enen besonders ist die Not 
und Sorge ständiger Gast, die Aufbesserung 
ihrer Versorgung ist dringendes Gebot der 
Stunde und verdient keinen Aufschub. Von 
der Regierung und vom neuen Reichstage 
muß daher die Aufhebung dieses Notstandes 
gefordert werden.“

Die weiteren Verhandlungstage 
"aren der Behandlung innererganisato- 
rischer Fragen gewidmet. Die Tagung 
gab ein lebendiges Bild vom Umfang 
und Ausmaß der Leiden und Nöte der 
Kriegsopfer und bewies gleichzeitig die 
Notwendigkeit und Wichtigkeit der Ar
beit der Selbsthilfeorganisationen zu
gunsten der Kriegsopfer und für ihre 
Mitglieder.

Auch der „Reichsbund der Kriegs
beschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegshinterbliebenen“ hatte mit Rück- 
*‘dit auf die geplante Verschlechterung 
'W Kriegsopferversorgung seine Mit
glieder am 12. Juli nach Berlin zu einer 
Reichskonferenz zusammenbe- 
r,|fen, in der der Bundesvorsitzende

Noah über die allgemeine sozial
politische Lage berichtete und über die 
Maßnahmen, die der Bundesvorstand 
gegen die Abbaupläne der Reichsregie
rung unternommen habe. Es wurde fol
gende Entschließung einstimmig ange
nommen:

„Die am 12. Juli 1930 in Berlin tagende 
17. Reichskonferenz des Reichshundes der 
Kriegsbeschädigten, Kriegsteilnehmer und 
Kriegerhinterbliebenen hat mit starkem Be
fremden und Bedauern von den Beschlüssen 
des 16. Reichstagsausschusses zu den Ab
änderungen 
und des
nommen. In letzter Stunde richten die Ver
treter von 500 000 Kriegsopfern an die Ab
geordneten des Reichstags die dringende 
Mahnung, den vom 16. Reichstagsausschuß 
dem Reichstag zur Annahme empfohlenen 
Gesetzentwürfen ihre Zustimmung zu ver
sagen. Die geplanten Gesetze greifen in das 
seit 1922 wiederholt und erheblich verschlech
terte Verfahren so ungeheuer ein, daß 
schwerste Gefahren sich für die gesamten 
Kriegsopfer in Zukunft bei der Feststellung 
der Renten im Verwaltungs- und Spruchver
fahren ergeben. Die Einführung einer Sperr
frist und Einschränkung des Rechtsmittels 
mit rückwirkender Kraft wird Zehntausende 
von Kriegsopfern des Rechts der Nach
prüfung der von den Verwaltungsbehörden 
getroffenen Entscheidungen durch die Spruch
instanzen berauben. Gegen solche Maß
nahmen erheben wir schärfsten Protest und 
erwarten, daß dieser Hinweis der größten 
deutschen Kriegsopferorganisation den Reichs
tag zur Ablehnung der Gesetzentwürfe be
wegen wird.“

Kb.- u. Kh.-Fürsorge in der Notver
ordnung. Durch die Auflösung des Reichs
tages sind die in der Julinummer der 
„Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrts
pflege“ besprochenen Novellen zum 
Reichsversorgungsgesetz und Verfahrens
gesetz nicht mehr zur Verabschiedung 
gelangt, da der Reichstag vor der dritten 
Lesung dieser Gesetze aufgelöst wurde. 
Die Regierung hat jedoch nunmehr im 
Wege der Notverordnung v. 26. Juli 1930 
(RGBl. I S. 311 ff.) die Abänderungen 
der §§ 53 und 57, d. h. die einschnei
dende Einschränkung der Antragsstel
lung durchgeführt. Danach können Neu
anträge von Kriegsbeschädigten auf 
Versorgung jetzt nicht mehr gestellt wer
den. Im Wege der Notverordnung ist 
weiter auch das Verfahrensgeselj ge
ändert worden, indem die weitgehende 
Einschränkung des Rekurses ange
ordnet ist. Der Wortlaut der betreffen
den Abschnitte lautet:

des Reichsversorgungsgesetzes 
Verfahrensgesehes Kenntnis ge-
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Reichsversorgung.
Vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung 

wird folgendes bestimmt:

Artikel 1.
Die Vorschrift des § 53 des Reichsver- 

sorgungsgesetjes wird, soweit es sich um Be
schädigte handelt, die vor dem 1. August 1920 
aus dem Militärdienst ausgeschieden sind, 
bis auf weiteres mit der Maßgabe außer 
Kraft geset}t, daß Heilbehandlung gewährt 
werden kann.

Artikel 2.
Die Vorschrift des § 57 Abs. 1 des 

Reichsversorgungsgesetzes findet bis auf 
weiteres auf Beschädigte, die vor dem
1. August 1920 aus dem Militärdienst aus
geschieden sind, nur insoweit Anwendung, 
als es sich um Gesundheitsstörungen handelt, 
für die am 31. Juli 1930 Rente bezogen 
wurde.

Die Versorgungsgebührnisse der Be
schädigten können neu festgestellt werden, 
wenn

a) die wesentliche Veränderung durch eine 
Gesundheitsstörung hervorgerufen ist, 
die mit der Gesundheitsstörung, für die 
am 31. Juli 1930 Rente bezogen wurde, 
im ursächlichen Zusammenhang steht;

b) eine Gesundheitsstörung bis zum 31. Juli 
1930 rechtskräftig als Folge einer Dienst
beschädigung anerkannt worden war und 
der Gesundheitszustand sich durch Ver
schlimmerung dieser Gesundheitsstörung 
oder durch eine andere mit ihr in 
ursächlichem Zusammenhang stehende 
Gesundheitsstörung wesentlich verän
dert hat.

Artikel 3.
Der Rekurs ist bis auf weiteres, außer 

in den im § 92 des Gesetzes über das Ver
fahren in Versorgungssachen aufgeführten 
Fällen, ausgeschlossen:

1. wenn das Versorgungsgericht die Sache 
an die Verwaltungsbehörde zurückver- 
wiesen oder die Berufung als unzulässig 
oder verspätet zurückgewiesen hat;

2. wenn cs sich um Elternrente handelt, 
es sei denn, daß der ursächliche Zusam
menhang des Todes mit der Dienst
beschädigung im Verfahren vor dem 
Versorgungsgerichte streitig gewesen ist 
und das Versorgungsgericht den ursäch
lichen Zusammenhang bejaht oder ver
neint hat;

3. soweit es sich um Ausgleichs-, Frauen-, 
Kinder- oder Ortszulage oder um den 
Anspruch auf den Beamtenschein han
delt;

4. soweit es sich um Gebührnisse für das 
Sterbevierteljahr, die Höhe der Witwen
rente, um Heiratsabfindung oder um die 
Bedürftigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
des Witwers (§ 97 des Reicksversor

gungsgesetzes, § 7 des Kriegspersonen- 
schädengeseges) handelt;

5. soweit es sich um die besonderen Vor- 
ausse^ungen des Anspruchs auf Rente 
im Falle des § 4 des Kriegspersonen
schädengesetzes oder auf Waisenrente in 
den Fällen des § 41 Abs. 2 Nr. 4 und 5. 
Abs. 3 Saß 1 und Abs. 4 des Reich»- 
versorgungsgesetzes handelt;

6. soweit es sich um den Zeitpunkt des 
Beginns oder Aufhörens der Versorgung 
(§§ 55 und 56 des Reichsversorgungs- 
gesetzes) oder um Rente handelt, die 
für begrenzte, bereits abgelaufenc Zeit
räume zu gewähren ist.

Diese Vorschrift findet auf die beim In
krafttreten dieser Verordnung anhängigen 
Rekurse Anwendung.

Tag der Verkündung: 27. Juli 1930.
Es bleibt abzuwarten, ob der neue 

Reichstag im Herbste diesen Gesetzes- 
änderungen, deren Auswirkungen für 
die Kriegsopfer sehr einschneidend sind, 
seine Zustimmung geben wird.

Helene H u r w i t z - S t r a n z . 
Beisitzerin am Reichsversorgungsgericht.

Eine Altersrente für die französi
schen Frontkämpfer ist im französischen 
Senat durch das neue Finanzgesetz rati
fiziert worden. Auf Grund des Finanz
gesetzes vom 16. April 1930 wird in 
Artikel 197 ff. bestimmt, daß für alle 
Frontkämpfer vom 55. Lebensjahre alt 
eine Rente von 1200 Fr. gewährt wor
den ist, welche mit den Renten aus 
Altersrentenklassen u. a. zusammenge
zogen werden kann. Die Rente soll das 
Zeichen der nationalen Dankbarkeit 
sein. Für Frontkämpfer vom 50. bis 
55. Lebensjahre ist der Betrag auf 500 
Franken festgesetzt. Die Rente wird 
auch den Kriegsteilnehmern von 1870 
bis 1871 und Teilnehmern der Kolonial
kriege von 1870 bis 1914 gewährt. 
Ferner bestimmt das Gesetz, daß die 
französischen Kriegerwitwenrenten zur 
totalen Aufwertung gelangen sollen. •— 
Audi die Schwerbesdiädigtenzulage ifit 
auf Grund des Finanzgesetzes für die 
schwerstbesdiädigten Kriegsteilnehmer 
auf 1500 Fr. erhöht worden.

Gefährdetenfürsorge
Die Wohnungsfrage der Prostitu

ierten war das wesentlidiste Thema der 
Hauptversammlung des Bundes für 
Frauen- und Jugendschutz 
am 30. und 31. Mai 1930 in Dresden. 
Die Referenten, Professor Mitter-

312



maier und Minnie Ascher, Pflege
amt Hamburg, berichteten aus der Er
fahrung, daß das RGBG. auf die Woh
nungsfrage der Prostituierten in beson
derem Maße aufmerksam gemacht hat. 
Die wesentlichen Probleme bestehen in 
der Frage der Wohn weise der Prosti
tuierten, oh sie verstreut oder in be
stimmten Gegenden, für sich allein oder 
zu mehreren, hygienisch einwandfrei, 
ausgebeutet Unterkunft finden. Die Ab
steigequartiere mit Cafes und Tingel
tangel sind zu untersuchen, ebenso die 
Stellung der Polizei wie die der Justiz 
und des allgemeinen Wohnpublikums. 
In einer ganzen Reihe von deutschen 
Städten sind in den Häusern, in denen 
früher bordellartige Betriebe gehalten 
wurden, Prostituierte wohnen geblieben. 
Die Wirte sind von ihrer früheren 
animierenden Stellung zur Eigenschaft 
des Vermieters übergegangen, so daß 
bordellartige Betriebe versteckt vielfach 
noch weiterbestehen. Massagesalons und 
Animierkneipen haben sich als gefähr
liche bordellartige Betriebe erwiesen. 
Eine bereits geplante Novelle in der Ge
werbeordnung könnte hier Abhilfe 
schaffen. Das Abvermieten an Prosti
tuierte ist auch heute noch nach Inkraft
treten des Gesetjes bedenklich, da viel
fach die Wirte die bei ihnen wohnenden 
Prostituierten ausnutjen und 6ie wieder 
auf die Straße treiben, um c e hoben 
Mietspreise einbringen zu können. Der 
Zuzug der Prostituierten in ärmliche, 
dichtbevölkerte Gegenden und eine frei
willige Kasernierung ist auch vielfach 
zu beobachten, da die Prostituierten 
aus psychologisch leicht zu erklärenden 
Gründen die Neigung haben, möglichst 
dicht beieinander zu wohnen. Die Ge
fahr, die die Prostitution für die ge
samte Bevölkerung bildet, ist, wie auch 
kaum zu erwarten war, durch das RGBG. 
nicht vollständig behoben. Man spricht 
zahlenmäßig sogar von einer Vermeh
rung der Prostitution, die im Grunde 
aber wohl nur ;in stärkeres In-die-Er- 
6cheinung-treten durch die Ausführung 
des Gesekes bedeutet, und die z. T. noch 
als Kriegserscheinung gewertet werden 
muß, und solange Wohnungsnot und 
Arbeitslosigkeit nicht beseitigt werden 
können, wird ein durchgreifender 
Kampf gegen die Prostitution nie in 
vollem Maße geführt werden können.

W ohnungsf ürsorge
Die Ergebnisse der Wohnungsbau

tätigkeit im Jahre 1929. Nach einer 
Veröffentlichung des Statistischen Reichs
amts1) beträgt der Bruttozugang an Woh
nungen durch Neu- und Umbau im 
Jahre 1929 338 802 (330 442), also ein 
Mehr von 2,5%. Durch Abbruch, Umbau 
usw. verringert sich der Gesamtbestand 
um 21 120 (20 630), so daß das Jahr 
1929 einen Reinzugang von 317 682 
Wohnungen (309 762), also ein Mehr 
von 2,6% erbrachte. Die Gesamtbrutto- 
leistung der Nachkriegszeit beläuft sich 
auf 2 095 000 Wohnungen, der Reinzu
gang auf 1 966 000. Nimmt man den 
laufenden Bedarf der letjten Jahre auf 
etwa 225 000 Wohnungen an, so ist ein 
Überschuß von über 90 000 Wohnungen 
zu verzeichnen, um welchen der aus den 
Kriegs- und einigen Nachkriegsjahren 
stammende Fehlbedarf weiter verringert 
wird. Dieser ist also unter Hinzunahme 
der bereits in den Jahren 1927/28 er
zielten Überschüsse von zusammen rund 
150 000 Wohnungen bis 1. Januar d. J. 
um rund 240 000 Wohnungen abgedeckt, 
so daß er bei Annahme eines Gesamt
fehlbedarfs an Neubauwohnungen von 
etwa 600 000 eine Höbe von rund 
360 000 aufweist. Die Zahl der Woh
nungen verteilt sich im Jahre 1929 auf 
130 783 (137 306) Gebäude. Es wurden 
verhältnismäßig mehr Wohnungen in 
größeren Gebäuden vereinigt, im Durch
schnitt entfallen auf ein Gebäude im 
Jahre 1929 2,4 (2,2) Wohnungen. Die 
betreffende Zahl für die kleinen Gemein
den bis 2000 Einwohner ist unverändert 
auf 1,4 stehen geblieben, die Erhöhung 
also in den größeren Gemeinden einge
treten. In den Großstädten über 100 000 
Einwohner, wo naturgemäß wegen der 
teureren Grundstückspreise und der 
schwierigeren Verkehrsverhältnisse die 
räumliche Zusammenlegung von Woh
nungen nicht in dem Maße vermieden 
werden kann, wie in kleinen Gemein
den, stellt sich die Durchschnittszahl der 
auf ein Gebäude entfallenden Woh
nungen im Jahre 1929 auf 4,4 (4,0). Die 
Durchschnittsgröße der Wohnungen 
wurde mehr beschränkt, wodurch die 
Erstellung einer größeren Zahl von

*) S. „Wirtschaft und Statistik“ 1930, 
Nr. 11.
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Wohnungen mit ungefähr gleichen 
Mitteln ermöglicht worden ist.

Förderung des Wohnungsbaues durch 
d?s Reich. Um durch vermehrte Arbeits
gelegenheit die Arbeitslosigkeit zu ver
mindern und zugleich in Gebieten drin
gender, wirtschaftlich begründeten Woh
nungsbedarfs, die Wohnungsnot zu lin
dern, hat die Reichsregierung im 
Rahmen eines Arbeitsbeschaffungspro
gramms 100 Mill. RM. zur verstärkten 
Förderung des Wohnungsbaues bereit
gestellt. Von diesem Betrage behält sich 
das für die Verwaltung dieser Gelder 
zuständige Reichsarbeitsministerium 
einen Ausgleichsstock von 15 Mill. RM. 
vor und verteilt 85 Mill. RM. nach einem 
Maßstabe, welcher die Wohnungsnot und 
zugleidi die Arbeitslosigkeit berück
sichtigt, auf die einzelnen Länder. Diese 
sollen die Verteilung innerhalb ihres 
Gebietes nach gleichen Gesichtspunkten 
vornehmen.

Die Mittel werden an die für die 
Bewilligung der öffentlichen Baudar
lehen (Hauszinssteuerhypotheken) zu
ständigen Stellen zur Vergebung an 
Bauherren verteilt, in Preußen also an 
die Stadt- und Landkreise. Für ihre 
Verwendung gelten die für die Ver
gebung der Hauszinssteuerhypotheken 
erlassenen Richtlinien und die folgen
den Anweisungen:

1. Es sollen ausschließlich Kleinwoh
nungen einfachster Art für Familien mit 
Kindern zu Mieten geschaffen werden, 
die den schwierigen wirtschaftlichen Ver
hältnissen der breiten Schichten der Be
völkerung Rechnung tragen. Zu diesem 
Zweck ist in der Regel die Wohnfläche 
der Wohnungen auf 32 bis 45 qm zu 
beschränken und nur in Ausnahmefällen 
bis zu 60 qm zuzulassen. Die Anlage 
zentraler Gemeinschaftseinrichtungen, 
wie Sammelheizung, Sammelwarmwasser
bereitung, maschinelle Genieinschafts
waschküchen, kommt nicht in Betracht; 
auch auf die Einrichtung von Bädern in 
den einzelnen Wohnungen muß ver
zichtet werden, dagegen sind Dusch
anlagen zulässig.

Der Aufstellung geeigneter Typen- 
grundrissc für solche Kleinstwohnungen 
kommt natürlich größte Bedeutung zu. 
Das Reichsarbeitsministerium verweist 
in diesem Zusammenhänge auf die vom

Internationalen Kongreß für neues 
Bauen im Verlage von Englert und 
Schlosser, Frankfurt a. M., herausge
gebene Schrift „Die Wohnung für das 
Existenzminimum“ und kündet die Her
ausgabe eines neuen Sonderhefts der 
Reichsforschungs-Gesellschaft an. Es gibt 
auch einige Anhaltspunkte für die 
Raumbemessung solcher Wohnungen 
durch Anführung von 6echs Typen für 
Wohnungen von 33 bis 51 qm Nutjfläche, 
in welchen für Wohnküchen 14 bis 
18 qm, für Wohn- und Schlafräume 12 
bis 15 qm und für Schlafkammern 6 qm 
als zweckmäßige Größe angegeben 
werden.

2. Die Reichsdarlehen werden als 
zweite Hypotheken gegeben. Ihre Höhe 
ist so zu bemessen, daß sich tragbare 
Monatsmieten ergeben; als solche wer
den bezeichnet 20 bis 40 RM. für Woh
nungen von 32 bis 45 qm und 40 bis 
50 RM. für Wohnungen bis zu 60 qm. 
Der Zinssat; für die Darlehen beträgt 
4%, wird aber bis zum 31. Dezember 
1933 auf 1% ermäßigt; von diesem Zeit
punkt ab ist das Darlehen mit 1% zu 
tilgen.

3. Bei der Vergebung der Bau
arbeiten muß auf möglichste Verbilli
gung der Ausführung hingewirkt wer
den, ferner darauf, daß möglichst viele 
bisher arbeitslose Baufacharbeiter, Bau
hilfsarbeiter und Arbeiter der Bau
nebengewerbe und der Baustoffindustrie 
Beschäftigung finden. Die Unternehmer
firmen müssen sich daher verpflichten, 
die Arbeitskräfte zur Erledigung der 
zusätjlichen Aufträge von den Arbeits
ämtern zu beziehen, die Arbeiten ohne 
Überstunden auszuführen und dazu 
nach größter Möglichkeit nur inländi
sches Material zu verwenden.

Die Länder haben einen Verteilungs
plan der ihnen überwiesenen Mittel dem 
Reichsarbeitsministerium zur Genehmi- 
gung zu unterbreiten.

Uber die Beschaffung der ersten 
Hypotheken für die Bauvorhaben 6oll 
noch weitere Verfügung getroffen 
werden.

Kurz vor seiner Auflösung hat der 
Reichstag noch das Baukredit
gesetz 1930 verabschiedet. Durch 
dieses wird, wie auch im Vorjahre, die 
Reichsregierung ermächtigt, die Bürg
schaft für Darlehen bis zu 300 Mill. RM.
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(im Vorjahre 250 Mill. RM.) zu über
nehmen, welche die Deutsche Bau- und 
Bodenbank zum Zwecke der Zwischen
kreditgewährung für Wohnungsbauten 
aufnimmt. Obgmstr. a. D. Brahl.

Gesundheitsfürsorge
(Bearbeitet von Oberreg.-Rat Dr. Coldmann.)

Richtlinien über die ärztliche Zu
sammenarbeit in der öffentlichen Ge
sundheitsfürsorge. Die kommunalen 
Spitjenverbände — Deutscher Städtetag, 
Deutscher Landkreistag, Reichsstädte
bund,. Verband der Preußischen Provin
zen, Deutscher Landgemeindetag — 
haben mit dem Deutschen Ärztevereins
bund und dem Verband der Ärzte 
Deutschlands (Hartmannbund) „Richt
linien über die ärztliche Zusammen
arbeit in der öffentlichen Gesundheits
fürsorge“ vereinbart, die zur Grundlage 
der örtlichen Arbeitsgemeinschaften auf 
Grund der Empfehlung beider Vertrags
partner gemacht werden sollen. Die 
Richtlinien sollen vorläufig bis zum 
31. Dezember 1931 gelten und dann auf 
ihre Bewährung hin geprüft werden.

Die Richtlinien berühren — worauf 
besonders hingewiesen sei — nur die 
Gesundheitsfürsorge, nicht die Aufgaben 
der Bezirksfürsorgeverbände auf Grund 
der Fürsorgepflichtverordnung und nicht 
die Tätigkeit der kommunalen Ärzte in 
kommunalen Krankenhäusern.

Richtlinien über die ärzt
liche Zusammenarbeit in der 
öffentlichen Gesundheits

fürsorge,
vereinbart zwischen der Arbeitsgemein
schaft der kommunalen Spitjenverbände 
für das Gesundheitswesen — in der der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche Land
kreistag, der Reichsstädtebund, der Ver
band der Preußischen Provinzen und der 
Deutsche Landgemeindetag zusammenge
schlossen sind — und dem Deutschen 
Arztevereinsbund sowie dem Verband 
•kr Ärzte Deutschlands (Hartmannbund) 
in» Juni 1930. Geltungsdauer bis 

31. Dezember 1931.

I.

Aufgabe der öffentlichen Gesundhcitsfür- 
•orge ist die biologische Überwachung der 
für den normalen Bevölkerungsaufbau 
k’lienswichtigen Gruppen, soweit diese von 
plciohartigen biologischen Schäden bedroht 
"•■rclen oder besonderen sozialen oder ge

werblichen Schäden ausgesetjt sind, zum 
Zwecke der Verhütung und Erfassung der 
Volkskrankheiten. Die Durchführung dieser 
Aufgabe erfolgt durch die Ärzte, die von 
den Trägern der öffentlichen Gesundheits
fürsorge vertraglich verpflichtet sind.

II.
Im Gegensatz zu der gruppenmäßigen 

Arbeit der öffentlichen Gesundheitsfürsorge 
ist die ärztliche Heilbehandlung ihrem 
Wesen nach auf das kranke Individuum, die 
Fürsorge für dieses und seine Umgebung 
eingestellt, ganz unabhängig zu welcher be
völkerungspolitischen Gruppe oder wirt
schaftlichen Schicht es gehört. Diese Tätig
keit ist Aufgabe eines freien ärztlichen Be
rufsstandes.

III.
Sache der öffentlichen Gesundheitsfür

sorge ist es, zur Erfassung der gesundheit
lich fürsorgebedürftigen Personen, zur Be
urteilung der erforderlichen Hilfsmaß
nahmen und zur Feststellung des Seuchen
herdes eigene Untersuchungen — auch 
schul- und gewerhehygienische Reihenunter
suchungen — vorzunehmen und für die Ab
stellung der erkannten Schäden zu sorgen. 
Die Fürsorgestellen und Fürsorgeärzte wer
den dabei nach bestem Vermögen Sorge 
tragen, daß die Bevölkerung der frei 
praktizierenden Ärzteschaft und ihrer 
Raterteilung in gesundheitlichen Fragen 
nicht entfremdet wird. Andererseits werden 
die Spitjenverbände der Ärzte dafür Sorge 
tragen, daß die angeschlossenen Ärztevereine 
die öffentliche Gesundheitsfürsorge nach 
jeder Hinsicht unterstütjen.

IV.
In allen Fällen, in denen heilärztliche 

Maßnahmen im Sinne des Absatjes II not
wendig erscheinen, überweist die Fürsorge- 
steile den Erkrankten dem behandelnden 
Arzt. Ist ein solcher nicht \orhanden, so soll 
die Fürsorgestelle darauf hinwirken, daß 
ein Arzt in Anspruch genommen wird. 
Hierbei findet eine namentliche Empfehlung 
eines bestimmten Arztes nicht statt; die 
Auswahl ist dem einzelnen zu überlassen.

Etwa notwendige direkte Überweisungen 
an Fachärzte, Krankenhäuser und Heil
anstalten erfolgen — abgesehen von dring
lichen Fällen — in Verbindung mit dem 
behandelnden Arzt, soweit ein solcher vor
handen ist. Vorwiegend gruppenmäßig 
durchführbare ärztliche Maßnahmen gehören 
hiergegen zum Aufgabenkreis der Gesund
heitsfürsorge. Hierzu gehören zur Zeit 
Maßnahmen der Kur-, Erholungs-, Er- 
nährungs- und Kräftigungsfürsorge.

Es ist nicht Aufgabe der Fürsorgestellen, 
nach Art der ßehandlungsamhulatorien oder 
Polikliniken tätig zu werden. Insbesondere 
soll eine Rezeptur- oder Arzneimittelabgabe 
in den Fürsorgestellen nicht erfolgen.
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Bei dem Interkommunalen Ausschuß für 
das Cesungheitswesen soll ein gemeinsamer 
Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft der kom
munalen Spigenverbände und des Ärztever
einsbundes sowie des Hartmannhundes ge
bildet werden, der je zur Hälfte aus Ver
tretern der beiden Parteien besteht und 
dessen Aufgabe es sein soll, Angelegenheiten 
zu behandeln und zu klären, die gemeinsam 
das gemeindliche Gesundheitswesen und die 
frei praktizierende Ärzteschaft angehen und 
von allgemeiner Bedeutung sind. Jeder der 
Parteien hat das Recht, den gemeinsamen 
Ausschuß anzurufen.

Erläuterungen:
Die vorstehenden Richtlinien sind im 

einzelnen wie folgt zu verstehen:

Zu I und II.
§ 1 der Standesordnung der deutschen 

Ärzte bezeichnet als Aufgabe des Arztes 
den Dienst an der Volksgesundheit, d. h. die 
Wiederherstellung, Erhaltung und Mehrung 
der deutschen Volkskraft. Die Ärzteschaft 
ist also Träger einer öffentlichen Aufgabe, 
die einen wesentlichen Bestandteil aller Be
völkerungspolitik bildet. Während die 
Wiederherstellung der durch Krankheit an 
der Leistungsfähigkeit und am Leben be
drohten Menschen eine individuelle heilärzt
liche Tätigkeit notwendig macht, sind die
jenigen ärztlichen Aufgaben, die der Erhal
tung und Stärkung der Volksgesundheit 
und der Abwendung solcher Schäden dienen, 
die gleichartig ganze Gruppen bedrohen, 
Aufgabe der öffentlichen Gesundheits
fürsorge.

Zu III.
Aufgabe der fürsorgeärztlichen Unter

suchungen in diesem Sinne ist in Sonderheit 
die frühzeitige Feststellung: z. B. von Er
nährungsstörungen, konstitutionellen Schäden 
(z. B. Rachitis), Infektionskrankheiten 
(z. B. Tuberkulose), drohenden Verkrüppelun
gen und krankhaften Geisteszuständen. Die 
Fürsorgeärzte sollen sich dabei gelegen sein 
lassen, mit dem behandelnden Arzt in Verbin
dung zu bleiben. Dadurch wird unnötige 
Doppelarbeit vermieden und durch den Aus
tausch der gegenseitigen Erfahrungen und 
Ansichten manche Schwierigkeiten schneller 
und besser geklärt werden.

Zu IV.
Es erscheint zweckmäßig, im Benehmen 

mit der Ärzteschaft örtlich zu regeln, in 
welcher Form die Vornahme von Schutz
impfungen, Maßnahmen der vorbeugenden 
Rachitisbekämpfung, die Abstellung von 
Haltungsfehlern der Heilturnkurse, die 
Kropf-Prophylaxe, die Nachfüilung des 
Pneumothorax erfolgen sollen.

Bei der Säuglings- und Kleinkinderfür
sorge können in den Fürsorgestellen erste

V. Ratschläge für das Verhalten hei leichten 
Gesundheitsstörungen erteilt werden, wenn 
es nicht zweckmäßiger erscheint, daß ander
weitige ärztliche Hilfe dieserhalb in An
spruch genommen wird oder zu befürchten 
ist, daß zu unzweckmäßiger Selbstbehand
lung gegriffen wird oder Kurpfuscher auf
gesucht werden. Lebertran, Vigantol und 
ähnliche Präparate gelten nicht als Arznei
mittel im Sinne von IV Abs. 2.

Örtliche Erholungsfürsorge für 
Mütter. Die Erholuogsfürsorge für 
Mütter ist einer der jüngsten Zweige der 
Fürsorgearbeit und sicher einer der
jenigen, deren Ausbau am produktivsten 
werden kann. Die Fürsorge für Mütter 
in bezug auf Erholung ist bisher erst 
von wenigen freien Wohlfahrtsstellen in 
größerem Ausmaß durchgeführt worden, 
einige Wohlfahrtsämter hatten ebenfalls 
Versuche in der Richtung unternommen, 
und zwar sowohl in bezug auf Ver
schickung als auf örtliche Erholungsfür
sorge. — Eigenartig ist der Versuch, den 
Köln in diesem Winter gemacht hat, für 
schwangere Frauen Tageskuren in 
seinen Frauen Werkstätten in Riehl 
durchzuführen. Es werden Gruppen von 
10 Müttern tagsüber verpflegt, der 
Kindergarten nimmt sich der kleinen 
mitgebrachten Kinder an; gleichzeitig 
wird Belehrung über Säuglingspflege 
und Erziehungsfragen erteilt. Die Er
nährung ist auf die besonderen Bedürf
nisse eingestellt. Die Einweisung erfolgt 
durch die Schwangeren-Beratungsstelle 
gemeinsam mit der Familienfürsorgerin. 
Die Kosten trägt das Wohlfahrtsamt mit 
einem Zuschuß der LVA.

Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der 
Schulzahnpflege. In Hannover ist unter 
dem Vorsitj der LVA. Hannover eine 
Arbeitsgemeinschaft begründet worden, 
der der Landesverein für Volkswohl
fahrt, die Verbände der Orts- und Land- 
krankenkassen, der Schulzahnärzte, der 
Lehrerschaft sowie die Schulabteilung 
der Regierung in Hannover und da? 
Landesjugendamt angehören. Für die 
Durchführung einer planmäßigen Schul
zahnpflege insbesondere auf dem Lande 
sind genaue Richtlinien angenommen 
worden, die sich sowohl auf die Auf
gaben . der Arbeitsgemeinschaft als die 
Richtlinien für die praktische Durchfüh
rung und die Kostenberechnung und 
-deckung erstrecken. Ein wörtlicher Ah-
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druck der Richtlinien befindet sich in: 
Wohlfahrtsblätter für die Provinz Han
nover, Nr. 3, März 1930.

Der Deutsche Alkoholgegnertag, der 
in Dresden anläßlich der Hygiene-Aus
stellung stattfand, behandelte die Fragen 
vom sozialen und pädagogischen Ge
sichtspunkte aus. Der ..Alkoholismus 
als Problem der sozialen Hygiene“ gab 
Aufschluß über die sozialen und indi
viduellen Schäden, die durch Alkoholis
mus für das gesamte Volksleben ent
stehen. Das Problem der psychischen 
Hygiene wurde eingehend beleuchtet 
und die Entstehung des Alkoholmiß
brauchs durch Großmannssucht, Mut
losigkeit, Flucht in den Rausch und all
gemeine alkoholische Entgleisung auf
gezeigt, wogegen geeignete psychische 
Maßnahmen als heilend bezeichnet wer
den können. Die modernen Ernährungs
wissenschaftler Reichel-Wien und Hind- 
hede-Kopenhagen gaben Material über 
die ernährungsmäßige Belastung durch 
Alkoholismus. Am Schluß wurde wichti
ges Material über die Belastung der ge
schlossenen und offenen Wohlfahrtspflege 
durch den Alkoholismus beigebracht.

Heilkuren für Trunksüchtige. Die 
AOK. Hamburg, die LVA. der Hanse
städte und Wohlfahrtsbehörde Hamburg 
haben eine Vereinbarung dahingehend 
abgeschlossen, daß sich die LVA. und die 
AOK. und die Wohlfahrtsbehörde an den 
Kosten aller Heilkuren für trunk
süchtige Versicherte mit je einem 
Drittel beteiligen, auf die Zeit von 
9 Monaten. Bei länger dauernden 
Kuren gehen die weiteren Kosten zu 
Lasten der Wohlfahrtsbehörde. Die 
Regelung ist zunächst bis zum 
31. Dezember 1930 befristet.

Soziale Krankenhausfürsorge in 
Straßburg ist vor kurzem eingeführt 
worden. Es ist eine tägliche Sprech
stunde der Fürsorgerin für die Poliklinik 
geschaffen worden, damit die notwendi
gen sozialen Maßnahmen, die die Ärzte 
im Interesse der Kranken zu fordern 
haben, umgehend durchgeführt werden 
können. Ferner nimmt die Fürsorgerin 
einmal wöchentlich an der Arztvisite für 
die im Krankenhaus befindlichen Per
sonen teil, und der Chefarzt gibt ihr die 
Fälle an, wo Hausbesuche gemacht wer

den müssen. Die Hausbesuche sollen 
vor allem Klarheit über die Lebensver
hältnisse des Kranken bringen und er
möglichen, daß während seiner Abwesen
heit alle erforderlichen Maßnahmen 
durchgeführt werden.

Sozialversicherung
In einer Verordnung des Justizmini

sters vom 13. Mai 1930 wird auf die Be
deutung der Fortsetzung der Sozialver
sicherung für Gefangene hingewiesen. 
Da zwischen dem Staat und dem Ge
fangenen kein Arbeitsvertrag besteht, 
dieser vielmehr auf Grund öffentlich- 
rechtlicher Bestimmungen zur Arbeit 
herangezogen wird, unterliegt er nicht 
dem Versicherungszwang. Nach den ge
schlichen Bestimmungen würden daher 
die Anwartschaften aus der Invaliden-, 
Angestellten- und Knappschaftsversiche
rung erlöschen, wenn nicht während der 
Haft die zu ihrer Aufrechterhaltung 
notwendigen Schritte getan werden. Oft 
zeigen die Gefangenen an dem Weiter
bestehen der Anwartschaft kein Inter
esse, da ja die Beitragszahlung aus 
ihrem Arbeitslohn erfolgen müßte und 
der Versicherungsnutzen erst lange Zeit 
nach der Entlassung (bei Eintritt der 
Invalidität) in Erscheinung tritt. Um so 
größer ist die Pflicht der Anstalts
beamten, auf die Notwendigkeit der Er
haltung der Rechte hinzuweisen. Wird 
diese Pflicht vernachlässigt, können die 
schuldigen Beamten sogar schaden
ersatzpflichtig gemacht werden.

Bei der Invalidenversicherung ist 
zwischen einer Versicherungspflicht und 
dem Versicherungsrecht (das ausschließ
lich in Frage kommen würde) zu unter
scheiden. Bei längerer Haft würde die 
Anwartschaft aus den bereits gezahlten 
Beiträgen verloren gehen, wenn nicht 
durch Weiterversicherung dieser Verlust 
vermieden wird. Gehört daher der Ge
fangene nachweislich einem versiche
rungspflichtigen Berufe an, so ist seine 
Quittungskarte herbeizuziehen, für die 
Anwartschaft durch rechtzeitigen Um
tausch zu 6orgen und die erforderlichen 
Beiträge zu leisten. Die Höhe der Bei
träge richtet sich nach der dem je
weiligen Einkommen entsprechenden 
Lohnklasse, als Mindestsatz gilt Lohn
klasse 2. Die hierzu nötigen Geldbeträge 
sind aus dem eigenen Geld des Ge-
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fangenen bzw. seiner Arbeitsbelohnung 
zu decken, wobei es der Zustimmung 
des Gefangenen nicht bedarf. Auch die 
Leistung von Beiträgen höherer Lohn
klassen ist zulässig, sofern sie aus 
eigenem Geld oder bereits gutge
schriebenem Arbeitslohn erfolgt. Stellt 
sich bei Prüfung der Quittungskarte her
aus, daß die Anwartschaft nur durch 
nachträgliche Entrichtung freiwilliger 
Beiträge erhalten werden kann, so ist 
der Gefangene hiervon in Kenntnis zu 
segen und um sein Einverständnis zu 
befragen. Jedoch dürfen diese frei
willigen Beiträge nicht für mehr als ein 
Jahr zurückentrichtet werden, ebenfalls 
nicht nach Eintritt der Invalidität 
(§ 1443 RVO.). Weist ein Gefangener 
nach, daß von dritter Seite für die Er
haltung seiner Anwartschaft gesorgt 
wird, so kann von der Einziehung seiner 
Quittungskarte Abstand genommen wer
den. Wünscht ein zu lebenslänglicher 
Strafe Verurteilter die Anwartschaft zu 
erhalten bzw. wieder zu erwerben, weil 
er hofft, seine Freiheit wieder zu er
halten, so steht der Herbeiziehung der 
Quittungskarte nichts entgegen.

Audi bei der Angestelltenversiche
rung bestehen dieselben Rechtsverhält
nisse. Für das Erlöschen der Anwart
schaft gelten die Bestimmungen der 
§§ 54, 55 AVG. Ergibt die vorgeschriebene 
Prüfung, daß ein Gefangener der Ange
stelltenversicherung angehört hat, so ist 
er über die gesetjlichen Vorschriften zu 
ihrer Erhaltung zu unterrichten und um 
die von ihm gewollten Maßnahmen zu be
fragen. Die weiteren Schritte sind 
analog denen, die zur Erhaltung der 
Anwartschaft der Invalidenversicherung

notwendig sind, vorzunehmen. Als Min- 
destbeitragssatj gilt hierbei der der Ge
haltsklasse B entsprechende.

Gefangene, die nach der RVO. in
validenversicherungspflichtig sind und 
vor ihrer Haft in knappschaftlichen Be
trieben beschäftigt waren, sind nach 
dem § 101 RKnG. bei der Reichs
knappschaft versichert. Neben der 
Invalidenversicherung besteht nach dem 
RKnG. für die in knappschaftlich ver
sicherten Betrieben beschäftigten Ar
beiter und Angestellten (§§ 28 ff.
RKnG.) eine Pensionsversicherung, und 
zwar tritt die Pensionsversicherung der 
Angestellten an die Stelle der reichs- 
gesetjlichen Angestelltenversicheruni' 
(§ 50 Abs. 2), Selbstversicherung der 
Angestellten siehe § 53 RKnG. Bezüg
lich der Anerkennungsgebühr und der 
Beiträge für die Weiterversicherung bei 
den Pensionskassen gelten die ent
sprechenden Vorschriften der Ange
stelltenversicherung (vgl. AV. des JM. 
vom 13. Mai 1930 B II 1/5 — Justiz
ministerialblatt Ausgabe A, Nr. 20 vom 
16. Mai 1930).

In allen Fällen ist gemeinsam zu be
achten, daß nach Eintritt der Invalidi
tät oder der Berufsunfähigkeit weder 
nachträglich noch für die fernere Dauer 
der Invalidität bzw. Berufsunfähigkeit 
Beiträge entrichtet werden können. Bei 
jedem Anstaltswechsel sollen die ent
sprechenden Versicherungskarten ge
prüft werden.

Durch den AV. vom 13. Mai 1930 
werden die AV. vom 9. Oktober 1923. 
26. Januar und 14. Oktober 1926 sowie 
vom 30. März 1927 — VIII 371 und 
371a — aufgehoben. Kw.

Rechtsprechung
des Bundesamts für das Heimatwesen

Mitgeteilt von Ministerialrat R u p p e r t, Mitglied des Bundesamts* *)

S 11 Abs. 1 Satj 1 FV„ § 35 Alis, 1. § U 

Abs. 1 Sät; 1. Abs. 2 RGS.

Ermöglicht die üfFcntlichc Fürsorge einem 
Minderjährigen über das volksschulpflichtigc 
Alter hinaus den Besuch einer sog. „Deut

*) Die fettgedruckten Leitsätze sowie die 
Fußnoten sind von Ministerialrat Ruppert 
verfaßt. Die Abschnitte „Gründe“ geben
• n Wortlaut der Urteilsgründe des Bundes-

wieder. Die Abschnitte „Aus den

sehen Aufbausehulc**, so bündelt es sich hier
bei nicht mehr um eine Hilfe im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 RGS., d. h. um eine Maßnahme 
von dem Charuktcr öffentlicher Fürsorge. 
Die Kosten der Maßnahme sind daher nicht

Gründen“ beschränken sich auf die Wieder
gabe der zum Verständnis der Leitsäße er
forderlichen Teile dieses Wortlauts, der 
auch hier, von gelegentlichen geringfügigen, 
durch die Kürzungen bedingten Änderungen 
abgesehen, unversehrt geblieben ist.
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erstattungsfähig. Den Aufstieg der Begabten 
zu fördern, ist nicht Aufgabe der öffentlichen 
Fürsorge, insoweit kommt vielmehr unter 
Ausschluß der öffentlichen Fürsorge allein 
Art. 146 Abs. 3 der Reichsverfassung in Be
tracht.

Ein körperlich leistungsfähiger Minder
jähriger, der das volksschuipflichtige Alter 
überschritten hat, kann, auch wenn er durch 
die Geldentwertung sein Vermögen (2500 M.) 
verloren hat, nicht als Kleinrentner gelten: 
er gehört nicht zu den alten oder erwerbs
unfähigen Personen im Sinne des § 14 Abs. 1 
Suft 1, Abs. 2 RGS. Bei Prüfung der Frage, 
oh die ihm gewährte Berufsausbildung noch 
uls eine erstattungsfähige Hilfe im Sinne des 
§ 35 Abs. 1 RGS. angesehen werden kann, 
hüben daher die besonderen Gesichtspunkte 
der Kleinrcntncrfürsorge auszuscheiden.

(BFV. Stadt Jena gegen BFV. Stadt
Göttingen vom 4. Juli 1930 — Ber. L.

Nr. 237. 26 —.)

Gründe:
Die am 14. Juli 1910 geborene Elfriede 

I). hatte bis Ende Juli 1920 ihren gewöhn
lichen Aufenthalt im Haushalt ihres Vaters 
in Göttingen. Um diese Zeit gab ihr Vater 
sie zu ihrem Oheim, dem Schmied Alfred II. 
in Jena, in Pflege. Bald darauf nahm sich 
der Vater das Lehen. Bis zum März 1922 
unterhielt H. das Kind ohne Inanspruch
nahme der öffentlichen Fürsorge. Es bezog 
zunächst eine monatliche Waisenrente von 
8 RM., späterhin 10 RM. Die Mutter ist 
1918 verstorben. Nach Verbrauch des etwa 
2500 RM. betragenden Vermögens der El- 
friede D. nahm im März 1922 H. die Armen
pflege in Jena für sie in Anspruch. Seitdem 
ist sie vom Kläger fortdauernd bis Ostern 
1926 im Wege der öffentlichen Fürsorge 
unterstützt worden.

Die vom 15. Januar 1925 bis zum 
30. September 1925 gezahlten monatlichen 
Unterstützungen von 8 RM., zusammen 
68 R.M., nebst Prozeßzinsen verlangt der 
Kläger vom Beklagten unter Bezugnahme 
auf §§ 9, 7 FV. erstattet. Er macht geltend: 
Ulfriede D. besudle uls gutbegahtes Kind die 
Aufhuusdiule in Jena, um sidi für einen Be
ruf auszubilden. Hätte sie die Aufhuusdiule 
'erlassen, so wäre sie verpfliditet gewesen, 
3 Jahre lang die Forthildungssdiulc zu be
suchen. Es hätte dann in Anbetracht der 
zahlreichen Sdiulstunden keine Möglichkeit 
bestanden, sie einem für ihren Unterhalt 
ausreidiendcn Erwerb zuzuführen. Es habe 
sich audi hei den einfachsten, von ihrer 
Hände Arbeit lebenden Familien als notwen
dig und am billigsten erwiesen, die Kinder 
nach Erfüllung der allgemeinen Sdiulpflidit 
,-in Volljahr die Fortbildungsschule besuchen 
zu lassen, wodurch sie von der weiteren 
Ullicht zum Besudi der Fortbildungsschule 
befreit würden.

Der Beklagte hat die Abweisung der 
Klage in Antrag gehradit. Er erwidert: El
friede D. sei seit Vollendung ihres 14. Le
bensjahres kein Pflegekind mehr und sei 
auch nidit hilfsbedürftig. Sie könne sich 
ihren notdürftigen Unterhalt als Dienst
mädchen erwerben. Die Berufsausbildung sei 
nicht erforderlich gewesen.

Der Vorderrichter hat die Klage abge
wiesen. Er führt aus: Elfriede D. sei zur 
Zeit ihrer Unterbringung hei ihrem Oheim 
in Jena im Jahre 1920 in Anbetracht ihres 
Vermögens nidit hilfsbedürftig gewesen. 
Audi Pflegekind sei sie nidit gewesen, da ihr 
Oheim sie als Verwandte hei sidi aufgenom
men habe, das vertragliche Moment also hei 
der Aufnahme keine Rolle gespielt habe. 
Jena sei daher der gewöhnlidie Aufenthalt 
der Elfricde D. geworden. Seit 15. Januar 
1925 sei sie aber audi nidit mehr hilfs
bedürftig. Nadi § 6 RGS. i. V. m. den 
Materialien zum RJWG. seien unter dem 
notwendigen Lehensbedarf nur soldie Lei
stungen zu verstehen, die „eine in den ein- 
fudisten Verhältnissen lebende Familie, die 
von ihrer Hände Arbeit lebe, ihren Ange
hörigen zu bieten vermöge. Nur in dieser 
Bcsdiränkung gehörten audi Erziehung und 
Erwerhshcfähigung zu den Aufgaben der 
öffentlidien Untcrstütjung“. Erwcrhshefähi- 
gung sei nidit glcidihedeutend mit Berufs- 
hefähigung. Bei geistig und körperlidi ge
sunden Minderjährigen genüge in der Regel 
die ordnungsmäßige, mit der Erfüllung der 
allgemeinen Sdiulpflidit abschließende Er
ziehung im Rahmen der Lebensstellung der 
Familienangehörigen, uin sie zum Erwerb 
des Lebensunterhalts zu befähigen. Eine be
sondere Berufsausbildung sei, namentlich hei 
weihlidien Minderjährigen, nicht erforderlidi. 
Dies gelte audi für den vorliegenden Fall. 
Elfriede D. habe seit 15. Januar 1925 ihren 
Lebensunterhalt in einer Dienstmädchen- 
Steilung verdienen können, die audi nicht im 
Mißverhältnis zur Lebensstellung ihrer Ver
wandten gestanden habe. Die Klage sei des
halb ahzuweisen gewesen, weil Eifriede D. 
nidit hilfsbedürftig gewesen sei und weil sie 
den gewöhnlidien Aufenthalt nidit in Göt- 
tiugen gehabt habe.

Mit der Berufung madit der Kläger gel
tend: der Vorderriditer verkenne den Be
griff des Pflegekindes im Sinne des § 9 
Abs. 3 FV., wie er vom Bundesamt Bd. 61 
S. 741) festgelegt sei. Elfriede D. habe da- 
nadi den gewöhnlichen Aufenthalt in Göt
tingen nidit begründen können. Was die 
Frage 'der Hilfshedürftigkeit anlange, so 
habe sie bis Ostern 1925 der allgemeinen 
Sdiulpflidit unterlegen. Mindestens bis 
15. April 1925 habe also die Hilfshedürftig
keit forthestanden. Da die Erziehung der 
Elfriede I). in der Aufhuusdiule zu dieser 
Zeit noch nidit ahgesdilossen gewesen sei,

*) Die Fürsorge 1925 S. 235.
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sei sie auch noch nicht zum Erwerb befähigt 
gewesen. Übrigens sei die Berufsausbildung 
nach Nr. 1 Abs. 2 letzter Satj der amtlichen 
Erläuterung zu § 6 RGS. im Wege der öffent
lichen Fürsorge durchaus zulässig. Ostern 
1926 habe Elfriede D. die Aufbauschule ver
lassen und sich nunmehr der Berufsausbil
dung zugewendet. Auch §§ 14 und 15 RGS. 
sowie Nr. 3 der amtlichen Erläuterung dazu 
seien zu berücksichtigen.

Der Beklagte hat erwidert: Nach § 19 
RJWG. sei Elfriede D. seit dem 14. Juli 
1924 nicht mehr als Pflegekind im Sinne 
des § 9 Abs. 3 FV. anzusehen. Da sie seit
dem den gewöhnlichen Aufenthalt in Jena 
erworben habe, habe der Kläger selbst die 
Kosten öffentlicher Fürsorge endgültig zu 
tragen.

Das Bundesamt hat dem Kläger anheim
gestellt, sich darüber zu äußern und gege
benenfalls unter Beweis zu stellen, ob der 
körperliche Zu6tand der Elfriede D. es nach 
Ablauf der Schulpflichtzeit nicht tunlich er
scheinen ließ, sie einem besondere Vor
bereitung nicht erfordernden Berufe (Dienst
mädchen u. ä.) zuzuführen, es vielmehr 
erforderlich machte, zwecks Ausbildung zu 
einem anderen, die Körperkräfte weniger in 
Anspruch nehmenden Berufe ihr noch einen 
längeren Schulunterricht zuteil werden zu 
lassen.

Der Kläger hat erwidert: Es sei ihm nicht 
möglich, eine gutachtliche ärztliche Unterlage 
über die körperliche Leistungsfähigkeit der 
Elfriede D. zur Zeit des Ablaufs ihrer 
Schulpflichtzeit zu beschaffen. Er macht 
weiter geltend: Elfriede D. sei früher im 
Besitz von Barvermögen gewesen, das ihr 
ohne die eingetretene Geldentwertung eine 
angemessene Schul- und Berufsausbildung 
gestattet haben würde. Nach Ziffer 3 der 
amtlichen Erläuterungen zu §§ 14, 15 RGS. 
hätten öffentlich - rechtliche Körperschaften 
derartigen Hilfsbedürftigen gegenüber eine 
sittliche Pflicht zu erfüllen; cs solle deshalb 
auch bei der Art und dem Umfange der 
Hilfe auf die früheren Lebensverhältnisse 
dieser Hilfesuchenden Rücksicht genommen 
werden. Auf keinen Fall könne man die 
starren Grundsätze der Armenpflege an- 
wenden.

Das Bundesamt bat beschlossen. Beweis 
über die Eigenschaft der „Deutschen Aufbau- 
schule" in Jena durch Einholung eines Lehr
planes dieser Anstalt zu erheben. Ferner 
bat das Bundesamt den Deutschen Städte
tag, den Verband der Preußischen Provinzen, 
das Thüringische Ministerium für Inneres 
und Wirtschaft und den Rcichsminister des 
Innern um eine Stellungnahme zu der Frage 
ersucht, ob es als Hilfe im Sinne des $ 35 
Abs. 1 RGS. angesehen werden könne, wenn 
ein Fürsorgeverhand für eine Vollwaise, die 
das 14. Lebens .ihr vollendet hat und Wai
senrente auf Grund der RVO. bezieht, Mittel 
aufwendet, um ihr den weiteren Besuch einer

Aufbauschule, in der sie eine Freistelle hat. 
noch bis zu dem Zeitpunkt zu ermöglichen, 
wo für sie die Pflicht zum Besuch einer 
Fortbildungsschule wegfällt. Schließlich hat 
das Bundesamt noch den Kläger um eine 
Erklärung darüber ersucht, ob er Schritte 
getan habe, Reichs- bzw. Landesmittel zu 
dem Zwecke zu erhalten, Elfriede D. den 
weiteren Besuch der Aufbauschule über die 
Vollendung ihres 14. Lebensjahres zu er
möglichen, bejahendenfalls mit welchem 
Ergebnis.

Der Kläger hat ein Stück der Schrift 
„Die Thüringer Schulgesetze“, herausgegeben 
von Professor Schnöbe! (Weimar, 1926), über
reicht und mitgeteilt, daß auf Gesuch das 
Thüringische Ministerium zur Ermöglichung 
des Besuchs der Aufbauschule für Elfriede 
D. vollständigen Schulgelderlaß bewilligt 
habe. Nach dem in der Schrift „Die Thürin
ger Schulgesetze“ enthaltenen Lehrplan der 
„Deutschen Aufbauschule“ werden die 
Schüler in dieser Schule in den Klassen Ulli 
bis 0 I in Religion oder Lebenskunde, Deutsch 
und Deutschkunde, Erd- und Heimatkunde. 
Geschichte und Staatsbürgerkunde, Rechnen 
und Mathematik, Naturwissenschaften, zwei 
Fremdsprachen, Zeichnen und Kunstbetrach- 
tung, Musik und Gesang und in Leibes
übungen unterrichtet. Das nach Abschluß 
dieses Bildungsgangs ausgestellte Reifezeug
nis berechtigt zum Universitätsstudium.

Der Deutsche Städtetag, der Verband der 
Preußischen Provinzen2), das Thüringische 
Ministerium für Inneres und Wirtschaft und 
der Reichsminister des Innern haben sich zu 
der Anfrage des Bundesamts geäußert. Die 
Äußerung des Thüringischen Ministeriums 
für Inneres und Wirtschaft lautet:

„Zu der Frage des Umfangs der Fürsorge 
für hilfsbedürftige Minderjährige haben wir 
wiederholt Stellung genommen, weil der 
LFV. Thüringen den BFV. ein Drittel der 
Kosten erseht. Wir haben uns dabei auf den 
Standpunkt gestellt, duß die Ausbildung von 
Minderjährigen in einem einfachen, hand
werksmäßigen Berufe zu den Aufgaben der 
Minderjährigen-Fürsorge gehört, und duß 
wir uns mit einem Drittel an den Kosten 
beteiligen. Die gleiche Stellung haben wir 
eingenommen, wenn an E i n z e 1 f u 11 aus 
besonderen Gründen eine über eine hand 
werksmäßige Ausbildung hinausgehende 
Ausbildung gewährt werden soll, weil sich 
der Minderjährige besonders für einen be
stimmten Beruf eignet. Wir sind deshalb 
der Ansicht, daß die der Vollwaisen ge
währte Fürsorge zum Besuch der Aufbau* 
schule dann Aufgabe der Fürsorge ist, wenn 
der Schulbesuch der Ausbildung für einen 
bestimmten Beruf dient. Im übrigen be
merken wir, daß § 3 der Thür. V. über den

2) Zu vgl. auch die Bd. 73 S. 146, DZV. 
IV S. 44, abgedruckten Gutachten der beiden 
Verbände.
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Umfang der öffentlichen Fürsorge vom 
22. Januar 1925 — GS. S. 18 — folgendes 
bestimmt:

Den Fürsorgeverbänden bleibt es im 
Einzelfalle unbenommen, hilfsbedürftigen 
Personen über die RGS. und die Bestim
mungen dieser V. hinaus Fürsorge zu ge
währen, doch besteht für solche Mehrleistun
gen kein Erstattungsanspruch gegen thürin
gische oder außerthüringische Fürsorgever
bände3).“

Die Äußerung des Reichsministers des 
Innern lautet:

„Über die Frage nach Umfang und Gren
zen der Verpflichtung zur Erziehung und 
Erwerbsbefähigung von Minderjährigen nach 
§ 6 d RGS. ist in der Konferenz der obersten 
Jugendwohlfahrtsbehörden der Länder vom 
15. und 16. Juni eingehend verhandelt 
worden. Die Landesregierungen haben den 
Standpunkt vertreten, daß eine höhere Be
rufsausbildung unter zwei Voraussetzungen 
als Pflichtleistung des Fürsorgeverbandes in 
Betracht kommen kann,

1. wenn eine solche bei gefährdeten Min
derjährigen notwendig ist, um ihrer Ge
fährdung vorzubeugen,

2. wenn mit Rücksicht auf die Lage des 
Arbeitsmarktes die Zuführung zu einem 
gelernten Beruf als Voraussetjung der 
Erwerbsbefähigung überhaupt angesehen 
werden kann.

In dem vorliegenden Falle ist der hilfs
bedürftigen Minderjährigen der Besuch einer 
Aufhauschule ermöglicht worden. Die Fort- 
setjung dieses Besuchs würde eine Voraus- 
setjung für ihre Erwerbsbefähigung dann 
bilden, wenn sie bis zur sogenannten „mitt
leren Reife“, d. h. bis zum Abschluß des
3. Jahrganges der Aufbauschule (Versetzung 
nach Obersekunda) durchgeführt wird. Ein 
Abbruch des Besuchs vor diesem Zeitpunkt 
würde die bereits dafür aufgewendeten 
Mittel mit Rücksicht auf eine künftige Er- 
wcrhshefüliigung wertlos machen. Dieser 
Abschluß des 3. Jahrgangs der Aufhauschule 
würde vermutlich zeitlich zusammenfallen 
mit der Beendigung der Fortbildungspflicht. 
Maßgebend für die Frage, ob die Fort
setzung des Besuchs der Aufhauschule als eine 
erstatt' ngsfähige Leistung angesehen werden 
kann, ist aber nicht das Moment der Be
freiung von der Forthildungsschulpflicht, son
dern die Erreichung jenes Abschlusses der

3) Da § 35 Abs. 2 RGS. rechtsungültig 
ist (Bd. 64 S. 1, DZW. II S. 318) und Thü
ringen die Ersatzpflicht seiner Verbände nur 
im Verhältnis zueinander abweichend von 
der FV. regeln kann (§ 2 Abs. 5 FV.), ist die 
Vorschrift als dem Reichsrecht wider
sprechend rechtsungültig, soweit sie von dein 
iSichtheslelien eines Ersatzanspruchs gegen
außerthüringische Verbände 
bandelt und dieser Teil der Vorschrift kon
stitutive Bedeutung haben sollte.

Aufbauschule, der als ,mittlere Reife4 ge
wisse berufliche Berechtigungen in sich 
schließt.“

Der Beklagte hat noch geltend gemacht: 
Wenn der Kläger den Ersatj der Kosten 
unter dem Gesichtspunkt fordere, daß El
friede D. die Fortbildungsschule hätte be
suchen müssen, wenn sie nicht die Aufbau
schule besucht hätte, und daß sie ihren 
Unterhalt dann auch nicht durch Erwerbs
arbeit hätte bestreiten können, so sei dazu 
zu bemerken, daß es nicht notwendig ge
wesen wäre, daß sie einen Beruf ergriff, der 
den Besuch der Fortbildungsschule zur 
Pflicht machte; es hätte genügt, wenn sie 
zur Erlernung des Haushalts eine Dienst
stelle angenommen hätte.

Der Kläger hat erwidert: Alle schulent
lassenen Mädchen unterlägen in Thüringen 
der dreijährigen Fortbildungsschulpflicht ohne 
Rücksicht auf den von ihnen ergriffenen 
Beruf.

Der Beklagte hat darauf entgegnet: Die 
Ausführungen des Klägers über die Fort
hildungsschulpflicht träfen auf Elfriede D. 
jedenfalls nicht mehr hinsichtlich des zweiten 
Jahres nach Beendigung der allgemeinen 
Schulpflicht zu. Ferner sei die Aufbauschule 
in Jena eine höhere Schule, die Schulwissen 
vermittle, nicht eine Berufsschule, die un
mittelbar für einen Beruf vorbereite. Es 
gehöre aber nicht zu den Aufgaben der 
öffentlichen Fürsorge, Minderbemittelten den 
Besuch höherer Schulen zu ermöglichen.

Der Kläger vertritt demgegenüber die 
Auffassung, daß die vom Bundesamt ge
hörten Stellen darin übereinstimmten, daß 
es in besonderen Fällen im Rahmen des § 6 
RGS. zu den Pflichtaufgahcn der Fürsorge
verbände gehöre, die Kosten einer höheren 
Berufsausbildung evtl, zur Ermöglichung des 
Besuchs einer Aufbauschule zu übernehmen 
Da die Durchführung derartiger fürsorge
rischer Maßnahmen einer in Thüringen all
gemein ausgeübten VcrwaltUugspraxis ent
spräche, seien im Hinblick auf § 35 Abs. 1 
RGS. und auf die Entscheidung des Bundes
amts Bd. 64 S. I4) die dadurch verursachten 
Aufwendungen als erstattbar zu betrachten. 
Es bandle sich vorliegend um einen beson
deren Fall, da Elfriede D. Vollwaise sei, und 
ihr Vater Selbstmord begangen habe. Diese 
Tatsachen — die auch auf eine gewisse Be
lastung der Familie schließen ließen — 
hätten eine von der Regel abweichende Be
handlung bedingt. Der Umstand, daß El
friede I). später ohne Zutun des Klägers auf 
Betreiben ihrer Verwandten den Besuch der 
Aufhauschule nicht fortgesetzt und aus un
bekannten Gründen sich einem anderen Be
rufe zugewandt habe als einem solchen, zu 
dem ihr der Besuch der Aufhauschule bis 
zur mittleren Reife die Berechtigung ver
schafft hätte, vermöge den Ersatzanspruch

4) DZW. II S. 318.
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des Klägers nicht auszuschließen. Die An
gehörigen hätten später ihre weitere beruf
liche Ausbildung ohne besondere öffentliche 
Hilfe zur Durchführung gebracht.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Der Einwand des Beklagten, der Kläger 

sei, nachdem die Pflegekindeigenschaft der 
Elfriede D. ihr Ende erreicht gehabt habe, 
gemäß § 7 Abs. 2 Halbsatj 1 FV. seihst end
gültig fürsorgepflichtig geworden, geht fehl. 
Das Bundesamt hat bereits Bd. 68 S. 1635) 
ausgeführt, daß die durch § 9 Abs. 3 FV. 
begründete endgültige Fürsorgepflicht des 
BFV. der Herkunft eines Pflegekindes nicht 
dadurch beendet wird, daß das hilfsbedürftig 
gebliebene Kind die Pflegekindeigenschaft 
verliert, es sei denn, daß das Kind am 
Pflegeort Mitglied einer Familie im Sinne 
des § 7 Abs. 3 FV. wird. Da Elfriede D. 
sich nicht hei Verwandten im Sinne des § 7 
Abs. 4 FV. befand, blieb der Beklagte, so
fern Hilfsbedürftigkeit forthestand, weiter
hin endgültig verpflichtet. Zur Frage, inwie
weit Kosten der Berufsausbildung Minder
jähriger fürsorgerechtlich erstattungsfähig 
sind, hat das Bundesamt Bd. 73 S. 146u) 
dahin Stellung genommen, daß die Aus
bildung zu einem einfachen, handwerks
mäßigen Beruf im einzelnen Falle') sehr 
wohl als eine fürsorgerechtliche zur Erstat
tung berechtigende Maßnahme angesehen 
werden kann. Um eine solche Maßnahme 
handelt es sich aber vorlicgendenfalls nicht. 
Elfriedc D. ist der sogenannten „Deutschen 
Aufbauschule**, einer höheren Schule, die 
insbesondere begabten Schülern der Volks
schule nach deren Absolvierung die Möglich
keit geben soll, die Reifeprüfung einer 
höheren Schule zu bestehen, oder die soge
nannte „mittlere Reife** zu erreichen, zuge
führt worden. Unterstellt man, daß Elfriede 
D. besonders begabt ist und daher ihre 
weitere Ausbildung durch die Aufbauschulc 
mit jenem Ziel für sie wünschenswert war, 
so geht die Ermöglichung einer solchen be
vorzugten Ausbildung doch über den Rah
men des § 35 Abs. 1 RGS. hinaus. Den 
Aufstieg der Begabten zu fördern, ist nicht 
Aufgabe der öffentlichen Fürsorge; insoweit 
kommt vielmehr unter Ausschluß der öffent
lichen Fürsorge allein Art. 146 Abs. 3 der 
Reichsverfassung in Betracht. Tatsächlich 
hat übrigens Elfriede D. schon vor Er
reichung des Ziels der „mittleren Reife“ die 
Aufbauschulc verlassen.

Der vom Kläger noch hervorgehobene 
Umstand, daß Elfriedc D. bis zur Zeit der 
Inflation ein Vermögen von etwa 2500 M.

5) DZW. IV S. 148.
•) DZW. VI S. 44.
') Bd. 73 S. 146 bejaht die Erstattungs

fähigkeit der Kosten der Ausbildung im 
Metalldreherhandwerk, Frankfurt a. M./Essen 
vom 14. Juli 1930, ebenso für Schlosserhaud- 
werk.

besessen habe, konnte, fürsorgerechtlich be
trachtet, kein Grund sein, ihr eine bevor
zugte Ausbildung zuteil werden zu lassen, 
da sie weder zu den alten noch zu den er
werbsunfähigen Personen gehörte, fand § 14 
RGS. auf sie keine Anwendung.

Nach alledem liegen die Maßnahmen, 
welche der Kläger seit Ostern 1925, d. i. seit 
dem Zeitpunkt, wo Elfriede D. der Pflicht 
zum Besuch der öffentlichen Volksschule ent
wuchs, nicht mehr im Rahmen des fürsorge
rechtlich Vertretbaren. Dem Kläger sind da
her nur die für die Zeit vom 15. Januar bis 
15. April 1925 aufgewendeten Fürsorge
kosten zu erstatten. Im übrigen unterlag die 
Klage der Abweisung.

Diesem Ergebnis entsprechend waren die 
Kosten des Rechtsstreits zu verteilen.

Baden-Badener Abrede, § 46 Abs, 1 UWG.1)

Nach Erlassen des Preuß. Ministers des 
Innern sind amtliche Schriftstücke an die Be
hörden des Säargebicts ausnahmslos an den 
Oberpräsidenten der Rheinprovinz als Reichs
kommissar für die Übergabe des Saargebiets 
zu richten. Befolgt ein preußischer Fürsorge
verband im Fiirsorgestrcitverfahren diese Er
lasse, so genügt es fiir die Wahrung der vier- 
zehntägigen Berufungsfrist des § 46 Abs. 1 
UWG., wenn die bei dem Vcrwallungsaus- 
schuß des Saargcbicts einzulegende Berufung 
innerhalb der Frist bei dem Oberpräsidenten 
der Rheinprovinz als Rcichskommissar fiir 
die Übergabe des Saargcbicts cingcgangcn ist. 

BFV. Stadt Dortmund gegen OAV. des 
Saargebiets Gemeinde Wiebelskirchen 
vom 11. April 1930 — Ber. L. Saar 

Nr. 3. 29 —.)

Gründe:
Die Vorentscheidung, welche die Klage 

zuin größten Teil abweist, ist dem Kläger 
durch den Verwaltungsausschuß des Saar- 
gchiets unmittelbar1) am 2. Juli 1929 zuge
stellt worden. Gegen diese Entscheidung hat 
der Kläger durch Schriftsat) vom 11. Juli 
1929, gerichtet an den Vorderrichter durch 
den Oberpräsidenten der Rheinprovinz als 
Rcichskommissar für die Übergabe des Saar- 
gebicts das Rechtsmittel der Berufung ein
gelegt. Dort ist die Berufung am 12. Juli 
1929 eingegangen. Der Oberpräsident hat 
die Berufung durch Verfügung von demsel
ben Tage der Regierungskommission des 
Saargebiets in Saarbrücken zugeleitct, wo sic 
jedoch erst am 20. Juli 1929 eingegangeu ist; 
wie dieser lange Zwischenraum zu erklären 
ist, ergibt sich aus den Akten nicht. Von der 
Regierungskommission des Saargehicts ist die 
Berufung dann an den ersten Richter weiter
geleitet worden, wo sie am 24. Juli 1929

’) Dies war zulässig, zu vgl. Fußnote 1 
des DZW. VI S. 250 ahgedruckten Urteils 
Saarbrücken/Trier vom 11. April 1930 — 
Ber. L. Saar Nr. 1. 29 —.
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eingegangen ist. Die Berufungsfrist war in
zwischen mit Ablauf des 16. Juli an sich ver
strichen.

Dieser Umstand ist darauf zurückzufüh
ren, daß der Kläger den durch behördliche 
Erlasse vorgeschriebenen Weg gewählt hat. 
Die Runderlasse des Preußischen Ministers 
des Innern vom 15. Mai 1920 (W 1762), vom 
30. September 1920 (W 4018), vom 31. De
zember 1924 (W 5593) sowie vom 20. April 
1926 (Ministerialblatt für die Preußische 
innere Verwaltung S. 397) und vom 24. Sep
tember 1927 (a. a. 0. S. 953) schreiben vor, 
daß amtliche Schriftstücke an die Behörden 
des Saargebiets ausnahmslos an den Ober
präsidenten der Rheinprovinz als Reichs- 
kommissar für die Übergabe des Saargebiets 
zu richten sind, der die eingehenden Schrift
stücke an die Regierungskommission des 
Saargebiets weiterleitet. Diese im Interesse 
einer reibungslosen Abwicklung des Schrift
verkehrs getroffenen Anordnungen dürfen 
aber nicht dahin führen, daß die durch Gesctj 
festgelegte 14tägige Berufungsfrist abgekürzt 
oder gar ihre Innehaltung unmöglich gemacht 
wird. Wenn daher ein Preußischer Bezirks
fürsorgeverband den durch die ministeriellen 
Erlasse vorgeschriebenen Weg wählt, so ist 
der Eingang der Berufungsschrift bei dem 
durch die Erlasse dazu ermächtigten Über
gabekommissar so anzusehen, als wäre die 
Berufungsschrift bei dem ersten Richter ein
gegangen.

Dies gilt aber nur dann, wenn der Be
rufungskläger den durch die erwähnten Er
lasse vorgeschriebenen Weg genau beachtet. 
Dazu gehört auch, daß er den oben ange
zogenen Erlaß vom 20. April 1926 berück
sichtigt und die Berufungsschrift nicht ohne 
weiteren Zusat} an den Oberpräsidenten der 
Rlieinprovinz richtet, sondern an diesen als 
Heichskommissar für die Übergabe des Saar- 
gebicts, Koblenz, Castorpfaffcnstr. 9. Werden 
die in den erwähnten Ministerialerlassen vor- 
geschrichenen Förmlichkeiten des Dienst
weges nicht in allen Punkten beachtet, so 
ergibt sich daraus in alicr Regel eine Er
schwerung der Bearbeitung bei dem mit den 
Geschäften des Rcichskomtnissars für die 
Übergabe des Saargebietes beauftragten 
Oberpräsidenten der Rheinprovinz. Dies muß 
zu einer Verzögerung in der Weitcrleitung 
der Rcchtsmiltclschriftcn an den Verwal
tungsausschuß des Saargebietes führen. Da
her kann der Eingang der Rechtsmittelschrift 
bei dein Oberpräsidenten der Rheinprovinz 
als Reichskommissar für die Übergabe des 
Saargebiets nur dann die Berufungsfrist 
wahren, wenn die Förmlichkeiten des Dienst
weges in vollem Umfange gewahrt sind. Ist 
dies auch nur in Einzelheiten nicht der Fall 
— mögen sic dein Berufungskläger nuch noch 
so bedeutungslos erscheinen —, so kann die 
hier zugunsten der preußischen Fürsorgevcr- 
hände vertretene Auffassung nicht Platj 
greifen. Vielmehr ist in einem solchen Falle

die Frist nur dann als gewahrt anzusehen, 
wenn die Rechtsmittclschrift innerhalb der 
gesetzlich vorgeschriebenen Notfrist bei dem 
Verwaltungsausschuß des Saargebiets ein
geht. Im vorliegenden Falle ist die Berufung 
gegen die am 2. Juli 1929 zugestellte Vor
entscheidung am 12. Juli 1929, also innerhalb 
der 14tägigen Notfrist des § 46 Abs. 1 UWG., 
bei dem Oberpräsidenten der Rheinprovinz 
Reichskommissar für die Übergabe des Saar
gebiets cingcgangen.

Da die Frist hiernach als gewahrt anzu
sehen ist, war in der Sache selbst Entschei
dung zu treffen.

Der Beklagte hat der unverehelichten 
Maria G. für ihre beiden am 25. Dezember 
1918 und 13. Oktober 1921 geborenen Kin
der bis August 1928 Pflegegeld gezahlt; er 
hat dann ihr und ihren Kindern Reisegeld 
nach Dortmund gewährt, ferner einen Anzug 
für das eine Kind, unter der Bedingung, daß 
sie auf weitere Unterstützung verzichte. Der 
Beklagte behauptet, Maria G. sei diese Be
dingung eingegangen, indem sie erklärt habe, 
der Bergmann H. in Dortmund, den sie zu 
heiraten beabsichtige, werde für die Kinder 
sorgen. Am 2. August 1928 beantragte 
Maria G., die bereits am 12. Juli 1928 in Dort
mund eingetroffen war, bei dem Kläger 
Pflegegeld für ihre Kinder, das ihr gewährt 
wurde. Ain 10. August 1928 hat sie den 
Bergmann H. geheiratet. Der Kläger ver
langt Erstattung seiner Auslagen nebst 25% 
Verwaltungsmehraufwand für die Zeit bis 
zum 28. Februar 1929 — zusammen 200 RM. 
— nebst Prozeßzinsen von dem Beklagten; 
er behauptet, es habe fortgesetzte Hilfs
bedürftigkeit Vorgelegen, der Beklagte habe 
sich aber auch einer Abschiebung schuldig 
gemacht.

Der Beklagte hat Abweisung der Klage 
beantragt. Er wendet ein, die endgültige 
Fürsorgepflicht sei gemäß § 7 Abs. 3 FV. 
auf den Kläger übergegangen.

Der Vorderrichter hat den Beklagten zur 
Zahlung von 6,67 RM. verurteilt, im übrigen 
aber die Klage abgewiesen. Er führt aus, 
bis zum Tage der Verheiratung der Maria G. 
sei der Beklagte endgültig fürsorgepflichtig, 
von da an aber gemäß § 7 Abs. 3 FV. der 
Kläger, dessen Forderung also nur in Höhe 
von 6,67 RM. begründet sei. Eine Abschie
bung habe nicht Vorgelegen, da keine schuld
hafte Handlung darin gefunden werden 
könne, daß der Beklagte der Maria G. Ge
legenheit gegeben habe, nach Dortmund zu 
fahren und sich dort zu verheiraten.

Der Kläger macht mit der Berufung gegen 
diese Entscheidung geltend, daß § 7 Abs. 3 
FV. keine Anwendung finden könne, da sich 
der Beklagte einer Abschiebung schuldig ge
macht habe. Der Beklagte bestreitet dies 
und bittet um Zurückweisung der Berufung.

Der rechtzeitigen Berufung konnte in der 
Sache der Erfolg nicht versagt werden.



Nach der unwidersprochen gebliebenen 
Behauptung des Klägers hatte Maria G. ihre 
Kinder schon in Wiebelskirchen bei sich und 
erhielt dort von dem Beklagten Pflegegeld 
für sie. Die Kinder waren daher schon dort 
Mitglieder der mütterlichen Familie im Sinne 
des § 7 Abs. 3, 4 FV. Wenn Maria G. dann 
mit den Kindern nach Dortmund verzog und 
die Kinder dort weiter unterstü^t werden 
mußten, so blieb der Beklagte gemäß § 15 
FV. endgültig fürsorgepflichtig (Bd. 65 S. 121, 
Bd. 66 S. 1). Eine Änderung in dieser Rechts
lage trat dadurch nicht ein, daß sich Maria G. 
später in Dortmund verheiratete (Bd. 71 
S. 132).

Selbst wenn aber erst in Dortmund mit 
der Verheiratung der Maria G. am 10. August 
1928 eine Familiengemeinschaft im Sinne 
des § 7 Abs. 3, 4 FV. neu gegründet worden 
sein sollte, wäre doch der Beklagte nunmehr 
gemäß § 17 Abs. 1 FV. ersatzpflichtig ge
blieben, da die Geschwister G. durch eine 
sich als pflichtwidrig im Sinne des § 17 Abs. 1 
FV. darstellende Handlung des Beklagten 
nach Dortmund gelangt sind. Der Beklagte 
hatte keinerlei Anhalt für die Annahme, daß 
die Hilfsbedürftigkeit der Geschwister G. 
durch ihren Umzug nach Dortmund und die 
Aufnahme in den Haushalt des Stiefvaters, 
der nicht ihr Erzeuger war, behoben sein 
würde. Darin allein, daß der Beklagte der 
Maria G. die Heirat ermöglichte, liegt keine 
fürsorgerechtliche Maßnahme für ihre Kin
der. Hielt der Beklagte die Übersiedlung der 
Maria G. mit den Kindern nach Dortmund 
für zweckmäßig, so mußte er die weitere 
Verpflegung der Kinder auf seine Kosten 
übernehmen, durfte sie aber nicht dem Be
klagten überlassen. Del zwischen dem Ein
treffen der Kinder iu Dortmund und ihrer 
Aufnahme in eine Familie daselbst ein Zeit
raum von etwa einem Monat gelegen hätte, 
steht schon in Anbetracht der verhältnis
mäßigen Kürze dieser Zwischenzeit die An
wendbarkeit des § 17 Abs. 1 FV. nicht ent
gegen. Wie zu entscheiden wäre, wenn es 
sich um eine längere Zwischenzeit gehandelt 
hätte, kann dahingestellt bleiben.

Der Beklagte mußte daher unter Ab
änderung der Vorentscheidung nach dem 
Klageanträge verurteilt werden.

§ 7 Abs. 2 Halhsntj 1. § 15 FV. (Flmhtlings-

fiirsorgc).

Ist ein Lagcrfliichtling dem BFV. A über
wiesen worden, wo er den gewöhnlichen Auf
enthalt begründet und seine Hilfsbedürftig
keit eintritt, und wird er sodann dem 
BFV. B überwiesen (Umvcrlegung), so bleibt 
nach Eintreffen des fortgesetzt hilfsbedürf
tigen Lagcrflüchtlings im BFV. B der 
BFV. A endgültig fürsorgcpfliditig. Die

Umverlegung von Lagerflüchtlingen1) bewirkt 
keinen Wechsel des endgültig verpflichteten 
Verbandes.

(BFV. Stadt Osnabrück gegen BFV.
Landkreis Wittmund vom 30. Juni 1930 

— Ber. L. Nr. 335. 29 —.)

Gründe:
Die am 16. Dezember 1879 in Nowahotta 

geborene Ehefrau Pauline D. geb. M., die 
seit 1914 in Neustadt in Westpreußen ge
wohnt hatte, wurde 1922 mit ihren Kindern 
von Polen ausgewiesen und im Flüchtlings
lager Zossen bei Berlin aufgenommen. Nach 
Auflösung des Flüchtlingslagers wurde die 
Familie auf Grund der V. über die Auf
lösung der Flüchtlingslager vom 17. Dezem
ber 1923 (RGBl. I S. 1202) in der Fassung 
des § 32 Abs. 4 FV. dem Beklagten im 
Jahre 1924 überwiesen und in der Gemeinde 
Werdum, Landkreis Wittmund, unter
gebracht. Dort fiel sie infolge Hilfsbedürf
tigkeit der öffentlichen Fürsorge anheim und 
wurde von dem Beklagten bis 15. September 
1927 unterstützt. Da sich die Flüchtlings
familie aber in Ostfriesland nicht wohl 
fühlte, ihr das Klima nicht bekam und die 
Frau wie auch die Kinder häufig krank 
waren, ordnete der Preußische Minister des 
Innern mit Erlaß vom 25. Mai 1927 an, daß 
„auf Antrag des Deutscher. Caritas-Verban- 
cles Berlin . . . die Flüchtlingsfämilie D. in 
Werdum, Landkreis Wittmund, nach Osna
brück . . . auf Grund der Reichsverordnung 
vom 17. Dezember 1923 umverlegt“ werde. 
Am 16. September 1927 ist die Familie dann 
nach Zuweisung einer Wohnung dem BF\ • 
Osnabrück überwiesen worden.

Der Kläger behauptet, daß bei dem Ein
treffen der Familie weitere Hilfsbedürftigkeit 
Vorgelegen habe, und er Fürsorgeunter
stützung habe gewähren müssen. Er verlangt 
gemäß § 15 FV. die Erstattung dieser Kosten 
von dem Beklagten. Er ist der Ansicht, daß 
durch die erstmalige Überweisung der Familie 
im Jahre 1924 in der Gemeinde Werdum der 
„gewöhnliche Aufenthalt“ begründet worden 
sei, und daß die dem Beklagten hieraus er
wachsende Fürsorgepflicht durch die Umver
legung nicht außer Kraft gesetzt worden sei. 
Er hat beantragt,

„den Beklagten zur Erstattung der ab 
16. September 1927 in Osnabrück entstan
denen und noch entstehenden Fürsorge
kosten zu verurteilen“.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage 
abzuweisen.

‘) Über die Frage des Wechsels des end
gültig verpflichteten Verbandes bei Umver
legung neu ein treffender Ver
triebener im Sinne des § 14 der V. über 
die Auflösung der Flüchtlingslager vom 
17. Dezember 1923 (RGBl. S. 1202) ist eine 
Entscheidung des Bundesamts in einer be
reits anhängigen Sache voraussichtlich dem
nächst zu erwarten.
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Er behauptet, durch die Umverlegung sei 
die Zuweisung der Familie an den Bezirk 
des Beklagten aufgehoben und durch eine 
anderweite gemäß § 2 der V. vom 17. De
zember 1923 verfügte Zuweisung nach Osna
brück ersetjt worden. Durch die anderweite 
Zuweisung habe die Gemeinde Werdum die 
Eigenschaft als „Unterbringungsort“ im 
Sinne der V. vom 17. Dezember 1923, ins
besondere ihres § 11, verloren. Die Für- 
sorgepfiieht liege daher vom Tage der 
anderweiten Zuweisung ab dem Kläger ob. 
§ 15 FV. könne hier keine Anwendung 
finden.

Der Vorderrichter hat den Beklagten 
nach dem Klageanträge verurteilt. Er führt 
aus: Gemäß § 11 V. über die Auflösung der 
Flüchtlingslager vom 17. Dezember 1923 in 
der Fassung des § 32 Abs. 4 FV. und gemäß 
§ 7 Abs. 2 Halbsatj 1 FV. habe die Familie 
D. im Jahre 1924 den gewöhnlichen Auf
enthalt im Bezirke des Beklagten begründet, 
und dieser sei dadurch endgültig fürsorge- 
pflichtig geworden. Da nach § 15 FV. die 
Pflicht zur endgültigen Fürsorge bis zur Be
endigung der Hilfsbedürftigkeit dauere, so
weit nichts anderes bestimmt sei, gemäß 
§ 11 der V. vom 17. Dezember 1923 aber 
die Bcstimnmugen der FV. für jeden Unter- 
stütpmgsfall gälten, d. h. auch im Falle der 
Umverlegung eines Hilfsbedürftigen in den 
Bezirk eines anderen Fürsorgeverbandes, so 
sei der Beklagte für die nach der Umver
legung in dem Bezirk des Klägers hilfs
bedürftig gebliebene Familie D. weiterhin 
endgültig fürsorgepflichtig.

Mit der Berufung führt der Beklagte aus: 
§ 11 der V. vom 17. Dezember 1923 beziehe 
sich auf den jeweiligen Unterbringungsort, 
dem der Flüchtling zugewiesen sei. Die 
Rechtsgrundlage für die fürsorgerechtliche 
Betreuung des Flüchtlings sei die ordnungs
mäßige Zuweisung gemäß § 2 der V. Werde 
die Zuweisung aufgehoben, so entfalle damit 
für den ersten Unterbringungsort die sich 
auf § 11 der V. stützende endgültige Für
sorgepflicht. Die lex specialis dieser Vor
schrift gehe der Bestimmung der lex gene
ralis des § 15 FV. vor. Audi andere Be- 
zirksaussdiüsse seien dieser Auffassung, des- 
gleidien der Regierungspräsident zu Lüne
burg.

Der Kläger hat widersprodien.
Es war, wie gesdiehen, zu entsdieiden.
Wenn § 11 der V. vom 17. Dezember 

1923 sidi dahin ausdrückt, daß die Unter
stützung am Unterbringungsorte sidi nadi 
den allgemeinen Bestimmungen riditet, so 
spridit er damit aus, daß, im Gegensatj zu 
der für die Betreuung neu eintreffender 
Flüchtlinge getroffenen besonderen Bestim
mungen der Verordnung (§ 14 daselbst), für 
die vorläufige und endgültige Fürsorgepflidit 
gegenüber überwiesenen Lagerflüditlingen 
lediglich die Vorsdiriften der FV. maßgebend 
sein sollen. Ist dadurch, daß der Über

wiesene an dem Überweisungsorte den ge
wöhnlichen Aufenthalt genommen hat, die 
endgültige Fürsorgepflicht gemäß § 7 Abs. 2 
Halbsa$ 1 FV. für den für diesen Ort zu
ständigen BFV. begründet worden (Bd. 62 
S. 2032), Bd. 63 S. 60)3), so bleibt dieser 
Verband, auch wenn der Hilfsbedürftige 
später an einem zu einem anderen BFV. ge
hörenden Orte den gewöhnlichen Aufenthalt 
begründet, gemäß § 15 FV. bis zur Beendi
gung der Hilfsbedürftigkeit endgültig ver
pflichtet. Durch eine neue Überweisung 
wird eine Änderung in dieser Beziehung 
nicht herbeigeführt. Eine Überweisung kann 
als solche überhaupt keine Fürsorgepflidit 
begründen; befolgt der Hilfsbedürftige den 
Überweisungsbesdiluß und begründet er 
durdi Übersiedlung an den Ort, dem er über
wiesen ist, dort den gewöhnlidien Aufent
halt, so ist dies fürsorgerechtlidi nicht anders 
zu beurteilen, als wenn er, audi ohne daß 
eine neue Überweisung erfolgt ist, seinen 
gewöhnlidien Aufenthalt geändert hat. Die 
V. vom 17. Dezember 1923 will, soweit sie 
Lagerflüchtlinge betrifft, lediglidi die wohn
liche Unterbringung ordnen, aber nidit in 
die fürsorgcrcditlidien Zuständigkeitsver
hältnisse eingreifen.

Hiernadi war die angefoditene Entsdiei- 
dung aufreditzuerhaiten.

§ 14 Abs. 1 Satz 1 FV-

Ist eine Anstalt allgemein ermächtigt, auf 
Kosten der öffentlichen Fürsorge Anstalts
pflege zu gewähren, so können die Kosten 
einer von ihr demgemäß gewährten Anstalls- 
pflege auch dann erstattungsfähig sein, wenn 
sich die öffentlidic Fürsorge der Anstalt 
gegenüber Vorbehalten hat, die Übernahme 
der Kosten abzulchncn, falls sidi hernusstcllt, 
daß Hilfsbedürftigkeit fehlte.

(BFV. Landkreis Neustadt, O.-S., gegen 
BFV'. Landkreis Grottkau und LFV. Pro
vinz Obersdilesien vom 13. Januar 1930 

— Ber. L. Nr. 521. 28 —.)

Gründe:
Durdi die Vorentscheidung ist auf die 

auf § 9 Abs. 2 FV. gestütjtc Klage hin der 
Erstheklagte nadi Beweisaufnahme verurteilt 
worden, dem Klüger 37 RM. Kosten zu er
statten, die dieser für die Kraukenhauspflege 
des am 30. Mai 1866 geborenen Arbeiters 
Johann R. in der Zeit vom 15. bis 29. Mai 
1926 aufgewendet haben will. Der Vorder- 
riditer führt aus: R. sei seit dem 2. März 
1926, dem Tage seiner Aufnahme in das 
Krankenhaus zu Ottmadiau, fortgese^t, und 
zwar audi nadi seiner Entlassung aus dieser 
Anstalt am 10. Mai 1926, bis zum 14. Mai 
1926, wo er nidit in einer Anstalt sidi be
funden hat, anstaltspflegebedürftig gewesen; 
da er unmittelbar vor seinem Eintritt in

=) DZW. I S. 568.
3) DZW. II S. 93.
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diese Anstalt den gewöhnlichen Aufenthalt 
in Grottkau gehabt habe, sei der Erst
beklagte endgültig fürsorgepflichtig.

Mit der Berufung macht der Erstbeklagte 
geltend: Bei der Entlassung aus dem Ott- 
machauer Krankenhaus am 10. Mai 1926 sei 
R. weder hilfsbedürftig noch anstaltspflege
bedürftig, sondern zur Verrichtung leichter 
Arbeiten fähig gewesen. Da R. am 15. Mai 
1926, dem Tage seines Eintritts in das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in 
Neustadt, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Bezirk des Erstheklagtcn gehabt 
habe, sei er nicht erstattungspflichtig.

Der Kläger hat erwidert: Der Erstbeklagte 
sei nicht nur auf Grund des § 9 Abs. 2, 
sondern auch gemäß § 11 Abs. 3 FV. end
gültig fürsorgepflichtig. Wenn die Einheit
lichkeit des Pflegefallcs anerkannt werde, 
bleibe der Erstheklagtc nach der erneuten 
Anstaltsaufnalune auf Grund der letzteren 
Bestimmung haftbar.

Der Zweitbeklagte hat geltend gemacht: 
Nach den ärztlichen Gutachten des Sanitäts
rats Dr. W. in Ottmachau und der eidlichen 
Aussage des Dr. K. habe bei der Aufnahme 
R.’s in das Krankenhaus zu Neustadt die
selbe Krankheit Vorgelegen wie bei seiner 
Anstaltspflege in Ottmachau. Wenn hiernach 
nicht überhaupt die Krankenkasse einzu
treten hätte, so liege die Erstattungspflicht 
als Fall fortgesetzter Anstaltspflegc dem 
BFV. Grottkau ob.

Der Erstbeklagtc hat noch beglaubigte 
Abschriften von Äußerungen des Dr. W. 
vom 6. November 1926 und 6. Februar 1927, 
die dieser zu den Akten der Landkranken
kasse des Kreises Grottkau gegeben hatte, 
eingcrcicht und geltend gemacht, die Kran
kenkasse habe auf Grund dieser Äußerungen 
die Tragung der in Neustadt entstandenen 
Kosten abgelehnt, weil auch sie der Ansicht 
sei, daß eine Fortsetjung des in Ottmachau 
begonnenen Pflegefalles nicht vorliegc. Daß 
R. in Neustadt wegen desselben Leidens wie 
in Ottmachau behandelt worden sei, sei von 
untergeordneter Bedeutung.

Der Kläger hat noch ausgeführt: Die 
Krankenkasse in Grottkau hätte für R. ein
zutreten gehabt, gleichviel, ob die Aufnahme 
in das Krankenhaus zu Neustadt wegen der
selben oder wegen einer anderen Krankheit 
wie in Ottmachau erforderlich gewesen sei. 
Denn R. sei bis zum Tage seiner Entlassung 
aus dem Krankenbaus in Ottmachau Mitglied 
der Krankenkasse und somit gemäß § 214 
RVO.anspruchsberechtigt gewesen, da die Neu
aufnahme in das Krankenhaus zu Neustadt 
innerhalb drei Wochen nach Austritt aus der 
Versicherung erfolgt sei. Die Krankenkasse 
könne ihre Leistungen nur dann ablehnen, 
wenn der Kranke ohne ihre Zustimmung die 
Behandlung aufgäbc. Die Krankenkasse habe 
also weitere Leistungen nicht deshalb abge
lehnt, weil sie einen neuen Pflegefall ange
nommen habe. R. sei bei seiner Entlassung

aus dem Krankenhaus in Ottmachau noch 
nicht arbeitsfähig hergestellt gewesenn, wenn 
dies auch der Arzt und er selbst irrtümlicher
weise angenommen hätten. Infolge der un
zureichenden Behandlung sei alsbald die Not
wendigkeit erneuter Behandlung eingetreten.

Das Bundesamt hat dem Kläger anheim
gestellt, sich darüber zu äußern, an welchem 
Tage er dem Hospital der „Barmherzigen 
Brüder“ in Neustadt gegenüber die Zahlung 
der für Johann R. im Mai 1926 dieser An
stalt erwachsenen Kosten zugesichert hat. 
Der Kläger hat erwidert: Das Hospital der 
„Barmherzigen Brüder“ sei allgemein er
mächtigt, die Krankenhauspflege für Hilfs
bedürftige auf Kosten der öffentlichen Für
sorge durchzuführen. Der Magistrat von 
Neustadt habe sich nur Vorbehalten, die 
Kostenerstattung dann abzulehnen, wenn die 
Ermittlungen, die unmittelbar nach der Mel
dung des Pflegefalles durchgeführt würden, 
ergäben, daß die Voraussetjungen der Für
sorgepflicht nicht vorlägen. In diesem Falle 
erhalte das Kloster unverzüglich Nachricht. 
Der Klüger habe die Kosten dem Kloster 
am 8. Juni 1926 bezahlt. Der Kläger hat 
noch die Abschrift einer mit R. am 20. Sep
tember 1929 aufgenommenen Verhandlung 
überreicht, auf deren Inhalt Bezug genom
men wird.

Der Zwcitbeklagte hat noch geltend ge
macht: Wenn die Krankenkasse auch nicht 
verpflichtet gewesen sei, Krankenhauspflege 
zu gewähren, so sei sie doch verpflichtet ge
wesen, in Höhe von '/s des Grundlohnes Er
satz zu leisten. Wie hoch der Grundlohn ge
wesen sei, sei noch festzustellen.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
Das Bundesamt folgt dem ersten Richter 

in der Auffassung, daß R. vom Tage seiner 
Entlassung aus dem Krankeuhause zu Ott- 
machau am 10. Mai 1926 bis zur Aufnahme 
in das Krankenhaus zu Neustadt am 14. Mai 
1926 anstaltspflegehedürftig gewesen ist. Es 
war bei der Entlassung des R. aus dem 
Krankenbause zu Ottmachau mit Sicherheit 
vorauszusehen, daß er alsbald wieder ge
zwungen sein werde, Anstaltspflege in An
spruch zu nehmen. R. war nach Äußerung 
des behandelnden Arztes in Ottmachau bei 
seiner Entlassung aus dem Krankenhause, 
die auf seinen Wunsch erfolgte, zwar „gut 
erholt“ und „zu leichten Arbeiten fähig", 
aber der Charakter seiner Krankheit, ein 
schwerer Herzfehler, bot keine Gewähr da
für, daß nicht doch weiterhin Anstaltspflege
bedürftigkeit bestand, ln der Tat hat dann 
R. nur drei Tage lang außerhalb einer An
stalt zu leben vermocht. Die Anstaltspflege- 
bedürftigkeit hat in dieser Zeit keine Unter
brechung erfahren.

Die endgültige Fürsorgepflicht des Erst- 
hekiagten ist danach gemäß § 9 Abs. 2 i. V. 
m. § 7 Abs. 2 Halbs. 1 FV. gegeben, wenn 
die Kur und Verpflegung R.’s im Hospital 
der „Barmherzigen Brüder" in Neustadt im
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Wege der öffentlichen Fürsorge stattgefunden 
hat. Diese Anstalt ist zwar keine Einrichtung 
des Klägers, nach seiner glaubhaften Angabe 
ist das Hospital aber allgemein ermächtigt. 
Hilfsbedürftigen Krankenhauspflege auf 
Kosten der öffentlichen Fürsorge zu ge
währen. Der Umstand, daß sich der Kläger 
bzw. der Magistrat von Neustadt an seiner 
Stelle Vorbehalten hat, die Übernahme von 
Kosten abzulehnen, falls sich der Mangel von 
Hilfsbedürftigkeit herausstellt, ist unerheb
lich. Es handelt sich hierbei um einen selbst
verständlichen Vorbehalt: Auch beim Fehlen 
eines ausdrücklichen Vorbehaltes würde der 
Kläger dem Hospital gegenüber berechtigt 
sein, die Übernahme der Kosten ahzulehneu, 
falls sich nachträglich herausstellt, daß Hilfs
bedürftigkeit gefehlt bat. Deshalb ändert 
der Vorbehalt nichts an der Wirksamkeit der 
allgemeinen Ermächtigung. Die Rechtslage 
ist vielmehr diese: Das zur Ausübung der 
öffentlichen Fürsorge allgemein, d. h. unein
geschränkt, ermächtigte Hospital (vgl. Bd. 64 
S. 1751), Bd. 66 S. 27) 2) wollte für den Fall 
öffentliche Fürsorge gewähren, daß Hilfs
bedürftigkeit des Kranken vorlag (vgl. Krech- 
Baath, Erläuterung des UWG., 15. Aufl., 
Anm. 25 h « zu § 28). Wenn das Hospital 
oder der Kläger demnächst festgestellt hätte, 
daß tatsächlich Hilfsbedürftigkeit zu ver
neinen war, so lag von vornherein kein Fall 
der öffentlichen Fürsorge vor.

Da im Falle R.’s über das Bestehen von 
Hilfsbedürftigkeit Zweifel nicht obwalteten, 
so sind die vom Kläger dem Hospital der 
..Barmherzigen Brüder“ gezahlten Anstalts- 
pflegekosten erstattungsfähig.

Hiernach war die Vorentscheidung in der 
Hauptsache aufrechtzuerhalten. Lediglich die 
Kosten waren abweichend von der Entschei
dung des ersten Richters, wie geschehen, zu 
verteilen.

§ 15 FV.

Nach der ständigen Rechtsprechung des 
Bundesamts kann ein Verband, der den Hilfs
bedürftigen selbst geraume Zeit ohne Unter
stützung gelassen hat, einen anderen Verband 
nicht wegen endgültiger Fürsorgcpflidit auf 
Grund fortgesetzter Hilfsbedürftigkeit in An
spruch nehmen. Für die Entscheidung der 
Frage, ob eine geraume Zeit im Sinne dieses 
Grundsatzes vorliegt, kommt es allein durauf 
an, ob bei ordnungsmäßigem Verhalten der 
Fürsorgebehörde schon vor Alduuf der frag
lichen Zeit die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit 
beendet und mit der Unterstützung begonnen 
werden konnte. Hiernach kann auch eine 
kurze — latägige — unterstiitzungsfreie Zeit 
die Anwendung des Grundsatzes rechtfertigen.

(BFV. Landkreis Kempen gegen BFV.
Landkreis Trier vom 14. April 1930 — 

Ber. L. Nr. 187. 29 —.)

‘) DZW. II S. 480.
2) DZW. III S. 247.

Gründe:
Durch die Vorentscheidung ist der Be

klagte auf Grund des § 15 i. V. m. § 7 Abs. 2 
Halbs. 1 FV. verurteilt worden, dem Kläger 
269,75 RM. Kosten der öffentlichen Fürsorge 
zu erstatten, die dieser seit dem 21. Juli 
1928 der Familie Wilhelm B. gewährt hat. 
Der Vorderrichter führt aus: Die aus sechs 
Personen bestehende Familie B. sei in Küreuz 
(im Bezirk des Beklagten), wo sie ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt gehabt habe, vom 
Beklagten mit monatlich 42 RM. unterstützt 
worden. Nachdem sie am 2. Juli 1928 nach 
Waldniel (im Bezirk des Klägers) verzogen 
sei und dort notdürftige Unterkunft bei der 
Mutter des Ehemannes B. gefunden gehabt 
habe, habe er am 5. Juli 1928 bei dem Bür
germeister von Waldniel um Unterstützung 
gebeten und habe am 6. Juli 1928 an den 
Beklagten wegen Weiterzahlung der Unter
stützung geschrieben. Zu Unrecht habe aller
dings der Bürgermeister von Waldniel an
fangs die Zahlung einer Unterstützung ver
weigert, bis der Beklagte Ersatz zugesichert 
habe, und erst am 21. Juli 1928 Unterstützung 
gewährt. Er sei verpflichtet gewesen, sofort 
Unterstützung zu gewähren, da die Hilfs- 
bedürftigkeit offenbar gewesen sei. Da aber 
die Iiilfsbedürftigkeit der Familie ß. in 
Waldniel nicht unterbrochen gewesen sei, 
wenn sie sich auch einige Zeit ohne Unter
stützung hindurchgcholfen habe, so sei der 
Beklagte endgültig fürsorgepflichtig geblieben. 
§ 7 Abs. 3 a. a. O. finde zugunsten des Be
klagten keine Anwendung, da B. mit seiner 
Familie in Waldniel nicht Mitglied der Fa
milie seiner Mutter geworden sei.

Mit der Berufung greift der Beklagte 
unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung 
des Bundesamts die Entscheidung des Vor
derrichters als rechtsirrtümlich an. Der Klä
ger hat noch geltend gemacht: Der Beweis 
der ununterbrochenen Hilfsbedürftigkeit der 
Familie B. sei erbracht. W'enn die Auszah
lung der Unterstützung in Waldniel erst am 
21. Juli 1928 erfolgt sei, so sei darin kein 
Beweis für die Ablehnung des Unterstützungs
antrags zu sehen; die Iiilfsbedürftigkeit sei 
schon am Tage des Zuzugs erkannt worden. 
Die Zeit vom 2. bis 21. Juli 1928 sei nicht 
allein zur Feststellung der Hilfsbedürftig
keit, sondern auch zur Feststellung der Zu
ständigkeit erforderlich gewesen. Die Ent
scheidung des Bundesamts Bd. 65 S. 761) treffe 
hier nicht zu, da in dem dieser Entscheidung 
zugrunde- liegenden Falle die Unterbrechung 
der Iiilfsbedürftigkeit 4J/* Monate gedauert 
habe. Zu berücksichtigen sei auch, daß in 
Waldniel die Unterstützungen nachträglich am 
Schlüsse des Monats gezahlt zu werden 
pflegten.

Es war, wie geschehen, zu erkennen.
W:enn der Büigermeister von Waldniel, 

wie der Kläger im Rechtsstreit erklärt, und

*) DZW. III S. 191.
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wie der Bürgermeister in seinem Bericht an 
diesen vom 14. Juli 1928 unzweideutig zum 
Ausdruck bringt, die Hilfsbedürftigkeit der 
Familie B. sofort bei der Stellung des Unter- 
stütyungsantrag.s am 5. Juli 1928 erkannt hat, 
so hatte er die Pflicht, dieser Hilfsbedürftig* 
keit unverzüglich in geeigneter Weise abzu
helfen. Statt dessen hat er die sechsköpfige 
Familie bis zum 21. Juli 1928 ohne öffent
liche Fürsorge gelassen und hat in der 
Zwischenzeit mit dem Beklagten über die 
Frage einen Schriftwechsel gepflogen, ob der 
Beklagte die Erstattung der bisher von ihm 
dem B. gezahlten Unterstützung zusichere. 
Dieses Verhalten ist nicht das eines gewissen
haften Verwalters der öffentlichen Wohl
fahrtspflege. Mit dem Einwand, es sei in der 
Gemeinde Waldniel üblich, Unterstützungen 
erst nachträglich zu zahlen, kann der Kläger 
nicht gehört werden3). Wenn die Hilfsbedürf
tigkeit offensichtlich eine gegenwärtige ist, 
ist es fürsorgercditudi eine Pflicht Verletzung, 
den Hilfsbedürftigen wochenlang auf die 
Auszahlung der Unterstützung warten zu 
lassen. Der Kläger, der das Verhalten des 
Bürgermeisters von Waldniel zu vertreten 
hat, kann sich demzufolge zu seinen Gunsten 
nidit darauf berufen, daß in der Zeit vom 
5. bis 21. Juli 1928, wo die Familie B. von 
ihm keine Unterstützung erhalten hat, Hilfs- 
hedürftigkeit bestanden halte (ßd. 65 S. 76, 
Bd. 69 S. 145). Der Kläger kann den Um
stand, daß er, abweichend von den den an
gezogenen Entscheidungen des Bundesamts 
zugrunde liegenden Fällen, die Hilfsbedürf
tige nur 15 Tage ohne Unterstützung gelassen 
hat, nidit für sidi ins Feld fuhren. Die 
Länge des Zeitraums, währenddessen keine 
Unterstützung gewährt wurde, ist nidit von 
aussdilaggcbender Bedeutung. Entsdieidend 
ist, ob bei ordnungsmäßigem Verhalten der 
Fürsorgebehörde sdion vor Ablauf der frag- 
lidien Zeit die Prüfung der Hilfsbedürftig
keit beendet sein und mit der Unterstützung 
begonnen werden konnte. Diese Frage war 
vorlicgendenfalls zu bejahen, nanientlidi audi 
deshalb, weil der Kläger — unzulässigerweise, 
wie das Bundesamt wiederholt ausgcsprodien 
hat (z. B. Bd. 69 S. 124) 3) — vor der Unter- 
Störung mit dem Beklagten über die Ersaß- 
pflidit verhandelt hat.

Hiernadi unterlag die Klage der Ab
weisung.

§ 15 FV.

Ililfsbedürftigkcit ist zu verneinen, 
solange jemand nidit nur vorübergehend

3) Dieser eigenartige Einwand, der zu der 
Frage zwingt, wovon der Hilfsbedürftige in 
der Zwisdienzeit leben soll, steht nadi den 
Erfahrungen des Bundesamts nidit vereinzelt 
da; allerdings handelte es sidi in diesen 
Fällen — wie auch vorliegendenfalls — uni 
die Praxis ländlidier Fürsorgebehörden.

3) DZW. IV S. 413.

(über 2 Jahre) sein Vermögen zur Deckung 
seines laufenden Lebensbedarfs in einem 
Umfange verbraucht, daß er darüber hinaus 
in keiner Hinsicht mehr öffentlicher Fürsorge 
bedarf. Dies gilt auch dann, wenn er wäh
rend der Zeit in öffentlicher Fürsorge steht. 
Der bis zu dem Verbrauch des Vermögens 
endgültig verpflichtete Verband kann daher 
nicht wegen endgültiger Fürsorgepflidit auf 
Grund fortgesetzter Hilfsbedürftigkeit in 
Anspruch genommen werden.

Ein Verband, der einen tatsächlich nidit 
Hilfsbedürftigen infolge — auch verschul
deten1) — Irrtums über seine Verhältnisse 
zu Unredit unterstützt hat, verliert hierdurch 
nidit den Einwand, daß seine endgültige 
Fürsorgepflidit durdi Unterbrechung der 
Hilfsbediirfligkcit beendet worden sei.

(BFV. Landkreis Usedom-Wollin gegen 
BFV. Stadt Stargard i. Pommern vom 
20. Dezember 1929 — Ber. L.

Nr. 376. 28 —.)

Gründe:
Die Witwe Anna B. hat als aus Polen 

Verdrängte in Stargard in Pommern seit 
dem 16. Dezember 1923 Kieinrentnerunter- 
stüßung erhalten. Am 14. April 1926 ist sie 
nadi Swinemünde verzogen und wird dort 
seit dem 1. Mai 1926 weiter im Wege der 
Kleinrentnerfürsorge unterstützt. Der Klä
ger verlangt auf Grund des § „15 FV. von 
dem Beklagten Erstattung der bis Ende 
August 1927 mit 525 RM. gehabten Auslagen. 
Der Beklagte hat die Erstattung mit der 
Begründung abgelehnt, daß, wie jetzt fest
gestellt sei, in Stargard keine Hilfsbedürf
tigkeit bestunden habe. Der Beklagte be
zieht sich auf eine Auskunft der Zweigstelle 
des Reidisentsdiüdigungsamts für Kriegs- 
sdiäden in Stettin vom 16. Juli 1926, nach 
weldier bei der Witwe B. ein Gesamtsdiuden 
von 34 804 RM. anerkannt sei, worauf sie
erhalten habe:

im Februar 1924 .... 2000 RM.
im August 1924 ........................ 3288 RM.
im April 1926 . . . . . 2000 RM.

zusammen 7288 RM.
Der Kläger ist der Ansidit, daß diese Be

träge nidit anredinungsfühig seien und daß. 
wenn der Beklagte ohne ordnungsmäßige 
Prüfung Hilfsbedürftigkeit angenommen 
habe, dies zu seinen Lasten geben müsse.

Der Vorderriditer hat den Beklagten 
nadi dem Klageanträge verurteilt, weil er 
der Ansidit ist, daß trotz der Beträge, weldu- 
die Witwe B. erhalten habe, Hilfsbedürftig
keit während ihres Stargarder Aufenthalt- 
Vorgelegen habe.

Mit der Berufung gegen diese Entsdiei- 
dung macht der Beklagte geltend, Frau B 
habe, nadidem das Kriegssdiädensdilußgeset; 
vom 30. März 1928 in Kcaft getreten sei.

l) Zu vgl. Fußnote 3.
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gegen das Reich einen Anspruch auf Zahlung 
der Schlußentschädigung von rund 9600 RM-, 
die mit 6% zu verzinsen seien. Die An
sprüche der Witwe B. gegen das Reich seien 
Rechtsansprüche und könnten, da es sich um 
erhebliche Beträge handle, bei Prüfung der 
Hilfsbedürftigkeit in Ansag gebracht werden.

Der Kläger hält die angefochtene Ent
scheidung für zutreffend und bittet um Zu
rückweisung der Berufung. Auf Ersuchen des 
Bundesamts ist die Witwe B. über die Frage, 
auf welche Weise sie die ihr gezahlten 
7288 RM. verbraucht hat, als Zeugin ver
nommen worden. Der Beklagte ist der An
sicht, daß die Beweiserhebung zu seinen 
Gunsten ausgefallen sei.

Die Berufung ist begründet.
Es bleibt zunächst zu prüfen, ob der 

Kläger die Vorschrift des § 15 FV. allein 
um deswillen für sich in Anspruch nehmen 
kann, weil der Beklagte die Witwe B. bis 
zu ihrem Fortzuge nach Swinemünde fort
laufend unterstügt hat. Diese Frage ist zu 
verneinen. § 15 FV. schreibt vor: „Die 
Pflicht zur endgültigen Fürsorge dauert, so
weit nichts anderes bestimmt ist, bis zur Be
endigung der Hilfsbedürftigkeit.“ Es muß 
aber, wenn eine Fortsegung von Hilfs- 
hedürftigkeit angenommen werden soll, diese 
schon vorher objektiv bestanden haben, nicht 
nur irrtümlicherweise angenommen worden 
sein. Das Bundesamt steht zwar auf dem 
Standpunkt, daß ein BFV., der ohne sein 
Verschulden tatsächlich nicht bestehende 
Hilfsbedürftigkeit angenommen hat, durch 
diesen Irrtum seines Erstattungsanspruchs 
nicht verlustig geht (Bd. 67 S. 4) 2 3); anderer
seits würde cs aber unbillig sein, wenn ein 
solcher Irrtum'1) allein zu einer ferneren Be
lastung des Fürsorgeverbandes führen 
sollte. Es ist also eine Prüfung der Frage 
nötig, ob in Stargard tatsächlich ununter
brochen Hilfsbedürftigkeit Vorgelegen hat.

2) DZW. III S. 572.
3) In dem vorhergehenden Halbsag ist 

von unverschuldetem Irrtum die 
Rede. Da in dem zweiten Halbsag von 
einem „solche u“ Irrtum gesprochen wird, 
könnte man annehmen, daß auch hier ein 
unverschuldeter Irrtum gemeint sei. Da das 
Bundesamt jedoch § 15 FV. nicht Plag greifen 
läßt, ohne ausdrücklich unverschuldeten Irr
tum festzustcllcn, und überdies in dem von 
dem Bundesamt formulierten Leitsag von 
einem „a uf ungenügender Prüfung 
der Verhältnisse“ beruhenden Irrtum 
gesprochen wird, so kann davon ausgegangen 
werden, daß jeder, also auch der ver
schuldete Irrtum, für die Freistellung 
von der Haftung aus § 15 FV. genügen soll. 
Eine andere Frage ist es, ob ein Verband, 
der ohne Irrtum über die Ver
hältnisse des Unterstützten 
unterstügt hat, im Fürsorgestreitverfahren 
die Reditsauffassuug vertreten darf, daß

Die Witwe B. hat während ihres Star- 
garder Aufenthalts in der Zeit vom Februar 
1924 bis April 1926, also in etwas über zwei 
Jahren, von dem Reichsentschädigungsamt 
Entschädigungen in Höhe von 7288 RM. er
halten. Ob der Beklagte gemäß § 8 Abs. 3 
RGS. (zu vgl. hierzu die Auffassung des 
Reichsministers des Innern u. des Reichs
arbeitsministers, mitgeteilt Zeitschrift für 
das Heimatwesen 1926 Sp. 302, u. Entschei
dungen des Bundesamts Bd. 65 S. 171*) u. 
Bd. 65 S. 17 auf S. 21) berechtigt war, die 
Witwe B. trog dieser Entschädigungen zu 
unterstügen, bedarf liier keiner Erörterung. 
Diese Frage wäre nur entscheidend, wenn 
der Beklagte selbst unter Berufung auf eine 
gemäß § 8 Abs. 3 RGS. zulässige Schonung 
der Entschädigungen Ersag seiner Aufwen
dungen für die Witwe B. fordern würde, und 
diese die Entschädigungen wegen der ihr 
von dem Beklagten gewährten Unterstügung 
nicht in dem durch die Beweisaufnahme fest
gestellten Umfang zur Deckung ihres täg
lichen Lebensbedarfs verbraucht, sondern zur 
Wiederherstellung ihrer wirtschaftlichen 
Selbständigkeit verwendet oder als Erspar
nisse behandelt hätte, durch die vermieden 
werden sollte, daß die Not ihrer selbst oder 
ihrer unterhaltsberechtigten Angehörigen er
heblich verschärft oder zur dauernden wurde 
!§ 8 Abs. 3 RGS.). Ebenso kann unerörtert 
bleiben, welche rechtliche Bedeutung dem 
Umstand beikommt, daß der Beklagte, so
lange er die Witwe B. unterstügte, von den 
ihr gezahlten Entschädigungen ohne sein 
Verschulden keine Kenntnis hatte. Auf diese 
Frage käme es gleichfalls nur an, wenn der 
Beklagte Ersag seiner Aufwendungen for
derte (Bd. 67 S. 4). Vorliegendenfalls han
delt es sich vielmehr allein um die Frage, 
ob die Hilfsbedürftigkeit der Witwe B. im 
Sinne des § 15 FV., die im Dezember 1923 
im Bezirk des Beklagten eingetreten war 
und derentwegen ihre Unterstügung durch

tatsächlich Ililfshedürftigkeit gefehlt habe 
und somit § 15 FV. gegen ihn nicht Plag 
greifen könne. Wenn das Bundesamt ange
nommen hat, daß ein Verband nicht aus § 15 
FV. klagen könne, wenn er selbst den Hilfs
bedürftigen geraume Zeit ohne Unterstügung 
gelassen habe, so beruht dies legten Endes 
auf der Überlegung, daß ein Verband den
selben Tatbestand bezüglich der Frage der 
Hilfsbedürftigkeit gegenüber dem um Unter
stügung bittenden Antragsteller nicht anders 
beurteilen dürfe wie gegenüber seinem Pro
zeßgegner im Fürsorgestreitvc i fahren. Die 
gleiche Überlegung würde zu dem Grundsag 
führen, daß ein Verband, der in Kenntnis 
aller Verhältnisse des Unterstügten unter
stügt habe, im Fürsorgestreitverfahren nicht 
damit gehört werden könne, daß gleichwohl 
Hilfsbedürftigkeit gefehlt habe und somit 
§ 15 FV. gegen ihn nicht anwendbar sei.

4) DZW. III S. 88.
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(len Beklagten begonnen hatte, bis zu ihrer 
Unterstützung durch den Kläger im Mai 1926 
ununterbrochen fortbestanden oder ob sie 
eine bis dahin dauernde Unterbrechung er
fahren hat. Letjteres ist zu bejahen, wenn 
während der in Betracht kommenden Zeit 
tatsächlich keine Hilfsbedürftigkeit bestan
den hat. Daß die Witwe B. während dieser 
Zeit unterstützt worden ist, kann hierbei 
außer Betracht bleiben, denn die Tatsache 
einer Unterstützung beweist ebensowenig das 
Vorhandensein von Hilfsbedürftigkeit wie 
das Fehlen einer Unterstützung das Fehlen 
von Hilfsbedürftigkeit dartut. Die Beweis
aufnahme hat ergeben, daß die Witwe B. 
von den ihr gezahlten Entschädigungen in 
Höhe von insgesamt 7288 RM. in der Zeit 
von Februar 1924 bis zu ihrer Unterstützung

durch den Kläger im Mai 1926 insgesamt 
mindestens etwa 4000 RM. (monatlich etwa 
150 RM.) zur Deckung ihres laufenden Le
bensbedarfs verbraucht hat. Hierdurch hat 
sie selbst ihre Hilfsbedürftigkeit in einem 
Maße beseitigt, daß sie darüber hinaus in 
keiner Hinsicht mehr öffentlicher Fürsorge 
bedurfte. In der Zeit seit Februar 1924 bis 
zum Beginn ihrer Unterstützung durch den 
Kläger im Mai 1926 war sie daher nicht 
im Sinne des § 15 FV. hilfsbedürftig. Hier
aus folgt, daß der Kläger den Beklagten 
nicht nach § 15 FV. in Anspruch nehmen 
kann. Aus einem anderen Grunde kommt 
jedoch eine Haftung des Beklagten nicht in 
Frage.

Die Klage war daher unter Abänderung 
der angefochtenen Entscheidung abzuweisen.

Tagungskalender
17. bis 18. August, Dresden. 

34. ordentliche Mitgliederversammlung des 
Hauptverbandes deutscher Krankenkassen 
e. V. Themen u. a.: Sozialhygiene und Kran
kenversicherung. — Die moderne Bekämp
fung der Tuberkulose durdi operative und 
diätetische Maßnahmen. — Rheumatische Er
krankungen. — Psychoanalyse und Psycho
therapie. (Geschäftsstelle: Berlin-Charlotten- 
burg, Berliner Str. 137.)

24. bis 26. August, Danzig. 41. Jah
resversammlung des Deutschen Vereins gegen 
den Alkoholismus. Themen: Alkoholbedingte 
Brusterkrankungen und ihre Bedeutung für 
die Eisenbahnverwaltung. — Verkchrsunfälle 
ur.J Alkohol. — Die Fürsorge für die alko- 
holgofährdeten Eisenbahner in der Schweiz. 
— Trinkertypen, ihre Beurteilung und ihre 
Behandlung. — Der gesetzliche Schutz der 
Trinkerkinder. — Einbeziehung der Trin
kerfürsorge in die Arbeit der Wohlfahrts
und der sozialen Frauenschulcn. — Die 
Trinkerheilstätte im Rahmen der Heil- und 
Pflegeanstalten. — Notwendigkeit und Be
rechtigung der offenen und der geschlossenen 
Anstalten für Alkoholkranke. — Frauenarbeit 
und Frauencrfolgc im Gaststättenwesen. — 
Erfahrungen und Erfolge in der gärungsloscn 
Friiditcverwertung in Schlesien. Näheres in 
der Geschäftsstelle: Berlin-Dahlem, Werder
straße 16.)

Ende August, Prag. 10. Internatio
naler Strafrechts- und Gefängniskongreß.

3. bis 4. September, Dresden. 
Tagung der Vereinigung deutscher Kom
munal-, Schul- und Fürsorgeärzte. Thema: 
Ernährungsprobleme des Kindcsalters.

7. bis 11. September, Königs
berg. 91. Versammlung der Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Ärzte. Themen 
u. a.: Über die Veranlagung zu seelischen 
Störungen. — Die Stellung der Sozialhygiene 
zur allgemeinen Hygiene. — Sozialhygiene 
und praktische Medizin. — Die Sozialver

sicherung vom Standpunkt des Fürsorge
arztes. — Organisation der sozialen Hygiene 
in einer Großstadt. — Säuglingsfürsorge auf 
dem Lande. — Schulfürsorge auf dem Lande. 
— Tuberkulosefürsorge auf dem Lande. 
(Geschäftsstelle: Königsberg i. Pr., Hansa
ring, Ostmessehaus.)

14. September, Wien. IV. Inter
nationaler Kongreß der Weltliga für Sexual
forschung und Sexualreform. Themen: Woh
nungsfrage und Sexualität. — Sexualität und 
Seelenleben. — Geburtenregelung und Men- 
schcnökonomic. — Strafgesetz und Strafvoll
zug in ihren Beziehungen zur Sexualität. — 
Wandlungen der Ehe. — Kinderrecht. (Nähe
res durdi Herrn Dozent Dr. Friedjung. 
Wien I, Ebendorfer Str. 6.)

14. bis 15. September, Dresden. 
Tagung des Reichsbundes der Kinderreidien 
Deutsdilands zum Schüße der Familie e. V. 
(Geschäftsstelle: Berlin W 35, Lüßowstr. 75.)

16. bis 17. September, Erfurt. 
Tagung des Allgemeinen Fürsorgeerziehungs
tages. Thema: Das Arbeitsverhältnis der in 
Fürsorgeerziehung befindlichen Minder
jährigen. (Geschäftsstelle: Hannover-Klee
feld, Stephansstift.)

22. bis 24. September, Breslau. 
Jahreshauptversammlung der Deutschen Ge- 
sellsdiaft für Gewerbehygiene 1930. Themen: 
Arbeit und Wohnung. — Hygiene im Büro 
und in kaufmännischen Betrieben. (Ge
schäftsstelle: Frankfurt a. M., Plaß der Re
publik 49, Haus Offenbadi.)

25. bis 27. September, Frank
furt a. M. Generalversammlung und Kom
munalpolitische Tagung des Deutsdien 
Staatshürgerinnenverbandcs e. V. (Gesdiäfts- 
stelle: Berlin W 50, Augsburger Str. 4.)

25. bis 28. September, Berlin- 
Sc höneberg. IV. Internationaler Kon
greß für Individualpsydiologie. Haupt
themen: Der Sinn des Lebens. — Individual
psychologie und Medizin. — Individual
psychologie und Schule. — Individualpsycho-
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Iogie und Sozialpsychologie, f Kongreßbüro: 
Berlin W15, Knesebeckstr. 43/44.)

I. bis 4. Oktober, Berlin. Kon
greß des Bundes Entschiedener Schul
reformen Thema: Frauenbildung und Kultur. 
(Geschäftsstelle: Berlin 0 34, Boxliagener 
Straße 13, Wilhelm Hoepner.)

6. bis 7. Oktober, Wiesbaden. 
Deutscher Pädagogischer Kongreß

7. b i s 10. Oktober, Köln. 5. Kon
greß für Heilpädagogik. (Geschäftsstelle: 
München 9, Voßstr. 12.)

7. bis 10. Oktober, Warschau. 
Tagung des Deutschen National-Komitees 
zur Bekämpfung des Mädchenhandels. (Ge
schäftsstelle: Berlin W 8, Wilhelmstr. 61a.)

II. bis 14. Oktober, Warschau. 
Internationaler Kongreß der abolitionisti-

schen Föderation. Themj: Die Gesetje zur 
Bekämpfung des Mädchenhandels. — Die 
Frage der Bordelle.

12. bis 16. Oktober, Genf. 10. Kon
greß des Internationalen Instituts für 
Soziologie.

26. bis 27. November, Berlin. 
Arbeitstagung des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge. Themen: 
Die gegenwärtigen Beziehungen zwischen 
Wirtschafts- und Wohlfahrtspflege. — Sclbst- 
vcrantwortung und Kollektivvcrantwortung 
in der Wohlfahrtspflege. — Die Bedeutung 
der Persönlichkeit in der Wohlfahrtspflege. 
— Die sozialpädagogische Idee der Jugend- 
wohlfahrlspflegc. (Geschäftsstelle: Frank
furt a. M., Stiftstr. 30.)

August 1931, Genf. 6. Kongreß über 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.

Lehrgänge und Kurse
12. bis 21. September, Genf. Inter

nationale katholische Woche. (Näheres durch 
Kathol. Union für internationale Fragen, 
Freiburg, Schweiz, Kantonalbibliothek.)

1. bis 30. Oktober. Soziale Studien
reise nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika, veranstaltet vom Institut für 
soziale Arbeit, Hamburg, ABC-Straße 37. 
Besichtigungsfahrten durch New York, 
Philadelphia, Washington, Chicago, Detroit.

6. bis 10. Oktober, Düsseldorf. 
Lehrgang über Begutachtung der Sozialver
sicherung, veranstaltet von der Westdeut
schen sozial-hygienischen Akademie. (Ge
schäftsstelle: Düsseldorf, Städtische Kranken
anstalten, Baul.)

13. bis 16. Oktober: Soziale Studien
reise nach England, veranstaltet vom In
stitut für soziale Arbeit. (Geschäftsstelle: 
Hamburg, ABC-Straße 37.)

3. November bis einschl. 17. Fe
bruar 1931, Düsseldorf. Sechster 
Nachschulungslehrgang für männliche Wohl
fahrtspfleger, veranstaltet vom Verein für 
Säuglingsfürsorge und Wohlfahrtspflege im 
Reg.-Bez. Düsseldorf. (Geschäftsstelle: Düs
seldorf, Cecilienallee 2.)

4. November bis Ende Februar 
1931, Freiburg i. Br. Nachschulungs- 
lelirgang der Berufsschule für Wohlfahrts
pfleger. (Geschäftsstelle: Freiburg i. Br., 
Werthmannhaus.)

Winter 1930/31, Berlin. Lehrgänge 
der Deutschen Gesundheitsfürsorgeschule: 
Pflege und Ernährung des gesunden und 
kranken Säuglings. Fürsorgemaßnahmen für 
Mutter und Kind unter besonderer Berück
sichtigung der Mitarbeit der Hebamme in 
der Fürsorge. — Soziale Hygiene und Schul
alter. — Gegenwartsprobleme aus einzelnen 
Arbeitsgebieten der Wohlfahrtspflegerin. — 
Stellung und Aufgaben der Krankenkassen 
in der Gesundheitsfürsorge. — Entwicklung, 
Pflege, Ernährung und Erziehung des Säug
lings und Kleinkindes. Fürsorgemaßnahmen 
für Mutter und Kind. — Ausbildung von 
neuen Kräften für die Trinkerfürsorgearbeit. 
— Einführung in die Bedeutung der Alko
holfrage. — Die Aufgaben der Hauspflegerin 
in der Fürsorge für Mutter und Kind. — Das 
schwererziehbare Kind. — Einführung in die 
erzieherischen Aufgaben der Kinderschwester. 
—• Krankenhausbetriebslehre. — Diätetik, 
Diätschule und Diätküche im Krankenhaus
betrieb. — Fortschritte auf dem Gebiet der 
Säuglings- und Kleinkinderpflege und -für- 
sorge. — Der Kampf gegen die Geschlechts
krankheiten. — Studienfahrt nach dem Aus
land. — Freizeit: Kindererholungsfürsorge 
an der Ostsee.

1931, Bern. 1. Schweizerische Ausstel
lung für Gesundheitspflege und Sport. (Nähe
res im Zentralkomitee. Bern, Schweiz.)

Xeitscliriftenbibliograpbie
Übersicht für Juli 1930, bearbeitet von Sofie Götze. Archiv für Wohlfahrtspflege, Berlin

Allgemeines
D. neue Proletariat, Stadtrat Dr. Franz, 

Würzburg, Soz. Revue. 7. 1930. 
Demokratisierung d. Wohlfahrtspfl., Wachen

heim, Arbeiterwohlf., 7. Juli 1930.

D. Begriff d. Gemeinnütjigk. i. § 19 RFV., 
Dr. Sommer. Zeitschr. f. d. Heimatw., 19. 
1930.

Dt. Kulturnot d. Gegenwart, Baron von 
Galera, Halle a. d. S.. Ethik. 6. Juli/August 
1930.
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D. wirtschaftl. u. soziale Zukunft Europas, 
Soz. Revue, 7. 1930.

Ethische Anschauungen i. Amerika, Siegfr. 
Scharfe, Halle a. d. S., Ethik, 6. Juli/August 
1930.

Gutacht. d. Reichssparkommissars üb. indi*
* .dualisier. Fürs, als Sparmaßnahme, Nach
richtendienst d. Dt. Vereins f. öffentl. u. 
priv. Fürs., 6. Juni 1930.

Krisenstimmung i. d. Fürsorge, Reinhardt, 
Nachrichtenbl. d. städt. Fürs. i. Wupper
tal, 6. Juni 1930.

Proletar. Ethik, Paul Piechowski, Berlin, 
Ethik, 6. Juli/August 1930.

Sinnvoll. Spar. i. d. Wohlfahrtspflg., Seidel, 
Berlin, Berl. Wohlf.-Bl., 11. 1930. 

Sozialethik, Dr. Wendland, Sozialpol. Über
blicke, 12/13. 1930.

Sozialphilosophie, Sozialreform, Sozialpolitik, 
Soz. Revue, 7. 1930.

Ffirsorgewesen
Allgemeines
Gedanken z. kommunalen Wohlfahrtspflege,

5. Hartmann, Köln, Mitteilg. d. Reichs
frauenbeirates d. Dtsch. Zentrumspartei. 
5/6. Juni 1930.

D. Stand d. Sparkassenaufwertg., Nachrich
tendienst d. Dt. Vereins f. öffentl. u. priv. 
Fürs., 6. Juni 1930.

Gesetzentwürfe, d. uns. Protest hervorrufen, 
Korrespondenz, 1, 7/8. Juli/August 1930. 

Krisis i. d. Wohlfahrtspfl., Gerlach, D. Wohl- 
fahrtspfl. i. d. Rheinprov., 14. 1930. 

Osthilfe, Frhr. v. Braun, D. Volksernährg., 
12. 1930.

Soz. Probleme d. Großstadt, Dr. Kurt Zielen
ziger, Materialbl. f. Wirtsch. u. Soz. Politik,
6. Juni 1930.

V. d. Bettelanst. z. Be wahrungshaus, Landes
rat Dr. Szajkow-ki, Düsseldorf, Soz. 
Praxis 18. 1930.

Wie kann d. Volkshochschule z. Mitwirkg. 
a. d. öffentl. Wohlfahrtspfl. bilden?, Dr. 
Hermburg, Jena, Thüringer Volksbildungs- 
arheit, 2/3. Juli 1930.

Wirtschaftl. Notlage i. Ober- und Nieder
schlesien, Fr. Voigt, Breslau, Soziale Bau- 
wirtsch., 14/15. 1930.

Fürsorgepflichtverordnung
D. neue hayer. Fürsorgerecht, Min.-Rat Bau

mann, München, Bayer. Verwaltungsblätter, 
11. Juni 1930.

D. Erstattungsanspruch d. Fürs.-Verb. gegen
über d. Unterstützten, Nachrichtendienst d. 
Dt. Vereins f. öffentl. u. priv. Fürs., 6. 
Juni 1930.

D. Arbeitsfürs. d. Fürs.-Amtes, Wohlfahrts
blatt, 1. Juni 1930.

D. Ausleg. V. § 16 Abs. 3 FV., Emmerich. 
Frankfurt a. M., Zeitschr. f. d. Heimatwes.,
35. 1928.

D. Auswirkg. d. Aufenthaltsprinzips i. d. 
Praxis, Dir. Brachmann, Dresden, Zeitschr. 
f. d. Ileimatwes., 35. 1928.

D. Durchführg. d. Arbeitsfürs. i. Landkr.. 
Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f. öffentl. 
u. priv. Fürs., 6. Juni 1930.

D. fürsorgcrechtl. Beziehg. z. Saargebiet i. d. 
Rechtsprcchg. d. Bundesamts, Nachrichten
dienst d. Dt. Vereins f. öffentl. u. priv. 
Fürs., 6. Juni 1930.

D. gegenwärt. Probleme bei d. prakt. Durch
führung d. Arbeitsfürs. i. d. Kommunen. 
Dr. Marx, Nürnberg, Gemeinde u. Arbeit, 9. 
Juni 1930.

D. Leistung, d. bayer. Städte a. d. Gebiete 
d. Jugend- u. Gesundheitsfürs. i. d. Nach
kriegszeit, Stadtrat Dr. Plank, Nürnberg. 
Bayerische Fürs.-Bl., 8/9. 1930.

D. Wohlfahrtsämter als Krankenkassenersat).
Wohlf.-Woche Hannover, 29. 1930. 

Ersatzansprüche d. Fürs.-Verb. a. d. Kran- 
kenk., Stadtrat i. R. v. Frankenberg. 
Braunschweig. D. Betriebskrankenk., 12. 
1930.

Es dämmert! Wohlf.-Woche Hannover, 29. 
1930.

Fürs.-Wesen u. neues Polizeikostengeset). 
Gutzeit, Mohrungen, Zeitschr. f. d. Ilcimat- 
wesen, 21. 1930.

Nochmals Art. 1 Abs. II Sat) 2 d. bayer. 
Fürs.-Ges., Stadtsynd. Dr. Heißung, Mün
chen, Bl. f. öffentl. Fürs., 14. 1930. 

Pauschalicrg. d. v. Landesfürs.-Verb. a. d. 
Bez.-Fürs.-Verb. z. leistenden Erstattung, 
i. Sachsen. Nachrichtendienst d. Dt. Ver
eins f. öffentl. u. priv. Fürs., 6. Juni 1930. 

Rechtsgrundlagen u. Funktionen d. Fürsorge
richtsätze, Reg.-Ass. Dr. Oefering, Ansbach. 
Zeitschr. f. d. Heimatw., 18. Juni 1930.

Unzuständigkeit d. ordentl. Gerichte z. Ent- 
scheidg. v. Streitigkeiten zw. Körpersch- 
d. öffentl. Rechts üb. öffentl.-rcchtl. Fürs.- 
Aufg., Nachrichtendienst d. Dt. Vereins f- 
öffentl. u. priv. Fürs., 6. Juni 1930. 

Zweifelsfragen b. Geltendmachg. v. Ersatz- 
anspr. d. Fürs.-Verb., Dr. Sommer, Frank
furt a. M., Bayer. Fürs.-Bl., 8/9. 1930.

Kommunale Wohlfahrtsarbeit 
D. vertrauensärztliche Tätigkeit b. Wohl

fahrtsamt d. Stadt Köln, Stadtarzt Dr 
Frenken, Köln, Zeitschr. f. Schulgesund- 
heitspfl., 13. 1930.

Rentnerfürsorge
Dank v. Haus Ostreich, Wohlf.-Woche Han

nover, 25. 1930.
D. Kardinalfrage, Wilh. Schickenberg. Wohlf.- 

Woche Hannover, 28. 1930.
Erhöhte Vorzugsrente u. öffentl. Fürs- 

Keller, Wiesbaden-Biebrich, Zeitschr. f. d- 
Heimatw., 21. 1930.
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Studentenfürsorge
Werkstudent u. Landwirtschaft, R. Lapp, 

Leipzig, Studeutenwerk, 4. Juni 1930.

Ländliche Wohlfahrtspflege
D. Pflege d. jüngsten Landjugend, von Schüt}, 

Torgau, Landwohlfahrt, 7. Juli 1930. 
Freie Bahn auch d. tüchtigen Landkinde, 

Wienicke, Steinau a. d. 0., Landwohl
fahrt, 6. Juni 1930.

Ausland
D. soziale Antlit) d. engl. Studententums, 

G. Popff, London. Studentenwerk, 4. 
Juni 1930.

D. Entwicklg. d. engl. Wohlfahrtswesens, 
Smith, Arbeiterwohlf., 7. Juli 1930.

D. soz. Fürs. i. d. Union d. Sozialist. Sowjet- 
Rcpuhl.. Prof. Semachko, Zeitschr. f. d. 
Heimatw., 35. 1928.

Neuordng. d. engl. Armenpflg., Buetj, Dessau, 
Kommunal. Umsch., 12. 1930. 

Sowjetrußland. Überlegung, u. Ausblicke, 
Roderich v. Ungern-Sternberg, D. Arbeit, 
6. Juni 1930.

Über d. soz. Fürs. d. Stadt Prag, Dr. Zenkl, 
Prag, Bl. f. d. Wohlfahrtswesen, 279. 
Mai/ Juni 1930.

Finanzfragen
Auf d. Wege z. einheitl. Kommunalbudget, 

Dr. Schmölders, Berlin, Reichsverw.-Bl. u. 
Preuß. Verw.-Bl., 25. 1930.

I). Kommunalflnanzwirtschaft i. Preußen 1927, 
Statist. Korrespondenz, 24. Juni 1930.

IX Sozialetats d. Städte, Dr. Adenauer, 
Mittig, d. Verb. d. Eisenhahn-Kleinwirte
vereine, d. Eisenb.-Kurzschriftver., d. 
Eisenh.-Tiervers.-Kasse usw., 12. Juni 1930.

Organisationsfragen
Kommunale u. fr. Wohlf. i. Berlin, Frau 

Stadtrat Asta Rötger, Berlin. Ev. Bl. f. 
Kommunale Arbeit, 6. Juli 1930.

Fürsorgestatistik
IX nordwestdeutsche Wohlfahrtsstatistik für 

Mai 1930, Wohlfahrtswoche, 26. Juni 1930. 
Wahlen d. öffentl. Fürs. i. ersten Vierteij. 

1930, Arbeiterwohlf., 7. Juli 1930.

Freie Wohlfahrtspflege
Evangelische
I). Soziallehren d. Augsburg. Konfession u. 

ihre Bedcutg. f. d. Gegenwart, Lic. Herrn. 
Sasse, Berlin, Kirchl.-soz. Bl., 5/6. Mai/Juni 
1930.

I ns. ev. Erz.-Arb. i. Geisteskampf d. Gc- 
genw., D. Adolf Stahl, Sonniges Kinder
land, 6. Juni 1930.

V. Gegenwartsringen d. Diakonie, Bl. f. 
weihl. Diakonie. Juli/August 1930.

Katholische
Bekämpfung d. Betteiunwesens d. Caritas- 

Gutscheine, Caritas, 7. Juli 1930.

Arbeiterwohlfahrt
10 J. Arbeiterwohlf. i. Bayern, Weich, 

Arbeiterwohlf., 7. Juli 1930.

Bevölkerungspolitik
Allgemeines
Bestand u. Erschütterung d. Familie i. d. 

Gegenwart, Alice Salomon, D. Frau, 10. 
Juli 1930.

Bevölkerungspolitik u. Soz.-Vers., F. Demuth, 
Dt. Wirtschafts-Ztg., 24/25. 1930. 

Binnenwandcrg. u. Bevölkerungspolitik, Dr.
Saenger, Dt. Wirtschafts-Ztg., 24/25. 1930. 

D. Urbild d. Ehe, Gerhart Kromrei, Schleiz, 
Ethik, 6. Juli/August 1930.

D. heutige Stand d. Bevölkcrungsproblems 
u. d. Wohlfahrtspflege, Oberreg.-Rat Dr. 
Lotje, Stuttgart, Bl. d. Zentralleitg. f. 
Wohltätigk. i. Wttbg., 7. 1930.

D. Ehelosigkeit, Christi. Volkswacht, Juni/Juli 
1930.

D. Frau i. soz.-hiolog. Regenerationsprozeß, 
Elsbeth Krukenberg-Conze, ADLV., 18/19. 
1930.

D. gegenwärt, bevölkerungspol. Lage Dtschlds. 
u. ihre Gefahren, Dr. Burgdörfer, Berlin, 
Dt. Wirtschafts-Ztg., 24/25. 1930.

D. intern. Bevölkcrungscntwicklg., Dt. Wirt
schafts-Ztg., 24/25. 1930.

D. Stellg. d. Proletariers z. Familie, Dr.
Hirschberg, Arbeiterwohlf., 7. Juli 1930.

D. uneliel. Geburt, i. Breslau, Monatsber. d.
Stat. Amts d. Stadt Breslau. April 1930. 

Familie u. Volk, Christi. Volkswacht, Juni/Juli 
1930.

Heiratsintensität u. soziale Schichtung. Volks
aufartung, Eheberatung, Erbkunde, 7. 1930.

Eheberatung
Ehcbcratg. als Weg d. psych. Hyg., Dr. Fet- 

scher, Dresden, Volksgcsundheit, 7. Jg. 40. 
Evaugel. Ehcberatg., Dr. March. Berl. Wohlf.- 

Bl„ 11. 1930.
Grundlag. d. Ehcberatg., Dr. Mamlok, Bcrl. 

Wohlf.-Bl., 11. 1930.
Kirchl. Stimmen z. Frage d. Nachweises ge- 

sundheitl. Voraussctjg. f. d. Eheschließg., 
Seilkopf. Thiemendorf a. d. Oder, Ethik, 6. 
Juli/August 1930.

Kinderreiche
Familicnlast u. Familicnvers., Präsident Prof. 

Dr. Zahn, München, Dt. Wirtschafts-Ztg., 
24/25. 1930.

Ist der Zeitpunkt f. d. Einführg. staatl. 
Kinderbeihilfen (Elternschafts Versicherung) 
f. Deutschland gekommen?, Bundesblatt 
f. d. Reich-hund d. Kinderreichen Deutsch
lands, 7. Juli 1930.
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Ausland
Eheberatg. i. Kalifornien, Volksaufartung, 

Erbkunde, Eheberatg., 7. 1930.

Frauenfragen (Soziale)
Allgemeines
D. Frau als Vermittlerin intern. Verständ'- 

gung, Gertrud Bäumer, D. Frau, 10. 
Juli 1930.

D. Wiener Generalvers. d. Intern. Frauen
bundes, Gertrud Bäumer, D. Frau, 10. 
Juli 1930.

Fraucnbeweg. u. Sittlichkeit, Grete Kletke- 
Waßmann, Gotha, Ethik, 6. Juli/August 
1930.

Frauenarbeit
D. weibl. Angest. Arbeits- u. Lebensverhält

nisse, D. Genossin, 7. Juli 1930.
D. wirtsch. u. soz. Verhältn. d. berufstätig.

Frauen, Christi. Volkswacht. Juni/Juli 1930. 
Entwurf ein. Gesctj. üb. d. Beschäftig, i. 

Haushalt, Nora Hartwich, Aufgaben u. 
Ziele, 1. Juli 1930.

Frauenarbeit i. Rahmen d. Evangelisch-Soz. 
Kongresses, Margarete Naumann, D. Frau, 
10. Juli 1930.

Gegen d. .Minderbewertung d. Frauenarbeit, 
Unterm Lazaruskreuz, 7. 1930. 

Prinzipielle Kritik i. prakt. Wiederleg. d. 
Open-door-Bewegung, Helene Leroi-Fürst, 
D. Genossin, 7. Juli 1930.

Jugendwohlfahrt
Allgemeines
Freie u. amtl. Jugendwoblfahrtspflg-, Zcntral- 

bl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 4. Juli 
1930.

Graphologie u. Adoptionsvermittlg., Irene 
Eger, Soz. Praxis, 28. 1930.

Im Garten uns. Jugend., Elisabeth Kaufmann, 
D. Wohlfahrt. 4. 1930.

Was muß ich b. d. Ncueinrichtg. eines 
Kindergartens (Hortes) i. bezug a. bc- 
hördl. Bestimmung, beachten? Christi. 
Wohlfahrtspfl., 7. Juli 1930.

Z. sächs. Verbandsthema: „Aufbau und Auf
gabe eines einhcitl. berufl. Schulwesens“, 
Beruf u. Schule, 23. 1930.

Jugendpflege und -bewegung 
D. rheinische Jugendherbergswerk, Dr. Kitz, 

Düsseldorf, D. Wohlfahrtspfl. i. d. Rhein
provinz, 14. 1930.

D. Ausg. d. Gemd. f. Jugcndpfl. u. Lcihes- 
übg., Bernhard Mewes, D. Jung. Dtsdild.,
7. Juli 1930.

Neue Folge d. Jugendhcrhcrgswerkes, Ober- 
reg.-Rat Broßmer, Karlsruhe, Zeitsdir. f. 
Schulgesundheitspli. u. soz. Hygiene, 13.
1930.

Erziehungsfragen
D. Erziehungsrecht v. Kirche, Familie u.

Staat, Jugendwohl, 7. Juli 1930.
D. Rundsdir. Papst Pius7 XI. „Über <1. 

christl. Erziehung d. Jugend“ u. seine Be
deutung f. d. Kinder- u. Jugendfürs.. 
Dr. Beeking, Freiburg, Br., Jugendwohl, 7. 
Juli 1930.

D. Erziehg. jugendl. Psychopathen, Prof. 
Dr. med. Runge, Chemnit;, D. Hilfsschule. 
6. Juni 1930.

Einblick i. d. engl. Waisenpfi., Waisenhilfe, 7. 
Juli 1930.

Familien- od. Anstaltserziehung? Dr. Speidi.
Zürich, Pro Juventute, 7. Juli 1930. 

Maria Montessori u. ihre Wertg., Dr. Sell- 
mann, Christi. Wohlfahrtspfl., 7. Juli 
1930.

Probleme d. Waisenerziehung i. Gegenwart 
u. Vergangenheit, Gerhard Krug, Waisen
hilfe, 7. Juli 1930.

Psydiolog. Probleme d. jugendl. Alters, IL P.
Höring, Berlin, Waisenhilfe, 7. Juli 1930. 

Richtlinien z. Anstaltserziehung, Pro Juven
tute, 7. Juli 1930

Über Gemeinsdiaftsbeziehg. d. Kleinkind. 
Dora Bessel-Hagen, Bin., Christi. Kinder
pflege, 6. Juni 1930.

Unsere ev. Erziehungsarbeit i. Geisteskampf
d. Gegenwart, D. Stahl, Sonniges Kinder
land, 6. Juni 1930.

Fürsorgeerziehung und Jugendgericht
A. d. Fachausschüssen d. Allg. Fürs.-Erz.-Tg-, 

Zcntralhl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 3. 
Juni 1930.

D. Anträge a. Fürs.-Erziehg. i. Rechnungsj. 
1929 i. Hannover, Wohlf.-Wodie Hannover. 
28. 1930.

D. Erziehungsanst. a. d. Schau d. Zöglings, 
Zcntralhl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 3. 
Juni 1930.

D. freiw. Erz.-Beih. i. Reg.-Bez. Wiesbaden. 
Nachrichtend, d. Dt. Vereins f. öffcntl. u. 
priv. Fürs., 6. Juni 1930.

D. Gutacht. d. Kammerger. üb. d. Erfordern.
e. Pflegers i. Fürs.-Erz.-Verf., Dr. Roth
schild, Frnkf./M., Zcntralhl. f. Jugendr. u. 
Jugendwohlf., 4. Juli 1930.

D. strafrcchtl. Sicherg. d. Fürs.-Erziehg.. 
Amtsgerichtsrat Dr. Schorn, Bonn, Zcntral
hl. f. Jugendr. u. Jugendwohlf., 3. Juni 
1930.

Jugendkriminalität u. Erziehungsstrafvollzug. 
Oberpfar. Gutfleisch, Freiburg, Br., Ca
ritas, 7. Juli 1930.

Kosten d. Krankenhausbehandlg. d. Fürsorge
zöglings, Bayer. Verw.-Bl., 11. Juni 1930. 

Lebenswahre Fürsorgeerziehung, Alfr. Nie- 
muth, Waiscnhilfc, 7. Juli 1930.

Pädagog. Fragen z. Schutzaufsicht, Erna Iloltj. 
Cottbus, Zentralhl. f. Jugendr. u. Jugcud- 
wohlf., 4. Juli 1930.

Uns. Stcllungn. z. Gesctjentw. üb. d. Fürs.- 
Erzhg., Arbeiter-Fürs., 11/12. Juni/Juli 
1930.
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Uneheliche und Vormundschaft
Besat}ungskinder, Zentralbl. f. Jugendr. u.

Jugendwohlf., 4. Juli 1930.
Beweisschlüsse a. s. Vcrwcigerg. d. Blut

entnahme z. Vornahme d. Blutprobe, Nach
richtend. d. Dt. Vereins f. öffentl. u. priv. 
Fürs., 6. Juni 1930.

D. Blutprobeverfahren im Vaterschaftsprozeß, 
Irene Eger, Berlin, Bl. d. dtscli. R. Kr., 7. 
Juli 1930.

Kinder- und Jugendarbeit 
Ein Jahr Überwachung der gewerblichen 

Kinderarbeit durch d. Jugendamt, Bl. d. 
Jugend- u. Wohlfahrtsamtes d. Stadt 
Chemnitz, 18. Juni 1930.

Jugendwohlfahrtspfl. z. landwirtschaftl. Kin
derarbeit, Bl. d. dtsch. R. Kr., 7. Juli 1930. 

Kinderarbeit u. Schule, Marg. Trapp, Berlin, 
Zeitschr. f. Schulgesundheitspflege u. soz. 
Hygiene, 12. Juli 1930.

Schule und Arbeit, Dr. Holtmann, Karlsruhe, 
Zeitschr. f. Schulgesundheitspflcgc u. soz. 
Hygiene, 12. Juli 1930.

Ausland
D. neue Schutzaufs.-Gesetz d. Tschechoslowak. 

Republ., Dir. Heller, Reichenberg, Böhm. 
Zentralbl. f. Jugendr. u. Jugendwohl., 4. 
Juli 1930.

Holländische Bestrebungen z. Lösung d. An
staltsproblems, Pro Juventute, 7. Juli 1930. 

Uns. Jugendfürs.-Tag. i. Graz, Zeitschr. f. 
Kindersch., Fam.- u. Berufsfürs., 7. Juli 
1930.

Gefährdetenfürsorge
Der Mädchenhandel u. seine Bekämpfg., 

Waisenhilfe, 7. Juli 1930.
D. Fahrkarte d. Bahnhofsmiss. als „unbarm

herziger Groschen“, Elisab. Denis, Freiburg 
i. Br., Mädchenschutz, 9/10. 1929/1930. 

Erneute Fordcrg. n. einem Bewahrungsgesetz, 
Nachrichtend, d. Dt. Vereins . . 6. Juni
1930.

Individuelle Stellenvermittlg., Dora Raspe, 
Köln, Mädchenschutz, 9/10. 1929/1930. 

Iber den heilpädagogischen Erziehungskon
flikt, Dr. K. Iseinann, Nordhausen, Revue 
Internationale de l’enfant, 54. Juni 1930. 

Zeitgemäßes üb. d. weibl. Polizei, Rcg.-Rat 
Erkens, Hambg., Soz. Bcrufsarb., 7. Juli 
1930.

Kriegsbeschädigten- und Krieger
hinterbliebenenfürsorge

Änderungen i. Versorgungsrecht, Min.-Rat 
Christoph, Bin., Reiclisarb.-Bl., 19. Juli 
1930.

D. internationale Versorgungsrecht a. d.
Marsche, Noa, Reichsbund, 14. Juli 1930. 

h- Umfg. d. Schädigung, d. Kriegsopfern An
spruch a. Versorgung verleiht, C. Dcchamp, 
Ciamac, 2. April/Mai/Juni 1930.

D. arbeitsgerichtl. Rechtsprechung a. d. Ge
biete d. Schwcrbesch.-Rechts, D. Arbeit
geber 13, Juli 1930.

D. Kapitalahfindung i. Rechnungsjahr 1930, 
Oberregierungsrat Lösch,. München, Der 
hirnverletzte Krieger, 7. Juli 1930.

D. neuen Novellen i. Kriegsbesch.-Ausschuß, 
Reichsbund 13. Juli 1930.

D. Novellen i. Rcichstg., Versorg.-Fürs., 14. 
Juli 1930.

Gegen d. Abbau d. Reichsversorg., Reichs
hund, 13. Juli 1930.

Zehn Jahre RVG., D. Inv.-Stimme, 7. Juli 
1930.

Zur Änderg. d. Reichsversorgungs- u. d. Ver
fahrensgesetzes, Johannes Noa, Bin., Kor- 
rcspondcnzbl., 7/8. Juli/Aug. 1930.

Zur Geltg. d. § 21 Abs. 2 RFV. b. Arbeitsl. u. 
Kriegsbesch., Oberreg.-Rat Dr. Hoffmeister, 
Zeitschr. f. d. Hcimatw., 19. Juli 1930.

Wohnungswesen
Allgemeines
Arbeitsmarkt u. Bauwirtschaft, Oberreg.-Rat 

Dr. v. Funcke, Bin., Preuß. Gem.-Ztg., 20. 
Juli 1930.

D. Wohnungs- u. Siedlungswesen i. Bezirk d. 
Verbandspräsidiums d. Sicdlungsverbandcs 
Ruhrkohlcnbczirk im Jahre 1929, Westf. 
Wohnungsbl., 11. Juni 1930.

Deutsche Tag. f. Wohnungsw. 1930 i. Frankf. 
a. M. 4.—6. Juni, Soz. Praxis, 28. Juli 1930.

D. Hauptmängel d. Baulandgesetzes, Reg.-Rat 
Harteck, Zeitschr. f. Selbstverwaltg., 12. 
Juni 1930.

Ein zusätzliches Rcichswohnungsbauprogramm 
für 1930/31 ? Westf. Wohnungshlatt, 12. 
Juni 1930.

Ev. Kirche u. Bodenref., Soz. Pfr. D. Mumm, 
Bodenreform, 27. Juli 1930.

Gemeindl. Wohnungsfürs. u. gemeinnützige 
Bauvercinigungen, Gustav Joseph, Nürn
berg, Zeitschr. f. Wohnungswesen i. Bayern, 
5/6. Mai/Juni 1930.

Heimstüttcnfrage i. rel.-sittl. Bcdcutg., Prälat 
Dr. Kreutz, Bodenreform, 26. Juli 1930.

Staatl. Förderung d.Wohnungsbaues i. Bayern, 
Zeitschr. f. Wohnungsw. i. Bayern, 5/6. 
Mai/Juni 1930.

Staatl. Wohnungsfürs., Staatssekret. Dr. ing. 
Scheidt, Westf. Wohnungsbl., 11. Juni 1930.

Staatliche Wohnungsfürs., Volkswohlfahrt, 12. 
Juni 1930.

Was haben die Baugenossenschaften an d. 
bisherigen Wohnungspolitik auszusetzen? 
Trautewein, Halberstadt, Zeitschr. f. Woh
nungswesen, 13. Juli 1930.

Wohnungspolitik i. Dienste d. Bevölkerungs
politik, Dr. Müller, Dt. Wirtschafts-Ztg., 
24/25. Juni 1930.

Wohnungsverhältnisse
D. Lösung d. Wohnungskrise, Freie Gemeinde, 

14. Juli 1930.
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Wohnungsnot als Krankheitsurs., M. Epstein, 
München, Volksgesundheit, 7. Jg. 40. 

Wohnungsnot i. Vinzenzarbeit, Vinzenz-Bl., 6. 
1930.

Wohnungsfinanzierung;
Bausparkassen als öffcntl. Einrichtungen, 

Hans Strauch, Zeitschr. f. Wohnungswesen 
i. Bayern, 5/6. Mai/Juni 1930.

D. Stundg. u. Nied erschlag, d. Hauszinssteuer 
gern. § 9 Abs. 2 d. Hauszinssteuerverordng.
u. ihre Bedeutg. f. d. Wolilfahrtspfgl. u. d. 
Wohnungswesen, Bürgcrmcist. Dr. Necker, 
Wriezcn, D. Reichsstädtebd., 13. Juli 1930.

Gesundg. (L Wirtschaft d. Reform d. Haus
zinssteuer, Otto Kuhn, Bin., Mittcilg. d. 
Ind.- u. Handelsk. z. Bin., 13. Juli 1930. 

Kritisches über öffentl. Baudarlehen 1930, 
Prof. Dr. Paul Busching, Zeitschr. f. Woh
nungswesen i. Bayern, 5/6. Mai/Juni 1930. 

Merkbl. f. d. Woknungsb. Kriegsbesch, u. 
Kriegshinterb., Nachrichtend, d. Dt. Ver
eins für öffentl. u. private Fürs., 6. Juni 
1930.

Nochmal: D. Eigenkapital z. Kleinwohnungs
bau, Otto Wallner, München, Zeitschr. f. 
Wohnungswesen i. Bayern, 5/6. Mai/Juni 
1930.

Richtlinien üb. Zuschüsse z. Zinsverbilligung
v. Darieh. f. d. Kleinwohnungsbau, D. Prov. 
Hannover, 7. Juni 1930.

Zehn Jahre Bauhüttenarbeit i. Schlesien, Fr. 
Voigt, Breslau, Soz. Bauwirtsch., 14/15. 
Juli 30.

Wohnungspflege
D. Kochküche i. städt. Klein- u. Mittelwoh- 

nungen, Reg.-Baurat Büge, Bin., Volkswohl
fahrt, 14. Juli 1930.

D. Wiederaufn. planmüß. Wohn.-Aufs. u. 
Wohn.-Pflg., Dr. Allmcrs, Düsseldorf, D. 
Gcmd., 13. Juli 1930.

Heimkultur i. d. Kleinwohnung, Prof. Wenz.
Groll, D. Wohnung, 4. Juli 1930. 

Ledigenwohnung i. ausgebauten Dachgeschos
sen, Rcg.-Baum. Siegfried Stratemann, 
Westf. Wohnungsbl., 13. Juli 1930. 

Problem d. Kleinstwohnungcn, Zeitschr. f. 
Schulgesundlieitspflg. u. soz. Hyg., 9, Mai 
1930.

Wohnungsaufsicht, Zeitschr. f. Wohnungs
wesen i. Bayern, 5/6. Mai/Juni 1930.

Wohnungszwangswirtschaft.
Zur Frage d. exmitt. Mieter, Bürgermstr. Kohl

rausch, Ruhla, Thür. Kom. Rundschau, 4. 
Juli 1930.

Soziale Betriebspolitik
Betriebspolit. jenseits v. Gut u. Böse, Dr. Land

mann, Tegel, D. Arbeitgeb., 14. Juli 1930. 
Betriebssicherheit u. mod. Betriebsführg., 

Dipl.-Ing. Gorter, Amsterdam, Reichs* 
arbeitsbl., 20. Juli 1930.

D. Posttöchterheim i. Naumburg, Min.-Rat 
Dr. Neugebauer, Bin., Archiv f. Post u. Tele
graphie, 6. Juni 1930.

D. Gewerkschaften i. d. Werkpolitik, Dr.
Striemer, Borsig-Zeitg., 5/6. 1930. 

Friedrichs „Menschenführungslehre“ — ihre 
Bedeutg. f.d.industrielle Praxis, Dr. Brames
feld, Darmstadt, Maschinenbau, 1. Jan. 
1930.

Führertum i. d. Industrie, Obering. Amhold.
Gelsenkirchen, Arbeitsschulg., 4. Juli 1930. 

Noch einaml d. Refa-Asyetem, Stitz, Bad 
Dürrenberg, Bctriebsräte-Zeitschr., 14. Juli 
1930.

Probleme einer psycholog. Prognostik von 
Führerpersönlichkeiten, Prof. Dr. Poppel
reuter, Arbeitsschulg., 4. Juli 1930.

Über betriebspädag. Schulg., Dr. Riedel, 
Dresden, Arbeitsschulg., 4. Juli 1930.

Wie ich mit meinen Leuten zusammen arbeite. 
Dr. Schenz, Freiburg, Baden, Arbeitsschulg.. 
4. Juli 1930.

Z. Frage d. Eignungsgutacht., Herrn. Henkel.
Neumünster, Jugend u. Beruf, 6. Juni 1930. 

Z. Kritik a. d. „Wirtschaftsdemokratie"! 
Heinrichsbauer, D. Arbeitgeb., 14. Juli 1930.

Wandererffirsorge
A. d. Arb. d. Wandererfürs. i. d. Prov. West

falen, Landesrat Schulte, Münster i. \V., 
Caritas, 7. Juli 1930.

D. Verhältnis d. Wandererfürs. z. allgem. Fürs, 
u. d. Bestimmung d. Trägerschaft d. Wan
dererfürs., Der Wanderer, 6. Juni 1930. 

Veredelung unseres Wandercrfürs.-Systeni'.
P. Kockelcke, Der Wanderer, 6. Juni 1930. 

Wandertrieb, Soz. Revue, 7. 1930.
Z. Frage d. Wandererfürsorge, Bl. f. öffentl. 

Fürs., 14. Juli 1930.

Wanderungswesen
Auswandcrg. i. Kreise Lehe, Rektor Grane.

Wesermünde, Landwohlfahrt, 6. Juni 1930. 
D. Intern. Auswandererhilfe, Dr. Eberhard 

Sagburg, Zeitschr. f. Kindersch., Fam.- u. 
Berufsfürs., 7. Juli 1930.

Strafgefangenen- und Entlassenen-
fürsorge

Aus d. 1. Jahrhundert d. Württmbg. Vereins 
z. Fürs. f. entlassene Strafgefangene. 
Dr. Gotthilf Schairer, Tübingen, Bl. d- 
Zentralltg. f. Wohltätigkeit i. Württmbg.. 6. 
Juni 1930.

D. heutige Stand d. Fürs. f. cntl. Straf
gefangene i. Württmbg.. Stcttner, Stuttgart. 
Bl. d. Zentralltg. f. Wohltätigkeit i. Württem
berg, 6. Juni 1930-

D. Todesstrafe, Job. Hünlich, Waldheim. 
Ethik, 6. Juli/Aug. 1930.
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Gcrichtshilfe, Oberstaatsanwalt i. R. 
Dr. Mehliß, Altona a. d. Elbe, Monatsbl. d. 
Dt. Reichszusammenschl. f. Gcrichts
hilfe usw., 7. Juli 1930.

Gerichtshilfe, Gefangenen- u. Entl.-Fürs., Bl. 
d. Zentralleitg .f. W ohltätigkeit i. Württmbg., 
6. Juni 1930.

Strafvollzug i. Württmbg., Dr. Weißenrieder, 
Ludwigshurg, Bl. d. Zentralleitg. f. Wohl
tätigkeit i. Württmbg., 6. Juni 1930.

Zur Kritik a. Strafvollzug, Min. - Rat 
Dr. Schmidt, Bin., Monatsbl. d. Dt. Reichs- 
zusammenschl. f. Gerichtshilfe usw., 7. 
Juli 1930.

Zur Strafrechtsreform, Gewerkschaft, 29. 
Juli 1930.

Ausland
1). Strafvollz. i. d. Sowjet-Union, Mopr., 7. 

Juli 1930.

Lebenshaltung
Berufsgliederg. d. Kfm.-Geh., Dr. Deiters, 

D. Kfm. i. Wirtsch. u. Recht, 6. Juni 1930. 
I). Existenzminimum d. großstädt. Re

ferendars, v. Wuldhcim, Jur. Wochensclir., 
28. Juli 1930.

D. soz. Bewußts. d. Angcst., Dr. Jahn, D.
Kfm. i. Wirtsch. u. Recht, 6. Juni 1930. 

Einnahmen u. Ausg. i. Bcamtenhaushaltg., 
Mitteilg. d. Bund. d. oh. Verw.-Beamten 
d. Stadt Bin., 6. Juni 1930.

Fcststellg. u. Bedcutg. d. Verhältnisses v. 
Miete u. Einkommen, W. Schönwandt, 
Zcitschr. f. Wohnungswesen, 13. Juli 1930. 

Rohstoffbuisse und Lebenshaltungskosten, 
Dr. Alfr. Jacobs, Berlin, Deutsche Wirt
schaftszeitung, 29. Juli 1930.

Sind hohe Arbeitseinkommen berechtigt ?
Dr. Landmann, Borsig-Zeitg., 5/6. 1930. 

Zahlen u. Gedanken z. Studium d. Arbeiter
kinder, W. Ulrich, Freiburg, Studenten
werk, 4. Juni 1930.

Z. Statist, d. soz. Aufstiegs, Soz. Praxis, 30. 
Juli 1930.

Rechtsberatung
Freud u. Leid i. d. Rcchtsauskunftsstclel, 

Dr. Schuster, Nürnberg, D. Rcchtsausk., 6. 
Juni 1930.

Rechtsauskunftstellcn und Anwaltschaft, 
Dr. Kaufmann, Hainbg., D. Rcchtsausk., 6. 
Juni 1930.

Sozialpolitik (Allgemeines)
Antiproletarische Soz.-Pol., Ernst Wald, D.

Kfm. i. Wirtsch. u. Recht, 6. Juni 1930. 
Arbeitslosigkeit als Produktionsfaktor, 

Dr. Hans Reif, Wien, Beruf u. Schule, 23. 
Juli 1930.

Arbeitsnordwest u. Mansfeld-Eisen u. Kupfer, 
Gewerksch.-Zeitg., 25. Juni 1930.

D. Arbeitsl.-Stat., Jürgen Kuczynski, Bin., 
Reichsarbeitsbl., 19. Juli 1930.

D. Industrialisierung d. Länder a. Stillen 
Ozean, Intern. Rundschau d. Arbeit, 7. 
Juli 1930.

D. intemat. Arbeitslosigkeit, D. Heimat
dienst, 14. Juli 1930.

D. wirtschaftl. Lage d. Arbeitnehmer i. d. 
Schweiz u. d. sozialpolitische Entwicklung 
im Jahre 1929, Fr. Wunderlich, Soz. Praxis, 
30. Juli 1930.

Drei Jahre deutsche Arbeitsgerichtsbarkeit, 
Dr. Anthes, D. Arbeitgeber, 13. Juli 1930.

Großstädt. Arbeitslosigkeit u. Landflucht, 
D. Wohlfahrt, 4. Juli 1930.

Internat. Soz.-Pol. i. Jahre 1929, Intern. 
Rundschau d. Arbeit, 7. Juli 1930.

Inwieweit beeinflußt d. Rationalisierg. d. 
Arbeitslosigkeit? Reg.-Rat Dr. Bruno 
Rauecker, Soz. Praxis, 28. Juli 1930.

Irrwege d. Sozialpolitik i. Lichte d. Evan
geliums, Dr. Depuhl, Hannover, Der 
Wanderer, 6. Juni 1930.

„Sozialpolitik“, Dr. Tänzler, D. Arbeitgeb., 14. 
Juli 1930.

Sozialpolitische Wandlungen? Dr. Gerhard 
Lohmann, Berlin, Mitteilungen der In
dustrie- u. Handelsbank z. Berlin, 12. 
Juni 1930.

Arbeitsfürsorge
Allgemeines
Änderungen d. Arbeitsmethoden u. ihre 

Wirkung f. d. Arbeiterschaft, Paul Glieso, 
Rauen, Betriebsräte-Zeitschr., 14. Juli 1930.

D. Problem d. soz. Aufstieges z. d. gehobenen 
Berufen, Dr. Rager, Lchrlingsschutz, 
Jugend- u. Berufsfürs., 7. Juli 1930.

D. Erwerbstätigk. i. Preußen unt. d. Ge
sichtspunkte der Erwerbsfähigkeit, 
Dr. Schulz, Bin., Soz. Praxis, 27. Juli 1930.

Wirtschaftskrisis, Nachwuchskrisis, Berufs
krisis, Philipp Künkele, D. jg. Dtschld., 7. 
Juli 1930.

Berufsausbildung, Berufsberatung, Lehr
stellenvermittlung, Umschulung

Beruf sberatg. — Bc\vükrungskontrolle — u. 
nachgeh. Fürs., Dr. Dieterich, Magdebg., 
Jug. u. Beruf, 6. Juni 1930.

Berufsberatg. d. Landjugend, Berufsberatg. 
u. Berufsbildg., 6. Juni 1930.

D. Bcrufsberatungsstellen, Bernhard Mcwcs, 
D. jg. Dtschld., 7. Juli 1930.

D.Erstattungsfähigkeit d. Berufsuusb.-Kosten, 
Nachrichtend, d. Dt. Vereins, 6. Juni 1930.

Eutwicklg. d. Berufsberatg. u. Lehrstellen- 
verraittlg. i. Bayern, Nachrichteud. d. Dt. 
Vereins, 6. Juni 1930.

Freizeiten f. erwerbslose Jugend, Paul Weg- 
mann, Berlin, Die Gemeinde, 12. Juni 1930.

Gründe f. d. Bcrufsumleitg., Teitz, Bin., Jug. 
u. Beruf, 6. Juni 1930.

Jugendl. Arbeiter u. Lehrlingswesen, D. 
Ärbeitsmarkt i. Sachsen, 29. Juli 1930.
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Landw. Umscliulungsbetricb z. Erlcichtcrg. 
d. Unterbring, großstädt. Jugcndl. i. ländl. 
Arbeitsstellen, Nachrichtend, d. Dt. Ver
eins, 6. Juni 1930.

Nationalökonomische Theorie u. Berufsberatg., 
Dr. Simon, Aussig, Jug. u. Beruf, 6. Juni 
1930.

Schulaufbau, Berufsauslcsc, Bcrcchtigungs- 
wesen, Stella Rosenkranz, Chemnitz, Soz. 
Praxis, 30. Juli 1930.

Wirtschaftl. Entwicklg. u. Berufsberatung, 
Dr. Kautsky, Lchrlingsschutz, Jugend- 
ii. Berufsfürs., 7. Juli 1930.

Arbeitsschutz
D. intern. Arbeitsamt u. d. Gesundheitsschutz, 

Zeitschr. f. Schulgesundhcitspflcgc u. soz. 
Hyg., 12. Juli 1930.

D. Arbeits- u. Gewerbe-Hygiene a. d. 
Intern. Hyg. - Ausstellg. Dresden 1930, 
Dr. med. Herrn. Ilebcstreit, Frankfurt a. M., 
Rcichsarbeitsbl., 20. Juli 1930. 

Rcichsarbcitsgericht u. Bctricbsrätcgesctz, 
Rechtsanw. Dr. Mansfeld, D. Arbeitgeber, 
13. Juli 1930.

Selbsthilfe
Gewerkschaftl. Kulturpolitik, Ludwig Sabel, 

Industrieschutz, 207. Juli 1930.
Ausland
Arbcitsvcrhältn. i. d. japan. u. cliines. Bauin- 

wollind., Rcichsarbeitsbl., 19. Juli 1930.

Arbeitslosenversicherung
Allgemeines
Arbcitsloscnfürs. u. ihre Rückwirkg. a. d. 

Wohlfahrtspflg., Bl. d. Zcntrallcitg. f. 
Wohltiitigk. i. Württmbg., 7. 1930. 

Aufbau u. Bemcssg. d. Unterstützungssätze 
i. d. Arbeitslos.-Vcrs., Soz. Praxis, 27. 
Juli 1930.

Wohlfahrtserwerbslose und Pflichtarbeit 
D. Los d. Wohlfahrtscrwcrbsl. erford. Aushau 

d. Krisenfürs., Dt. Inva.-Zcitg., 7. Juli 1930. 
D. Problem KrU. u. Wolilf.-Erwcrbsl., Ge

meinde u. Arbeit, 10. Juli 1930.
D. Ncureglg. d. Strafentl.-Fürs. i. Magdebg., 

Müller, Magdeburg, Magdebg. Amtsbl., 29. 
Juli 1930.

D. Wohlf.-Erwerbsl. i. d. Städten über 
25000 Einw. a. 31. 5. 1930, Nachrichtend, 
d. Dt. Vereins, 6. Juni 1930.

Rückwirkg. d. Gesetzentwurfs z. Ändcrg. d. 
AVAVG. a. f. Fürs. f. Wohlf.-Erwerbsl., 
Nachrichlend. d. Dt. Vereins, 6. Juni 1930. 

Wolilfahrlserwerbslosc u. Gemeinden, Dr. R 
Kühner, Dtsch. Wirtschaftsztg., 29. Juli 
1930.

Wohlf.-Erwerbsl. u. Wohlf.-Lastcn, Beigeord. 
Dr. Schweing, Köln, Kommuualpol. Bl. 11. 
Juni 1930.

Z. Betreuung d. Wohlfahrtscrwcrbsl., Rcg.- 
Rat Dr. Schoor, Trier, Preuß. Gcm.-Ztg., 19. 
Juli 1930.

Notstandsarbeiten
D. finanz. Kalkulation v. Notstandsarbeiten, 

Dr. Raphael, Berlin, D. Arbeitslosenvcrs.. 
Juli 1930. .

D. Notstandsarbeiter in Köln, Dr. Mcwes, 
Köln, Gemeinde u. Arbeit, 9. Juni 1930. 

Prämiensystem bei Notstandsarbeiten, Fr. 
Kühler, Wesermündc-Lchc, Gemeinde u. 
Arbeit, 9. Juni 1930.

Reform der Arbeitslosenversicherung 
D. Gesetz üb. d. Vcrschlcchtcrg. d. Arbcitsl.- 

Vcrs., Sender, Bin., Bctriebsräte-Zcitschr., 
14. Juli 1930.

D. f. d. Gemeinden wichtigste Inhalt d. 
Regierungsentwurfs, Gemeinde u. Arbeit, 9. 
Juni 1930.

D. Regicrungscntw. einer Novelle zum 
AVAVG., Dr. Fischer, Nürnberg, Gemeinde 
u. Arbeit, 9. Juni 1930.

D. Sanierung der Arbeitslosenversicherung, 
Mitteilungen d. Verb. d. baycr. Bctricbs- 
krankenk., 6/7. Juni/Juli 1930.

Zur Reform der Arbeitslosenversicherung, Die 
Arbeitslosenversicherung, Juli 1930.

Z. Reform d. Arbeitslos.-Vcrs., Soz. Zukunft. 
12. Juni 1930.

Besondere Gruppen.
Verwaiste Jugendl. i. d. Arbeitslosenvcrs..

Waisenhilfe, 7. Juli 1930. -

Krankenversicherung und AVAVL.
Die Krankenversicherung d. Arbeitslosen, Die 

Arbeitslosenversicherung, Juli 1930.
D. Wirkungen d. Eintr. d. Arbcitslosigk. a. d. 

Krankenvcrs. d. Arbeilsl. u. seiner Familien
angehörigen, Dr. Groß, Würzburg, D. 
Arbeitslosenvcrs., Juli 1930.

Ausland
Arbeitsloscnunterst. d. Betriebe i. Groß

britannien, Soz. Praxis, 28. Juli 1930. 
Staatl. Fürs. f. d. Arbcitsl. i. Großbritannien' 

G. Granz McKenzie, London, D. Arbeit, 6* 
1930.

Gesundheitsfürsorge (Allgemeines)
Bericht üb. d. Tag. d. Dt. Vereinigung f. d. 

Fürsorgedienst i. Krankenhaus am 21. 
u. 22. 6. 1930 in Dresden, Bl. d. Zcntrallcitg. 
f. Wohltätigkeit i. Württmbg., 7. 1930. 

D. erste Schritt, Zahnärzll. Alittcilg., 29. 
Juli 1930.

D. Gesundheitszustand i. Bayern i. Jahre 1929, 
Baycr. Fürs.-Bl., 8/9. Juli 1930.

D. Gesundheitszustand i. Preußen i. Jahre 
1928, Min.-Rat Dr. Kocnig, Bin., Volks
wohlfahrt, 14. Juli 1930.

D. Ergebnisse der sportärzll. Untersuchungen 
b. d. IX. Olymp. Spielen i. Amsterdam 1928. 
Zeitschr. f. Schulgcsundheitspflg. u. soz. 
Hygiene, 9. Mai 1930.
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D. intern. Hyg.-Ausstellung Dresden 1930, 
Dr. Dornedden, Bin., Reiclisgesundheitsbl., 
28. Juli 1930.

Eine soz. Heilstätte f. seelische Krankheits- 
beliandlung. Bl. d. dtsch. R.-Kr., 7. Juli 
1930.

Einiges a. d. Geschichte d. soz. Gcsundheitspfl., 
Dr. Gegenbauer, Bl. f. d. Wohlfahrtswesen, 
279. Mai/Juni 1930.

Fürs. u. Arzt, Stadtarzt Dr. Pflüger, Freiburg 
i. Br., Zeitschr. f. Schulgesundheitspfig. u. 
soz. Hyg., 14. Juli 1930.

Kommunen u. Soz.-Vcrs. i. Kampf u. d. 
Volksgesundheit, Dr. Memelsdorfl, Bin., 
D. Krankenvers., 13. Juli 1930.

Neuere Krankenhausprobleme, Obermed.-Rat 
Dr. Gnant, Tübingen, Int. Zeitschr. f. Soz.- 
Vers., 5. Mai 1930.

Rationalisierg. u. Volksgesundheit, Karl Bic- 
derbeck, Dresden, Volksgesundheit, 7. Jg.40.

Seelische Hygiene, Dr. Freund, Dresden, 
Mutter u. Kind, 7. Juli 1930.

Sozialliyg. Tagungen i. Dresden, Dr. Eva 
Ilenscl, Dresden, Soz. Praxis, 30. Juli 1930.

Sparmaßnahmen u. Gesundheitswirtschaft in 
Berlin, Stadtarzt Dr. Korach, Bin., Soz. 
Medizin, 6. Juni 1930.

Über soz. Hyg., Dr. Gegenbauer, Bl. f. d. 
Wohlfahrtswescn, 279. Mai/Juni 1930.

Wesen u. Begriffsbcstiinmg. d. „Soz. Medizin“, 
Dr. med. H. Schmidt, Med.-Rat i. Fritzlar, 
Soz. Medizin, 7. Juli 1930.

Zur Beseitig, d. Bettcnmangels i. d. Kranken
häusern, Dr. Roeder, Treptow, Soz. Praxis, 
27. Juli 1930.

Ausland
Bemerkung z. Gestaltung d. Gesundheits

wesens i. neuen Österreich, Dr. Franz Iiaimcl. 
Mitteilungen d. Volksgesundheitsamtes, 7. 
Juli 1930.

Bericht üb. eine v. d. Hyg.-Abtlg. d. Völker
bundes zum Studium d. ländl. hyg. Ver
hältnisse in Dänemark u. Holland veran
staltete Informationsreise (4. Juni bis 8. Juli 
1929), Prof. Dr. Hans Schloübcrger, Dahlem, 
Reichs-Gesundheitsbl., 27. Juli 1930.

D. Gesundheitswesen u. d. Ärztefrage i. Ruß
land, Caritas, 7. Juli 1930.

Eindrücke e. Ärztereise n. Rußland, Dr. med. 
Hcinr. Rosenhaupt, Mainz, Soz. Medizin. 7. 
Juli 1930.

Mutter- und Säuglingsfürsorge
Anspr. a. Wochenhilfe nach d. Ausscheiden 

a. d. Vers., Mitteilungen d. Verb. d. baycr. 
Bctricbskrankenk., 6/7. Juni/Juli 1930.

Aufg. u. Ziele der Mütterschulc, El. Funke- 
Pcisker, Für unsere Schwestern, 10. Juli 
1930.

-Mutterschutz, der Grund- und Eckstein ge
sunder Bevölkerungspolitik, Dr. Schloß
mann, Bl. f. Gesundheitsfürs., 1. April/Mai 
1930.

Richtlinien f. d. Zusaminenarb. d. Organe d- 
Soz.-Vers. m. d. soz.-hyg. Institutionen i- 
d. Mutter- u. Säugl.-Fürs., Arbeiter-Fürs., 
11/12. Juni/Juli 1930.

Wer hilft d. Müttern? Nachricht, a. s. Zentr. 
f. priv. Fürs., 9. Juni 1930.

Wochenhilfe i. d. Arbeitsloscnvcrs., Mittig, d. 
Verb. d. bayer. Betriebskrankenk., 6/7. 
Juni/Juli 1930.

Wohnungsgemeinschaft f. alleinstehende Müt
ter, D. Wohlfahrtspfl. i. d. Rheinprov., 14. 
Juli 1930.

Jugendgesundheitsfürsorge
Ärztliche Gedanken z. Schullandkeimbewcg., 

Prof. Dr. v. Brunn, Rostock, Zeitschr. f. 
Schulgesundheitspfl. u. soz. Hyg., 11. Juni 
1930.

D. gcsundlieitl. Gesichtspunkte i. Schulheim, 
Dr. med. Clemenz, Hambg., Zeitschr. f. 
Schulgesundheitspflg. u. soz. Hyg, 11. Juni 
1930.

D. planmäß. Schulzahnpflg. Hannover i. Jahre 
29/30, Rud. Christ. Prager, Wohlf.-Wochc 
Hannover, 25. Juni 1930.

D. wirtscliaftl. Bedeutg. d. Schullandheime, 
Rektor E. Hertel, Bin., Zeitschr. f. Schul
gesundheitspflg. u. soz. Hygiene, 11. Juni 
1930.

D. Wirtschaftlichk. d. ambul. Schulzahnpflg. 
a. f. Lande, Dr. Hopstein, Schwarzenberg 
i. Sa. Ges. Jug., 13. Juli 1930.

Jugendgcsundheitsfürs., Mitteilungsnl. f. d. 
Mitgl. d. Landtages d. Prov. Sachsen, 6. 
Juli 1930.

Schulärztl. Jahresbericht 1929/30, Dr. II. Fi
scher, Düsseldorf, Monatsbl. d. städt. Wolilf.- 
u. Gesundheitsamtes Düsseldorf, 7. Juli 
1930.

Sprachstörung, bei Schulkindern, Fr. Dr. 
Schiller, Slutlgart, Zeitschr. f. Schulgesund
heitspflg. u. soz. Hyg., 14. Juli 1930.

Z. Frage d. Anstaltsernährg. d. Kleinkindes, 
Marg. Bender, Dr. Neter, Zeitschr. f. Schul
gesundheitspflg. u. soz. Hyg., 13. Juli 1930.

Zur Reform d. Schulturnens, Emst Jokl, 
Breslau, Zeitschr. f. Schulgesundheitspflg. 
u. soz. Hyg., 9. Mai 1930.

Erholungsfürsorge
Berl. Ferienspiele, Stadtjugcndpflg. Radtke, 

Ges. Jug., 14. Juli 1930.
D. Emhcits-Entsendebcfundschein, Ges. Jug., 

13. Juli 1930.
D. Einheitsbefundschein i. d. Erholungsfürs., 

Dr. Kirchner, Friedberg/Hesscn, Zeitschr. f. 
Ges.-Verwaltg. u. Gcs.-Fürs., 11, Juni 1930.

D. erziehl. u. charakterolog. Seite d. Einheits- 
Entscndebefundscheins, Rud. Jentzsch, 
Frnkf./M., Ges. Jug., 13, Juli 1930.

D. Secheilstätte f. Kinder bei Lochstädt (Ost
preußen), Dr. Ilcrholtz, Dtsch. Invaliden- 
vers., 7. Juli 1930.
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Entsendefürs. f. Konstitutionsschwache, Dir.
Rosenhaupt, Mainz, Ges. Jug., 13, Juli 1930. 

Entsendefürs. u. verwandt. Gebiet., Obcrrcg.- 
Rat Dr. Bogusat, Bin., Ges. Jug., 13. 
Juli 1930.

Erholungsfürs. f. berufsschwache Jugendl. i. 
Waldschulen, Karl Triebold, Senne, Dt. 
Krankenkasse, 30. Juli 1930. 

Erholungsfürs. f. kinderr. Mütter, Schumacher, 
Wittlich, Bez. Trier, Landwohlfahrt, 6. 
Juni 1930.

Erh.-Fürs. f. psychopath. Kinder, Ges. Jug., 
14. Juli 1930.

Familienhilfe d. Erholungsfürs., Christi. Volks
wacht. Juni/Juli 1930. 

Müttcrerholungsfiirs., Christi. Volkswacht. 
Juni/Juli 1930.

Nachgehende Fürsorge als Ergänzung der 
Erholungspflege, Eva Steinthal, Berlin, 
Blätter d. dtsch. T. Kreuzes, 7. Juli 1930. 

Notwendigkeit u. Durchführg. d. Wetter- 
beobachtg. i. Kindererholungsheimen, Dr. 
Isbert, Zeitschr. f. Gesundheitsvcrwaltg. u. 
Gcsundheitsfürs., 11. Juni 1930.

Über d. Emährg. v. Kind. i. Erh.-Hcimen, 
San.-Rat Steinhardt, Nümbg., Zeitschr. f. 
Schulgcsundlicitspfl. u. soz. Hyg., 13. 
Juli 1930.

Wie können vir den Erfolg einer Erholungskur 
bestimmen? Dr. Keck, Jugendwohl, 7. 
Juli 1930.

Zur Kritik d. schematischen „Erholungsfürs.“ 
für d. „tuberkulosegefährdete“ Schulkindes
alter, Dr. Krutzsch, Zeitschr. f. Gcsund- 
heitsverwaltg. u. Gesundheitsfür« 11. Juni 
1930.

Geistes- und Gemütskranke
Offene Fürs. f. Gcistcskr., Landesrat Frhr. 

v. Schleinitz, Mitteilungsbl. f. d. Mitgl. d. 
Landtages d. Prov. Sachsen, 6. Juli 1930. 

Offene Fürs. f. Geisteskranke u. Eugenik, Dr. 
Hcmstcdt, Wuppertal-Barmen, Nachrich- 
tenbl. d. städt. Fürs. i. Wuppertal, 6. Juni 
1930.

Offene Fürs. i. d. Psychiatrie u. ihr. Grenz
gebiet., Dr. Schuch, Bl. a. d. Ev, Diak.- 
Vcrcin, 7. Juli 1930.

Z. Psychotherapie d. prakt. Arztes, Prof. 
Erwin Stransky, Wien, Mitteilg. d. Volks- 
gesundheitsamtes, 7. Juli 1930.

Tbc.-Fürsorge
D. Beziehungen d. Tubcrkuloscfiirs. z. Säug

lings-, Kleinkinder- u. Sehulkindcrfürs., Dr. 
Ilenni Fox, Bl. f. Gcsundheitsfürs., 1. 
April/Mai 1930.

Ilochselmlvorträge f. tuberkulosekranke Stu
denten i. St. Blasien, Dr. Baemcistcr, 
Studentenwerk, 4. Juni 1930.

Org. u. Tat. d. Ausk- u. Fürs.-St. f. I.ungenkr., 
Dortin. im Jahre 1929, Stadtmed.-Rat Dr. 
Häffncr, Dortmd., Tbc,-Fürs.-Bl., 6. Juni 
1930.

Über Wesen u. Bekämpfg. d. Tuberk. u. ihre 
Beziehg. z. Caritas, Dr. Steven, Parten
kirchen, Caritas, 7. Juli 1930.

Ausland
8 Jahre Tbc.-Bekämpfg. i. Holland, Zeitschr. 

f. Ges.-Vcrwaltg. u. Gcs.-Fiirs., 11. Juni 
1930.

D. ersten Erfalirg. m. d. Tbc.-Vers. i. Italien. 
Dr. Clerici, Rom, Int. Zeitschr. f. Soz.-Vcrs.,
6. Juni 1930.

Tbc.-Fürs. i. Steiermark, Dr. Rudolf Glesinger, 
Ges. Jug., 14. Juli 1930.

Krebskrankenfürsorge
Krebs u. Krebsursachen beim weibl. Ge

schlecht, A. Scholta, Weinböhla, Volks- 
gesundheit, 7. Jg. 40. 

GESCHLECHTSKRANKENFÜRSORGE 
D. Durchführg. d. Reichsgesetz, z. Bek. d. 

Geschl.-Krankli., Irmg. Jaeger, D. Frau, 10. 
Juli 1930.

D. Zwangsheilungskosten nach früherem u. 
nach jetzigem Recht, Emmerich, Frank
furt a. M., Zeitschr. f. d. Heimatwesen, 21. 
Juli 1930.

Mittelbeschaffg. z. Bek. d. Gesch.-Krankh. a. 
arbeitsgemeinsch. Grundlage, Nachrichten
dienst u. Dt. Vereins, 6. Juni 1930.

Welche Aufgb. hat ein Kiudcrcrh-.-Heim b. d. 
Bekämpfg. d. Gesch.-Krankh. ? Stefanie 
Kirsch-Hirt, Oberschrciberhau, Pom. Wohlf.- 
Bl., 7. Juli 1930.

Alkoholkrankenfürsorge
D. Gaststättengesetz, D. Duelberg, Berlin,

D. Landgemeinde, 13. Juli 1930.
D. Kampf geg. d. Alkoholismus, D. Rcinli. i 

Mumm, M. d. R., Kirchl.-soz. Bl. 5/6., j 
Mai/Juni 1930.

D. Alkoholfrg. u. ihre Bedeutg. f. Volks- 
wirtsch. u. Wohlfahrtspflg., Bl. d. Zentral- 
leitg. f. Wohltätigk. i. Wttbg., 7. 1930.

D. Bedeutung d. neuen Schankstättengesetzes. 
Prof. Strahtmann, Erlangen, Auf der Wacht. 
5/6. 1930.

Erwerbslosigkeit u. Alkoholismus, Rieh. Pöh- 
land, D. abst. Arb., 7/8. Juli 1930. 

Pfadfindcrtum u. Alkohol, Eberhard Menzel. 
Bln.-Lichtenrade, Ethik, 6. Juli/August 
1930.

Zum neuen Gaslstättcngesetz, Obcrlandcs- 
gcrichtsr. Erincl, Königsbg., Pr., Dt. 
Krankenkas., 30. Juli 1930.

Allgemeines
D. Beratungsst. f. crwcrbsbeschr. Erwachsene 

Bln.-Mitte, Jug. u. Beruf, 6. Juni 1930.
D. Stcllg. d. Körperbehindert, i. Rcchtsleben. 

Paul Knöbcl, Meißen, Nachrichtend, d. 
Selbsthilfebd. d. Körperbeh., 7. Juli 1930. 

Erwerbsbeschr.-Fürs., Dir. Würtz, Dahlem, 
Jug. u. Beruf, 6. Juni 1930.
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Kants Transzendentalphilosophle als Grund
lage f. eine cinheitl. Org. d. Sonderschul
wesens, Dr. A. Richter, Homberg, D. Hilfs
schule, 6. Juni 1930.

Blindenfürsorge
D. körpcrl. Erziehg. i. d. Blindenanstalt, 

Frl. Prof. Auguste Janda, Wien II, Zeitschr. 
f. d. östcrr. Blindenwesen, 5/6. Mai/Juni 
1930.

D. blinden Rentner d. Sozialversicherung u. d. 
Entw. f. d. Blindenrentenges., D. Blinden
welt, 7/8. Juli/August 1930.

Ein Beitr. z. d. Thema „Blindheitslcid u. 
Glücksgefühl“: Blindenrentc u. Blindheits
leid, Reinhold Schaad, Karlsruhe, D. 
Blindcnwclt, 7/8. Juli/August 1930.

Neues Blindenrecht, R. Kraemcr, D. Blinden
welt, 7/8. Juli/August 1930.

Neuzeitliche Berufsfürsorge i. d. Blindenanst. 
Chemnitz, D. Blindcnwelt, 7/8. Juli/August 
1930.

Liber d. Landesblindenanst. i. München, d. 
älteste unt. d. bayer. Blindenanst., A. 
Schaidlcr, München, D. Blindenwelt, 7/8. 
Juli/August, 1930.

V. bayer. Blindenwesen, H. Bauernfeind, 
D. Blindenwelt, 7/8. Juli/August 1930. 

Vortr. Dr. Strehl, Marburg, (Nicht falsches 
Mitleid, sondern nur Arbeit kann den 
Blinden innerlich befriedigen), Nachrichten 
Westfälischer Blindenverein e. V., 66.
Juli/August 1930.

Taubstummenfürsorge
D. Gehörl. Fürs. i. Schlcsw.-Holst. D. Taube, 

Schleswig. Schlestv.-Holst. Wohlf., Bl. 7, 
Juli 30.

D. Schwerhörige i. d. Fürs.-Gesetzgebg. Hc- 
phata, Juli 1930.

Krüppelfürsorge
1). katli. Krüppclfürs. i. Dtsclild., Dr. Gertrud 

Mertin, Mülhausen, Canitas, 7. Juli 1930. 
Pädagogische Probleme i. d. Kriippelkinder- 

fürs., Julius zur Ncdden, Ilainbg., Zentralbl. 
f. Jugendr. u. Jugendwolilf., 3. Juni 1930. 

10 Jahre gcsctzl. Krüpp.-Fürs., Dr. Schwab, 
Hannover, Wohlf.-Woche Hannover, 27. 
Juli 1930.

(ieistesschwachenfürsorge 
Ü. Erziehg. u. Erwerbsbefähig, schwaclis. 

Jugendl. i. d. Heilerziehungsanst. Calmen- 
hof, Idstein i. T., Nachrichtend, d. Dt. 
Vereins, 6. Juni 1930.

I). mehrtägigen Wanderung, d. Berl. Sonder
schulen, J. Erber, Bin., D. Hilfsschule, 6. 
Juni 1930.

1 iinf pädagogisch - psycholog. Beschreibg. 
schwerschwachs. Kinder, Erwin Koch, Neu
kölln, D. Hilfsschule, 6. Juni 1930. 

Gedanken üb. d. Ausbau d. Werkunterrichts 
i. d. Hilfsschule Krünegel, Freiburg i. Schl., 
D. Hilfsschule, 6. Juni 1930.

Ausland
Blinde als Standinhaber in Nordamerika, 

Dr. Peiser, D. Blindenwelt, 7/8. Juli/August 
1930.

Sozialversicherung
Allgemeines
D. Gesundhcitsfürs. i. d. Rcichsvers., Obcrrcg.- 

Rat Dr. Quarck, München, Bl. f. öffcntl. 
Fürs., 13. Juli 1930.

Vorschläge d. Arbeitgeber z. Reform d. dt. 
Sozialvers. D. Arbeitgebervereinigung stellt 
sich hint. d. dt. Soz. Vers. Maßvolle Forde
rungen, Int. Zeitschr. f. Soz. Vers., 6. Juni 
1930.

Wohlfahrtspflg. u. Soz. Vers., Min.-Dir.
Peters, Bin., D. Krankenvers., 13. Juli 1930. 

Zum Begriff d. überwieg. Unterhalts i. d. 
Soz.-Vcrs.-Gesetzen, Nachrichtend, d. Dt. 
Vereins, 6. Juni 1930.

Zum Funktionswandel d. Soz.-Vcrs., Dr. Pohl, 
Bin., Soz. Praxis, 18. Mai 1930.

Ausland
Amerikas fehlende Soz.-Vcrs., Dipl.-Kfm. H. 

Strassert, Steglitz, Dt. Krankenkass., 30. 
Juli 1930.

D. französ. Sozialversicherung, Dr. Venter, 
Berlin, Soz. Zukunft, 13. Juli 1930.

D. französ. Soz.-Vcrs., Dr. Richter, Leipzig, 
Reichsverwaltungsbl., 29. Juli 1930.

Krankenversicherung
Arbeitnehmer u. Ref. d. Krankenvers., Bernh.

Otte, D. Krankenvers., 13. Juli 1930. 
Aufwandsenkg. i. d. Krankenvers., Dr. Walter 

Pryll, Soz. Medizin, 7. Juli 1930.
Bemerkg. u. Gedanken z. Dr. Baemers „Die 

Krankenversicherung“, Dr. ined. Brcnke, 
Königsberg i. Pr., Int. Zeitschr. f. Soz.- 
Vers., 5. Mai 1930.

D. amtl. Ergebnisse d. Krankenvers. i. Jahre 
1928, Becker-Arnsberg, Bin., D. Kranken
versicherung, 13. Juli 1930.

D. Arbeitgeb. z. Ref. d. Krankenvers., Dr. Erd
mann, Bin., D. Krankenvers., 13. Juli 1930. 

D. drohende Abbau d. Krankenvers., D.
Kassenarzt, 26/27. Juni 1930.

D. Krankenlohn ist i. Gefahr! Gewerkschaft, 
29. Juli 1930.

D. Stand d. Krankcnvers.-Refonn, Fritz 
Schule, Berlin, D. Krankenvers., 13. Juli 
1930.

D. Stand d. Soz.-Vers. i. d. Niederlanden u. 
d. neue Krankcnvcrs.-Gcsctz, Th. W. 
Te Nuyl, Deventer, Int. Zeitschr. f. Soz.- 
Vers., 5. Mai 1930.

D. Krankenvers. i. Stadtbez. Köln, Oberinsp. 
Heimbach, Köln, D. Krankenvers., 13. 
Juli 1930.

D. Lehrlingsfr. hei d. rcichsgcsctzl. Krankcnk., 
Fr. Vogcs, D. dtsch. Landkrankenk., 13. 
Juli 1930.
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D. neuen Vorschl. d. Rcichsrcgrg. z. Reform 
d. Krankenvers., Mitteilungen d. Verbandes 
der Bayerischen Betriebskrankenkassen, 6/7. 
Juni/Juli 1930.

D. Ref. d. Krankenvers. a. d. Marsche, 
Dr. Lohmann, Bin., Dt. Wirtsch.-Ztg., 26. 
Juni 1930.

D. Regierungsvorlage z. Reform d. Kranken
versicherung, Soz. Praxis, 28. Juli 1930. 

D. Stellung d. Arbeitnehmer z. a. Krankcnk.- 
Verb., Hcinr. Imbusch, M. d. R., D. 
Krankenvers., 13. Juli 1930.

Entw. ein. Gesetz, üb. Änderung i. d. 
Krankenvers., D. Tt. Innungskrankenk., 13. 
Juli 1930.

Entwurf eines Gesetz, üb. Ändcrg. i. d. 
Krankenvers., Verband bad. Krankenk., 13. 
Juli 1930.

Gcsetzcntw. z. Änderung d. Krankenvers., 
Soz. Zukunft, 13. Juli 1930.

Hauptverb. Dt. Krankenk. u. Reform vorschl.
z. Krankenvers., Soz. Praxis, 27. Juli 1930. 

Krankenkassen u. Berufsgenossenschaften, 
Obcrrcg.-Rat Dr. Knoll, D. Betriebs
krankenkasse, 12. Juni 1930. 

Krankenkasse u. Lupusbckämpfung, Dr. P. 
W. Schmidt, D. Betriebskrankenkasse, 12. 
Juni 1930.

Krankenkassen verb. protestiert gcg. Ver
schlechterung d. Krankenvers., Reichsbund, 
13. Juli 1930.

Landvolk u. Krankenvers., Franz Behrens, 
M. d. R., Bin., D. Krankenvers., 13. Juli 
1930.

Neue wicht, krankcnvcrs.-rechtl. Entschcidg. 
d. Reichsvcrs.-Amts, Dr. Moll, D. St. 
Innungskrankenk., 13. Juli 1930.

Reform d. Krankenvers., D. Betriebskrankcn- 
kassc, 14. Juli 1930.

Reform d. Krankenvers., Beschlüsse d. soz.- 
pol. Ausschusses d. Peichstg., Carl Litkc, 
Dt. Krankenkasse, 29. Juli 1930.

Rcfo. m u. Krankenvers., D. Kassenarzt, 26/27. 
Juni 1930.

Über d. Ausgaben b. d. Krankenkassen, D. dt.
Krankcnkasscnbcamtc, 11/12. Juni 1930. 

Uns. Mein", z. d. Entw. ein. Gesetz, ub. 
Änderung, i. d. Krankenvers., D. Dt. 
Innungskrankenk. 13. Juli 1930. 

Volkswirtschaftliches z. Krankenvers., Dr.
Mann, Soz. Zukunft, 14. Juli 1930. 

Zahnkliniken d. Krankenkassen, Dr. Heine- 
inann, Essen, Zahnürztl. Mittcilg., 26. Juni 
1930.

Unfallverhütung
D. Unfalldisposition d. Menschen, Ing. Hauck. 

Zeitschr. f. Gewerbehyg. u. Unfallverhütg.. 
6. Juni 1930.

D. Unfallverhütg. i. d. gcwerbl. Betrieben 
Dtschlds., Aug. Schmitt, Chronik d. Unfall
verhütg., 3. Mai/Juni 1930.

D. Unfallvcrs. d. Gesundheitsdienstes u. d. 
Wohlfahrtspflg., Dr. Vöhringer, Bin., Bl. 
d. Zentrallcitg. f. Wohltätigkeit i. Wttbg., 7. 
1930.

Kapitaldcckg. u. Aufwandsdeckg. i. d. soz. 
Unfallvcrs., Wolfgang Hildebrand, Leipzig, 
Int. Zeitschr. f. Soz.-Vcrs., 6. Juni 1930. 

Reichsunfallvers. u. Sportvereine, Hcinr. Back
haus, Bin., Sportpol. Rundschau, 7. Juli 
1930.

Invalidenversicherung
D. Finanzlg. d. Inv.-Vcrs., Dr. Bractsch, Bin.. 

Mitteilg. d. Handwerkskammer z. Münster. 
26. Juni 1930.

Ein. neuzcitl. Einrichtg. d. Landesvcrs.-Anst. 
Westf. f. tuberkulös gef. Kind. u. jung. 
Mädch., Ges. Jug., 13. Juli 1930. 

Invaüdenvcrs. u. Reichshaushalt, Dr. Zahl, 
Berlin, Soz. Zukunft, 13. Juli 1930. 

Reichshaushalt u. Invaüdenvcrs., Landcsral 
Görling, Kassel, Dtsch. Invaüdenvcrs., 7. 
Juli 1930.

Soziale Ausbildung- u. Berufsfragen.
D. berufsmäßig tiit. Heil- u. Pflegepersonal 

i. Dt. Reiche am 31. Dezember 1928, Dr. 
Domcddcn, Bin., Reichs-Gcs.-Bl., 25. Juni 
1930.

D. reichscinhcitl. Rcgelg. d. Ausbildg. v. Säugl.- 
u. Kleinkindcrpflcg., Nachrichtendienst d. 
Dt. Vereins, 6. Juni 1930.

Können d. Errungenschaften d. heutigen 
Seelenlieilkuude u. d. Tiefenpsychologie f. d. 
Ausbildung v. Pflegern, Schwestern u. 
Jugenderziehern verwendbar gemacht wer
den? Dr. Cimbal, Altona, Blätter d. dtsch. 
Roten Kreuzes, 7. Juli 1930.

Lehrpläne d. Wohlfulirtsschulen, S. Wronskv.
Bin., Bcrl. Wohlfahrtsbl., 10. Juni 1930. 

Soz. Arb. d. Jugend durch d. Zugsehares:, 
Arbeitskreis f. Jugendhilfe c.V. Bin,, Friedrich 
Georg Lennhoff, Bin. Wohlfahrtsbl. 10., 
Juni 1930.

Büchei'besprecliungen
Verordnung über die Fiirsorgcpflicht vom 

13. Fehruur 1924. Carl Heymanns Verlag, 
Berlin 1930. 79 Seiten. Preis 1,80 KM.
Der Heymannschc Verlag hat jetjl in der 

21. his 23. Auflage die saubere Textausgahe 
der RFV. hcrausgebraih:, die die neuesten 
geschlichen Bestimmungen und die Preußi
schen Ausführungsverordnungen enthält. Das

Sachregister ist wesentlich ergänzt und er
weitert worden. Die Textausgahe wird ganz 
besonders gern in der Verwaltung und im 
Unterricht benutzt.

l)»c Fiirsorgegesetje im Reith und Bayern. 
Nachtrag zur Textausgabe, mit Sachregister, 
von Dr. Walter Heß. Kegicruugsrat I. Kl-
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im Bayer. Staatsministeriuni des Innern. 
J. Schweizer, Verlag, München-Berlin 1930. 
35 Seiten. Preis 0,70 RM.

Das Heft enthält als Nachtrag zu »1er im 
5. Jahrgang dieser Zeitschrift S. 856 Be
sprochenen Textausgahc die inzwischen er
lassenen bayerischen Ausführungsbestimmun- 
gen und wird allen, die sich mit bayerischem 
Fürsorgerecht zu beschäftigen haben, wegen 
der Vollständigkeit und der durch ein aus
führliches Sachregister erhöhten Brauchbar
keit gute Dienctc leisten. Wi.

Sozialer Ratgeber für das Land, von J. 
Stephan und C. V c r 1 i n. Land- 
gemeindevcrlag, Berlin 1930. 124 Seiten. 
Preis 1,50 RM.
Der Ratgeber gibt »ler Landbevölkerung 

in lcichtvcrständlidier Form die wichtigsten 
Bestimmungen der Kranken-, Invaliden-, 
Ui fall-, Angestellten-, Knappschafts- und 
Arbeitslosenversicherung sowie der Fürsorgc- 
pflichtvcrordnung. Ganz besonderen Wert 
wird das Büchlein für Arbeitgeber und ehren
amtlich tätige Personen haben. G.

Die Entwicklung der sozialen Frage bis zum 
Weltkriege, von Prof. Dr. Ferdinand Tön
nies. Verlag Walter de Gruyter & Co., 
Berlin 1926. 152 Seiten.

Das Buch von Prof. Tönnics gibt in ganz 
kurzen Ausführungen eine Übersicht über die 
Entwicklungslinic der sozialen Arbeit in 
Deutschland, England und Frankreich mit 
einem Schlußkapitcl über den gegenwärtigen 
Stand und die Aussichten für eine Lösung 
der sozialen Frage. Es wird für eine kurze 
Einführung mit Vorteil benutzt werden 
können. Gö.

Deutschland. Jahrbuch für dus Deutsche 
Volk 1929/1930, von Dr. Külz, Reichs- 
niinistcr des Innern a. D. Ilclingsche Ver
lagsanstalt, Leipzig 1929 und 1930. Je 
176 Seiten.

Das Jahrbuch, das unter »1er Redaktion 
von Külz erscheint, bringt auch unter den 
beiden letzten Veröffentlichungen Abhandlun
gen aus den Gebieten der Wohlfahrtspflege 
und Sozialhygiene. Es ist im Jahre 1929 von 
besonderem Interesse die Abhandlung von 
Grotjahn über die „Bedeutung der sinken
den Geburtenziffer in Deutschland" und von 
Sohnrey: „Wohlfahrtsarbeit auf dem Lande". 
Das Jahrbuch 1930 enthält eine bemerkens
werte Arbeit von Wissell: „Von der Fürsorge 
zum kollektiven Arbeitsrecht“, die die Ent
wicklungslinien des Gebietes der Arbcitsfür- 
“orge und Arbeitspolitik aufzeigt. Wr.

Internationale freie Wohlfahrtspflege, her
ausgegeben von der Schriftlcitung 
der freien Wohlfahrtspflege. 
Heft 5 der Schriftenreihe der Deutschen 
Liga der freien Wohlfahrtspflege. Verlag

Franz Vahlcn, Berlin W 9, Linkstr. 16. 
1930. 75 Seiten. Preis 3 RM.
Die Schriftleitung der freien Wohlfahrts

pflege hat ihr Sonderheft über die inter
nationale Arbeit als selbständiges Heft 5 
ihrer Schriftenreihe erscheinen lassen. Die 
Schrift bietet einen guten Überblick über 
die interessante Arbeit der einzelnen Spezial- 
verbände und Fachgebiete der freien Wohl
fahrtspflege, sowohl in ihren Grundlagen und 
Zielen wie über die einzelnen Einrichtungen 
mit internationalen Aufgaben. Sie stellt ein 
gutes Orientierungswerk dar für die Ent
wicklung dieses Gebietes, das in besonderem 
Maße der Völkerverständigung zu dienen 
vermag. Wr.

Jahrbuch der Caritas-Wissenschaft 1930. 
Herausgegeben von Prof. D. Dr. Franz 
Keller. Freiburg i. Br. 1930. 259 S. 
Preis 5 RM.

Zum dritten Mab erscheint das Jahrbuch 
der Caritas-Wissenschaft, das der Direktor 
des Instituts für Caritas-Wissenschaft an der 
Universität Freiburg i. Br. herausgibt. Das 
Buch bringt, vom Standpunkt der katho
lischen Weltanschauung aus gesehen, einige 
wichtige Abhandlungen über Sonderaufgaben 
und Arbeitsgebiete der Caritas sowie einige 
Darstellungen aus Gebieten allgemeiner 
sozialer Arbeit, von denen besonders die 
Abhandlung über den „Kokainismus und 
seine Bekämpfung" (Hallermann) und ..Zur 
Psychologie der Wandererfürsorge“ (Olefs) 
von Interesse ist. Eine ' Bibliographie über 
die wichtigsten Buch- und Zeitschriften
literatur in ihrer Bedeutung für die katho
lische Weltanschauung ist wieder in dem 
Jahrbuch enthalten. V1 r.

Deutsches Anstaltsrcdit. von Franz R i ß. 
Band 2 der Schriften zur Praxis der katho
lischen Anstaltserziehung. Verlag der 
Buchhandlung Ludwig Auer, Donauwörth. 
157 Seiten. 2,50 RM.
Amtsgerichtsprüsidcnt Riß hat in diesem 

stattlichen Buch alle Vorschriften aus den 
verschiedenen Gesetzen und Verordnungen 
über Wohlfahrtspflege und Sozialversiche
rung, Stcuerrecht, BGB., Strafrecht usw. zu
sammengestellt, die für die Gründung, Ein
richtung, Führung und Beaufsichtigung von 
Erzicliungs- und Unterrichtsanstalten von 
praktischer Bedeutung sein können. Die Lei
ter solcher Anstalten, aber auch die sonsti
gen in der Anstaltsfürsorge wie überhaupt 
in der Wohlfahrtspflege mit wirkenden Per
sonen werden dem Verfasser für diese wert
volle Arbeit aufrichtigen Dank wissen. Denn 
die hier in Frage kommenden Vorschriften 
sind so verstreut in den verschiedensten Ge
sellen usw., daß ihre Auffindung im Einzel- 
fall außerordentlich viel Mühe macht, ohne 
daß man die Gewähr hat. je-tyt doch die wirk
lich noch geltende Fassung erwischt zu haben. 
Der Verfasser spart den Anstaltsleitern nicht
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nur Arbeit, sondern auch — besonders durch 
die Wiedergabe der Steuerrechtsvorscbrillen 
— Geld.

Nur schade, daß die Sammlung schon mit 
dem 31. Dezember 1927 abgeschlossen bat. Es 
wäre sehr zu begrüßen, wenn bald eine Er
gänzung, oder besser noch, eine Neuauflage 
des trefflichen Buches folgen würde. Sz.

Bilder aus der Inneren Mission. 1. Reihe: 
Nr. 1 ..IT offnungslo s“, von Inspek
tor Dr. Kieser; Nr. 2 „M ein Loh n 
ist, daß ich dar f“, von Schwester 
Marie Pfänder; Nr. 3 „II e p li a t h a", 
von Inspektor Ziegler: Nr. 4 „Ein 
K i n d e r1a n d in Licht und S c h a t- 
t e n“, von Regierungsrat L ö h i s c h ; 
Nr. 3 „D i c wir z u s a m m e n uns g e - 
f u n <1 e n“, von Elisabeth F i s c h e r. 
Quellverlag der Evang. Gesellschaft, Stutt
gart.

Diese kleinen schmucken Heftchen lassen 
uns sehr interessante Blicke tun in 
die vielseitige Liebestätigkeit der Inne
ren Mission vor allem in Württemberg. 
Heft 1 bandelt von der Fürsorge für epilep
tische und schwachsinnige Kinder. Heft 3 
von der für Taubstumme, lieft 1 von der 
für verwahrloste Kinder. Heft 2 bietet 
lebenswa rme Bilder aus dem selbstlosen 
Wirken der Diakonissen, Heft 3 erzählt von 
dem Leben in Jung-Mädchenvcrcinen.

Die kleinen Schriften erscheinen sehr ge
eignet. Interesse für die Tätigkeit der Inne
ren Mission zu werken und Freunde für sie 
zu werben. Sz.

Jugendpflege in Preußen. Herausgegeben 
von Dr. mcd. b. e. II i r t s i e f e r. Preuß. 
Minister für Volkswohlfahrt. VerlagsgescII- 
schaft R. Müller in. b. H.. Eberswalde 1930. 
266 Seiten. Preis 6 RM.

Das Buch, das die Jugendpflege in Preu
ßen von 1919 bis 1929 auf Grund amtlichen 
Materials darstelit. behandelt in Teil I Or
ganisation und Aufgaben der staatlichen 
Förderung der Jugendpflege an Hand von 
Erlassen und Bestimmungen, in Teil II bis IV 
die Einzelaufgabcn: Pflege der Leibesübun
gen. Laienspiele und Singwochen in längeren 
Aufsätzen, in Teil V die weibliche Jugend
pflege.

Nicht nur ein Überblich über Entwicklung 
und Stand der Jugendpflege, mit statistischen 
Tabellen belegt, wird gegeben, sondern die 
pädagogischen und sozialen Probleme der 
Jugendpflege werden aus den verschiedenen 
Aufgabenkreisen heraus behandelt, die- Be
sonderheit der staatlichen Förderung einer 
auf dem Eigenleben der Vereine beruhenden 
unschulmäßigen Erziehungsarbeit deutlich ge
macht und die Einwirkung der in der Jugend
pflege gewonnenen Einsichten auf ein moder
nes Jugendricht erörtert. G.

Die Wohnung fiir das Existenzminimmn. 
Herausgegeben von den Internat io- 
n a 1 e n Kongressen für Ne u <■. 
B a u e n u n d vom S t ä d t i .« <• li ■ n 
II o e b b a u a m t in Frankfurt a. \|. 
Verlag Englert und Schlosser. Frankfurt 
a. M., 1930.

Die vorliegende Schrift beschäftigt >idi 
mit der Frage des Baues von Wohnungen bir 
die am geringsten zahlungsfähigen Gruppen 
der Bevölkerung. Auf soziologischen Grund
lagen wird für die städtische Bevölkerung 
die Wohnung errechnet, die unter Berück
sichtigung aller NütjlichkeitsgesichtspuiikU' 
für den billigsten Preis herzustellen ist. Da- 
Werk enthält zahlreiche Pläne solcher 
KleinslWohnungen aus Berlin. Brüssel. Frank
furt a. M„ Madrid, Paris, Wien u. a. An 
der Veröffentlichung haben führende 1 uii- 
männer auf dem Gebiet des Wohnungsbau' -, 
wie Giedion, Ernst May, Gropius, Jeamirrrt. 
Bourgeois. Hans Schmidt, initsearheitet.

\\r.

Gesundheitswesen und Wohlfahrtspflege im 
Deutschen Reiche. Ilerausgegeben mhi 
Prof. Dr. med. Bernhard Möllers, ''er
lag Urban und Schwarzenberg, Berlin-Won 
1930. 634 Seiten.
Die zweite neu bearbeitete und ergänzte 

Auflage des bekannten Übersichtswerke- \«m 
Möllers hat eine Erweiterung auf Grund ihr 
neuen Forschungen und der neuen Organi
sation der Wohlfahrtspflege erfahren. Da- 
Buch bietet in der bekannten Anordmmg 
eine Übersicht über die Organisation de- 
suudbeitswesens in allen ihren Zweigen. Die 
Gesundheitsstatistik ist bis auf den neuc-tim 
Stand ergänzt worden, und die großen <>>- 
biete der Gesundheitspflege, der Gesundheit- 
fiirsorge, der Krankheitsbekämpfung und der 
Krankenfürsorge sowie des VersichcTiins- 
Wesens auf dem Gebiete der Sozialpolitik 
haben wieder eingehende Berücksichtigung 
gefunden. Der leßte Abschnitt, der die Dar
stellung der öffentlichen und freien Wohl
fahrtspflege bietet, kann besonder« 'I;r 
schnellen Orientierung auf diesem Ge.net 
empfohlen werden, wenngleich hier em*' 
größere Vollständigkeit erwünscht geue-<" 
wäre. W '•

Mutterschuß. Das Reichsgeseß über die !>• • 
sebäftigung vor und nach der N’iederkmdt 
vom 16. Juli 1927. Von Dr. Man« ' "11 
K u n i t z k i - N e u. Verlag Georg StdU'- 
Berlin 1929. 160 Seiten.
Die Bestimmungen über Mutterschuß -1"'1 

verstreut in der Gewerbeordnung, i" ,1,r 
Rc-ichsversicberungsordnung sowie in - 
ziellen Geseßen. Dem Mangel einer Z"-1 
menfassung hat der Verfasser mit dem 'i,r' 
liegenden Büchlein abgebedfen. so daß -''U" 

Erscheinung für den praktischen Gcbr.ia-ti 
begrüßt werden kann.

Verantwortlich: Für den redaktionellen Teil: Frau S. Wronsky, Berlin C 2, .Neue Fricdrichstr. 36 - Für den Anseigriif'l:
l’aul Wollt, Berlin W ü, MaucrstruUe -14 — Gedruckt hei Juiiua Sittenfeld, Berlin W ü
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Soeben ist erschienen:

FriedebergsPolligkeit

Londesrechliläie AusfDtirunssUestlmmunseii 
zum Reiciis-JusenMllDhrtsMz

Zusammengestellt von
Prof. Dr. W. Polligkeit

Vorsitzender des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge in Frankfurt a. M-

Ergänzungsband zur 2. Auflage des Kommentars zum RJWG. 
Umfang 297 Seiten. Preis 8 RM

Zu dem ReichssJugendwohlfahrtsgesetz sind in sämtlichen Ländern 
besondere Ausführungsbestimmungen erlassen worden, ohne deren 
Kenntnis die Arbeit der in der Wohlfahrtspflege Tätigen außerordentlich erschwert 
wird. Der Herausgeber des soeben in 2. Auflage erschienenen Kommentars zum 
Reichsjugendwohlfahrtsgesetz hat deshalb unter großen Schwierigkeiten die Aus* 
führungsbestimmungen sämtlicher Länder in dem vorliegenden Band zusammen* 
gefaßt. Da in den Erläuterungen des Kommentars stets auf die Ausführungs* 
Bestimmungen des betreffenden Landes verwiesen wird, ist der gemeinsame 
Gebrauch des Kommentars und Nachtrags als bedeutende 
Erleichterung für die tägliche Praxis zu betrachten.

ln Kürze erscheint:

Preußische» Ausführungsgesetz
zum Jugendwohlfahrtsgesetz

Erläutert von
Prof. Dr. W. Polligkeit und Amtsgerichtsrat Dr. Paul Blumenthal

2., neubearbeitete Auflage. Preis etwa 8 RM
Dei Kommentar enthält die Texte aller einschlägigen, noch gültigen Ausführungs

bestimmungen und Erlasse zum Reichs*Jugendwohlfahrtsgesetz.
„Das Bändchen stellt die preußisch*rechtliche Ergänzung des bewährten Kom* 

mentar Friedeberg*Polligkeit zum RJWG. dar. Bemerkenswert ist der Abdruck der 
Preuß. Richtlinien für die Durchführung der zugelassenen „Befreiungen“, deren 
enge Begrenzung wohl wesentlich Blumenthals Werk ist.

In der umfassenden Darstellung des Preuß. AG. und der Ausführungsanweisung 
dazu treten die Schwierigkeiten der preußischen Staatsverfassung und Verwaltung 
gegenüber einer zweckvolbeinhcitlichen Regelung deutlich hervor — lehrreich und 
beachtlich auch für Länder einfacherer staatsrechtlicher Konstruktion. Vortrefflich 
ind die Ausführungen über die Abgrenzung der „Sclbstverwaltungsangclcgenheilen“ 

and die Stellung der JAe. im kommunalen Körper.
Anhangsweise sind eine Anzahl wichtiger MinisteriaUErlasse abgedruckt; ferner 

Mustersatzungen.
. . . Das Ganze stellt eine so solide, umsichtige und gründliche 

Vrbeit dar, wie wir sie von den Verfassern gewohnt sind; sie gereicht der 
deutschen Wissenschaft zur Zierde, der Praxis zur Förderung “

Zentralblatt für Jugendrecht, 1925, Nr. 1.

Carl Heymanns Verlag in Berlin W8



Carl Heymanns Verlag in Berlin W8

Soeben neuerschienen:

Vordrucke zu Anträgen aut Mhrung von Zusatz 
renten un BescMüigte sowie un Witwen u. Men

gemäß Erlaß des Reichsarbeitsminisiers vom 27. Juni 1930

T 774. Antrag auf Gewährung von Zusatzrente an Beschädigte. 
Din A 3. Auf rosa Papier gedruckt. Preis für 10 Bogen M. 1.—, 
für 25 Bogen M. 1.80, für 100 Bogen M. 6.—, für 500 Bogen 
M. 27.-, für 1000 Bogen M. 48.50

T 776. Antrag auf Gewährung von Zusatzrente an Witwen und 
Waisen. Din A 3. Auf grünem Papier gedruckt. Preise wie bei 
Nr. T 774

T 777. Fragebogen für Beschädigte zur Nachprüfung, ob die Vor* 
aussetzungen zur weiteren Gewährung von Zusatzrente noch 
bestehen. Din A 3. Auf chamois Papier gedruckt. Preise wie 
bei Nr. T 774

T 778. Fragebogen für Witwen und Waisen zur Nachprüfung, 
ob die Voraussetzungen zur weiteren Gewährung von Zusatz* 
rente noch bestehen. Din A 3. Auf blauem Papier gedruckt. 
Preise wie bei Nr. T 774

T 780. Nachweisung der Forderungen des Reichs aus der Reichs- 
Versorgung. Tilgung zu Unrecht gezahlter Zusatzrenten
(RVB1. 1930 Nr. 43 S. 37). Din A 3. Titel* und Einlagebogen. 
Preise wie bei Nr. T 774

Vordrucke
zur Abrechnung über die Ausgaben an Zusatzrenten
gemäß der Verordnung des Herrn Reichsarbeitsministers vom 

22. Januar 1930 — Ia 85/30

lieferbar für die vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Abrechnur. 
sowie für den Bar* und Postccheckverkehr

Ich bitte, ausführliche Angebote einzuholen


